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24. Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der

Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU
und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur

Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG1)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Vom 25. November 2015
(ABl. Nr. L 337 S. 35, ber. 2016 Nr. L 169 S. 18)

Celex-Nr. 3 2015 L 2366

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
insbesondere auf Artikel 114,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Par-
lamente,
nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank2),
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) In den letzten Jahren sind bei der Integration von Massenzahlungen in

der Union erhebliche Fortschritte erzielt worden, insbesondere im Zu-
sammenhang mit den Rechtsakten der Union zum Zahlungsverkehr,
und hier vor allem durch die Richtlinie 2007/64/EG5) des Europäischen
Parlaments und des Rates6) , die Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des
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1)Anwendung dieser Vorschrift ab dem 13. 1. 2018 gem. Art. 115 Abs. 2. Zur abweichenden
Anwendung einzelner Teile siehe Art. 115 und 116.

2) Amtl. Anm.: ABl. C 224 vom 15. 7. 2014, S. 1.
3) Amtl. Anm.: ABl. C 170 vom 5. 6. 2014, S. 78.
4) Amtl. Anm.: Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. Oktober 2015 (noch nicht im

Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 16. November 2015.
5)Nr. 15.
6) Amtl. Anm.: Richtlinie 2007/64/EG [Nr. 15] des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 13. November 2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien
97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/
EG (ABl. L 319 vom 5. 12. 2007, S. 1).
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Europäischen Parlaments und des Rates1) , die Richtlinie 2009/110/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates2) sowie die Verordnung (EU)
Nr. 260/20123) des Europäischen Parlaments und des Rates4) . Mit der
Richtlinie 2011/83/EU5) des Europäischen Parlaments und des Rates6)
wurde der Rechtsrahmen für Zahlungsdienste weiter ergänzt, indem
durch die Festlegung einer bestimmten Obergrenze die Fähigkeit der
Einzelhändler, ihren Kunden für die Nutzung eines bestimmten Zah-
lungsmittels einen Aufschlag zu berechnen, eingeschränkt wurde.

(2) Der überarbeitete Rechtsrahmen der Union für Zahlungsdienste wird
durch die Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und
des Rates7) ergänzt. Mit jener Verordnung werden insbesondere Vor-
schriften über das Erheben von Interbankenentgelten für kartengebunde-
ne Zahlungsvorgänge eingeführt und es wird bezweckt, die Vollendung
eines tatsächlich integrierten Marktes für kartengebundene Zahlungen
weiter zu beschleunigen.

(3) Die Richtlinie 2007/64/EG8) wurde im Dezember 2007 auf der Grund-
lage eines Kommissionsvorschlags vom Dezember 2005 angenommen.
Seitdem hat der Markt für Massenzahlungsverkehr bedeutende tech-
nische Innovationen erfahren, die mit einem raschen zahlenmäßigen
Wachstum der elektronischen und mobilen Zahlungen und mit dem
Aufkommen neuer Arten von Zahlungsdiensten am Markt einhergingen,
die eine Herausforderung für den derzeit geltenden Rahmen darstellen.

(4) Die Prüfung des Rechtsrahmens der Union für Zahlungsdienste und
insbesondere die Analyse der Auswirkungen der Richtlinie 2007/64/
EG8) sowie die Konsultation zum Grünbuch der Kommission vom
11. Januar 2012 „Ein integrierter europäischer Markt für Karten-, Inter-
net- und mobile Zahlungen“ haben gezeigt, dass diese Entwicklungen in
regulatorischer Hinsicht erhebliche Herausforderungen zur Folge haben.
Wichtige Bereiche des Zahlungsverkehrsmarkts, insbesondere die Märk-
te für Karten-, Internet- und mobile Zahlungen, sind nach wie vor
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1) Amtl. Anm.: Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. September 2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001 (ABl. L 266 vom 9. 10. 2009, S. 11).

2) Amtl. Anm.: Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. September 2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10. 10. 2009, S. 7).

3)Nr. 10.
4) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) Nr. 260/2012 [Nr. 10] des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforde-
rungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
924/2009 (ABl. L 94 vom 30. 3. 2012, S. 22).

5)Nr. 20.
6) Amtl. Anm.: Richtlinie 2011/83/EU [Nr. 20] des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/
EWG [Nr. 3] des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG [Nr. 5] des Europäischen Parlaments und
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22. 11. 2011, S. 64).

7) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom
19. 5. 2015, S. 1).

8)Nr. 15.
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entlang der nationalen Grenzen aufgeteilt. Viele innovative Zahlungs-
mittel oder -dienste fallen teilweise oder ganz aus dem Anwendungs-
bereich der Richtlinie 2007/64/EG1) heraus. Darüber hinaus hat sich
der Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG1), insbesondere die
davon ausgenommenen Elemente wie bestimmte zahlungsbezogene Ak-
tivitäten, in Anbetracht der Marktentwicklung in einigen Fällen als zu
wenig eindeutig, zu allgemein oder schlicht überholt erwiesen. Das hat
in bestimmten Bereichen zu Rechtsunsicherheit, potenziellen Sicher-
heitsrisiken in der Zahlungskette und mangelndem Verbraucherschutz
geführt. Es hat sich für Zahlungsdienstleister als schwierig erwiesen,
innovative, sichere und benutzerfreundliche digitale Zahlungsdienste
einzuführen und den Verbrauchern wie auch den Einzelhändlern in der
Union wirksame, bequeme und sichere Zahlungsmethoden anzubieten.
In diesem Bereich besteht jedoch ein großes positives Potenzial, das
konsequenter geprüft werden sollte.

(5) Die kontinuierliche Weiterentwicklung eines integrierten Binnenmark-
tes für sichere elektronische Zahlungen ist entscheidend für die Unter-
stützung des Wirtschaftswachstums der Union, und um sicherzustellen,
dass Verbraucher, Händler und Unternehmen durch Wahlmöglichkeit
und Transparenz bei Zahlungsdiensten in den vollen Genuss der Vorteile
des Binnenmarkts kommen.

(6) Zur Schließung der Regulierungslücken sollten neue Vorschriften vor-
gesehen werden, und gleichzeitig sollte mehr Rechtsklarheit geschaffen
und die unionsweit einheitliche Anwendung des rechtlichen Rahmens
sichergestellt werden. Den bestehenden sowie den neuen Marktteilneh-
mern sollten gleichwertige Bedingungen für ihre Tätigkeit garantiert
werden, indem neuen Zahlungsmitteln der Zugang zu einem größeren
Markt eröffnet und ein hohes Maß an Verbraucherschutz bei der Nut-
zung dieser Zahlungsdienstleistungen in der Union als Ganzes gewähr-
leistet wird. Das dürfte zu Effizienzgewinnen im Zahlungssystem ins-
gesamt sowie zu mehr Auswahl und Transparenz bei den Zahlungsdiens-
ten führen und gleichzeitig das Vertrauen der Verbraucher in einen
harmonisierten Markt für Zahlungen stärken.

(7) In den letzten Jahren haben sich die Sicherheitsrisiken für elektronische
Zahlungen erhöht. Das ist der größeren technischen Komplexität dieser
Zahlungen, ihrem weltweit ständig wachsendem Volumen und den neu
aufkommenden Arten von Zahlungsdiensten geschuldet. Zuverlässige
und sichere Zahlungsdienste stellen eine entscheidende Bedingung für
einen gut funktionierenden Zahlungsverkehrsmarkt dar. Die Nutzer von
Zahlungsdiensten sollten daher vor solchen Risiken angemessen ge-
schützt werden. Zahlungsdienste sind eine wesentliche Voraussetzung für
das Funktionieren zentraler wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Tätig-
keiten.

(8) Die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie über die Transparenz- und
Informationspflichten für Zahlungsdienstleister und die Vorschriften
über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Bereitstellung
und Nutzung von Zahlungsdiensten sollten gegebenenfalls auch für
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Zahlungsvorgänge gelten, bei denen einer der Zahlungsdienstleister au-
ßerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ansässig ist, damit
voneinander abweichende Ansätze in den Mitgliedstaaten, die sich nach-
teilig auf die Verbraucher auswirken könnten, vermieden werden. Gege-
benenfalls sollten diese Bestimmungen auf Zahlungsvorgänge in allen
amtlichen Währungen zwischen im EWR ansässigen Zahlungsdienstleis-
tern ausgedehnt werden.

(9) Ein Finanztransfer ist ein einfacher Zahlungsdienst, der in der Regel auf
Bargeld beruht, das der Zahler einem Zahlungsdienstleister übergibt, der
den entsprechenden Betrag beispielsweise über ein Kommunikationsnetz
an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen des
Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister weiterleitet. In
einigen Mitgliedstaaten bieten Supermärkte, Groß- und Einzelhändler
ihren Kunden eine entsprechende Dienstleistung für die Bezahlung von
Rechnungen von Versorgungsunternehmen und anderen regelmäßigen
Haushaltsrechnungen. Derartige Bezahldienste sollten als Finanztransfer
behandelt werden, sofern die zuständigen Behörden nicht der Auffassung
sind, dass diese Tätigkeit von einem anderen Zahlungsdienst erfasst wird.

(10) Mit dieser Richtlinie wird eine neutrale Definition der Annahme und
Abrechnung („Acquiring“) von Zahlungsvorgängen eingeführt, um
nicht nur die herkömmlichen Modelle der Annahme und Abrechnung
auf der Grundlage der Nutzung von Zahlungskarten, sondern auch
andere Geschäftsmodelle zu erfassen, einschließlich solcher, an denen
mehr als ein Acquirer beteiligt ist. So soll sichergestellt werden, dass die
Händler unabhängig von dem verwendeten Zahlungsinstrument densel-
ben Schutz genießen, wenn die Tätigkeit der Annahme und Abrechnung
von Kartentransaktionen entspricht. Technische Dienstleistungen für
Zahlungsdienstleister wie die reine Verarbeitung und Speicherung von
Daten oder das Betreiben von Terminals sollten nicht als Annahme und
Abrechnung erachtet werden. Zudem sehen manche Modelle der An-
nahme und Abrechnung keinen tatsächlichen Geldtransfer vom Acquirer
an den Zahlungsempfänger vor, da die Parteien unter Umständen andere
Verrechnungsarten vereinbart haben.

(11) Die Ausnahme für Zahlungsvorgänge, die über einen Handelsagenten im
Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers durchgeführt werden,
vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG1) wird in den Mit-
gliedstaaten sehr unterschiedlich angewandt. Bestimmte Mitgliedstaaten
gestatten, dass die Ausnahme von Plattformen des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs in Anspruch genommen wird, die als zwischengeschaltete
Stelle sowohl im Namen der einzelnen Käufer als auch der einzelnen
Verkäufer fungieren, ohne über eine echte Spanne für die Aushandlung
oder den Abschluss eines Verkaufs bzw. Kaufs von Waren und Dienst-
leistungen zu verfügen. Die Anwendung dieser Ausnahme geht über den
beabsichtigten Anwendungsbereich gemäß jener Richtlinie hinaus und
hat das Potenzial, die Risiken für Verbraucher zu erhöhen, da jene
Anbieter außerhalb des durch den Rechtsrahmen gebotenen Schutzes
bleiben. Unterschiedliche Anwendungspraktiken verzerren auch den
Wettbewerb auf dem Zahlungsverkehrsmarkt. Um diesen Bedenken zu
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begegnen, sollte die Ausnahme daher dann anwendbar sein, wenn Agen-
ten entweder ausschließlich im Namen des Zahlers oder ausschließlich
im Namen des Zahlungsempfängers tätig sind, unabhängig davon, ob sie
im Besitz von Kundengeldern sind oder nicht. Sind Agenten im Namen
sowohl des Zahlers als auch des Zahlungsempfängers tätig (wie etwa
bestimmte Plattformen des elektronischen Geschäftsverkehrs), sollte die
Ausnahme für sie nur dann gelten, wenn sie zu keinem Zeitpunkt im
Besitz von Kundengeldern sind oder diese kontrollieren.

(12) Diese Richtlinie sollte nicht für die Tätigkeiten von Geldtransportunter-
nehmen und Cash-Management-Unternehmen gelten, wenn sich die
betreffenden Tätigkeiten auf den physischen Transport von Banknoten
und Münzen beschränken.

(13) Aus den Rückmeldungen des Marktes ergibt sich, dass die unter die
Ausnahme für begrenzte Netze fallenden Zahlungen häufig beträchtliche
Volumen und Werte umfassen und den Verbrauchern Hunderte oder
Tausende verschiedener Produkte und Dienstleistungen angeboten wer-
den. Das entspricht nicht dem Zweck der für begrenzte Netze geltenden
Ausnahme im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG1), und es bedeutet, dass
für die Nutzer dieser Zahlungsdienste, insbesondere für Verbraucher,
größere Risiken bestehen und kein rechtlicher Schutz gewährleistet ist
und beaufsichtigten Akteuren am Markt eindeutige Nachteile entstehen.
Zur Beschränkung jener Risiken sollte dasselbe Instrument nicht für
Zahlungsvorgänge zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen in mehr
als einem begrenzten Netz oder zum Erwerb eines unbegrenzten Waren-
oder Dienstleistungsspektrums verwendet werden können. Als im Rah-
men eines begrenzten Netzes verwendbar sollte ein Zahlungsinstrument
gelten, wenn es unter den folgenden Umständen verwendet wird: für
den Erwerb von Waren und Dienstleistungen bei einem bestimmten
Einzelhändler oder einer bestimmten Einzelhandelskette, wenn die betei-
ligten Stellen unmittelbar durch eine gewerbliche Vereinbarung verbun-
den sind, in der beispielsweise die Verwendung einer einheitlichen Zah-
lungsmarke vorgesehen ist, und diese Zahlungsmarke in den Verkaufs-
stellen verwendet wird und – nach Möglichkeit – auf dem dort verwend-
baren Zahlungsinstrument aufgeführt ist; zweitens nur zum Erwerb einer
sehr begrenzten Auswahl von Gütern oder Dienstleistungen, sofern bei-
spielsweise der Verwendungszweck unabhängig vom geografischen Ort
der Verkaufsstelle wirksam auf eine feste Zahl funktional verbundener
Waren oder Dienstleistungen begrenzt ist; oder drittens wenn das Zah-
lungsinstrument einer Regelung durch eine nationale oder regionale
öffentliche Stelle für bestimmte soziale oder steuerliche Zwecke zum
Erwerb bestimmter Waren oder Dienstleistungen unterliegt.

(14) Zahlungsinstrumente, die unter die Ausnahme für begrenzte Netze fal-
len, könnten Kundenkarten, Tankkarten, Mitgliedskarten, Fahrkarten
des öffentlichen Verkehrs, Parktickets, Essensgutscheine oder Gutscheine
für bestimmte Dienstleistungen sein, die manchmal einem bestimmten
steuer- oder arbeitsrechtlichen Rahmen unterliegen, der die Verwen-
dung solcher Instrumente zur Erfüllung der Ziele der Sozialgesetzgebung
fördert. Entwickelt sich ein solches Instrument mit bestimmtem Ver-
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wendungszweck zu einem Instrument zur allgemeinen Verwendung,
sollte die Ausnahme vom Geltungsbereich dieser Richtlinie keine An-
wendung mehr finden. Instrumente, die für Einkäufe in den Geschäften
der teilnehmenden Händler verwendet werden können, sollten nicht
vom Geltungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sein, da sie in der
Regel für ein stetig wachsendes Netz von Dienstleistern gedacht sind.
Die Ausnahme für begrenzte Netzwerke sollte in Verbindung mit der
Pflicht gelten, dass potenzielle Zahlungsdienstleister in den Geltungs-
bereich der Ausnahme fallende Tätigkeiten melden.

(15) Vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/64/EG1) ausgenommen
sind bestimmte Zahlungsvorgänge, die über ein Telekommunikations-
oder IT-Gerät ausgeführt werden, wobei der Netzbetreiber nicht aus-
schließlich als zwischengeschaltete Stelle für die Lieferung digitaler Wa-
ren und Dienstleistungen über das betreffende Gerät fungiert, sondern
diesen Waren und Dienstleistungen auch einen Mehrwert verleiht. Ins-
besondere sind nach dieser Ausnahme die Abrechnung über den Betrei-
ber bzw. direkte über die Telefonrechnung abgerechnete Käufe zugelas-
sen, was bereits mit Klingeltönen und Premium-SMS-Diensten funk-
tioniert und zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beiträgt, die sich
auf den Verkauf von digitalen Inhalten und Sprachdiensten im Klein-
betragsbereich stützen. Diese Dienste umfassen Unterhaltung wie Chat
und Downloads wie Videos, Musik und Spiele, Informationen wie
Wetter, Nachrichten, aktuelle Sportmeldungen und Aktienkurse, Aus-
kunftsdienste sowie die Teilnahme an Fernseh- und Radiosendungen
wie Abstimmungen, Wettbewerbe und Live-Feedback. Aus den Rück-
meldungen des Marktes ergeben sich keine Belege dafür, dass sich diese
bei den Verbrauchern im Falle niedrigschwelliger Zahlungen beliebten
Zahlungsvorgänge zu einem allgemeinen Zahlungsvermittlungsdienst
entwickelt haben. Aufgrund des zweideutigen Wortlauts der einschlägi-
gen Ausnahme wird diese Vorschrift in den Mitgliedstaaten jedoch un-
terschiedlich angewandt, was zu einem Mangel an Rechtssicherheit für
Betreiber und Verbraucher führt und es gelegentlich Zahlungsvermitt-
lungsdiensten ermöglicht, auf ihre Berechtigung zu pochen, eine unein-
geschränkte Ausnahme vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/
64/EG1) in Anspruch zu nehmen. Daher sollte der Anwendungsbereich
dieser Ausnahme präzisiert und das Recht dieser Zahlungsdienstleister,
sie in Anspruch zu nehmen, dadurch eingeengt werden, dass die Arten
der Zahlungsvorgänge, für die die Ausnahme gilt, bezeichnet werden.

(16) Die Ausnahme für Zahlungsvorgänge, die über ein Telekommunikati-
ons- oder IT-Gerät ausgeführt werden, sollte speziell auf Kleinstbetrags-
zahlungen für digitale Inhalte und Sprachdienste ausgerichtet werden. Es
sollte ein deutlicher Hinweis auf Zahlungsvorgänge für den Erwerb von
elektronischen Tickets eingeführt werden, um der Entwicklung bei den
Zahlungen gebührend Rechnung zu tragen, bei denen die Kunden ins-
besondere von jedem Ort aus und zu jeder Zeit über ihr Mobiltelefon
oder ein anderes Gerät elektronische Tickets bestellen, bezahlen, erhalten
und validieren können. Elektronische Tickets ermöglichen und erleich-
tern die Bereitstellung von Diensten, die die Kunden andernfalls in
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Papierform erwerben würden, und gelten in den Bereichen Beförderung,
Unterhaltung, Parken und Eintritt zu Veranstaltungen, jedoch nicht für
körperliche Waren. Sie senken also die Produktions- und Vertriebskos-
ten, die für die herkömmliche Ausstellung von Tickets auf Papier anfal-
len, und steigern die Kundenfreundlichkeit durch die Bereitstellung
neuer und einfacher Wege für den Kauf von Tickets. Um die Belastun-
gen für Stellen zu verringern, die Spenden für gemeinnützige Zwecke
sammeln, sollten Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit derartigen
Spenden ebenfalls ausgenommen werden. Den Mitgliedstaaten sollte es
freistehen, die Ausnahme für Spenden auf registrierte gemeinnützige
Organisationen nach Maßgabe ihres nationalen Rechts zu begrenzen.
Insgesamt sollte die Ausnahme nur gelten, wenn der Wert des Zahlungs-
vorgangs unter einem bestimmten Schwellenwert liegt, um sie klar auf
Zahlungen mit niedrigem Risikoprofil zu beschränken.

(17) Der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments
Area – SEPA) hat die Einrichtung unionsweiter „Zahlungs- und Inkasso-
zentralen“ erleichtert, die die Zentralisierung der Zahlungsvorgänge ein
und derselben Gruppe ermöglicht. In diesem Zusammenhang sollten
Zahlungsvorgänge zwischen einem Mutterunternehmen und seinem
Tochterunternehmen oder zwischen Tochterunternehmen desselben
Mutterunternehmens, die von einem Zahlungsdienstleister derselben
Gruppe ausgeführt werden, vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie
ausgenommen werden. Der Einzug von Zahlungsaufträgen im Namen
der Gruppe durch ein Mutterunternehmen oder sein Tochterunterneh-
men für die Weiterleitung an einen Zahlungsdienstleister sollte nicht als
Zahlungsdienst im Sinne dieser Richtlinie gelten.

(18) Zahlungsdienste wurden vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2007/
64/EG1) ausgenommen, die von Aufstellern von Geldausgabeautomaten
unabhängig von kontoführenden Zahlungsdienstleistern angeboten wer-
den. Diese Ausnahme führte zur Zunahme unabhängiger Geldauto-
matendienste in vielen Mitgliedstaaten, insbesondere in dünn besiedelten
Gebieten. Diesen schnell wachsenden Teil des Geldautomatenmarkts
vom Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie vollständig aus-
zunehmen, würde jedoch Verwirrung bei den Gebühren für Geldabhe-
bungen stiften. In grenzüberschreitenden Situationen könnte das dazu
führen, dass die Gebühren für dieselbe Abhebung doppelt in Rechnung
gestellt werden – vom kontoführenden Zahlungsdienstleister und vom
Geldautomatenbetreiber. Um die Bereitstellung von Geldautomaten-
diensten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Klarheit hinsichtlich der
Gebühren für Geldabhebungen zu gewährleisten, sollte die Ausnahme
daher weiter gelten, Geldautomatenbetreibern jedoch die Einhaltung
bestimmter Transparenzvorschriften dieser Richtlinie vorgeschrieben
werden. Zudem sollten die Gebühren der Geldautomatenbetreiber un-
beschadet der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 gelten.

(19) Dienstleister, die von der Ausnahme vom Anwendungsbereich der
Richtlinie 2007/64/EG1) profitieren wollen, haben häufig nicht bei den
Behörden nachgefragt, ob ihre Tätigkeiten von der genannten Richtlinie
erfasst seien oder davon ausgenommen seien, sondern verließen sich auf
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eigene Einschätzungen. Das führte dazu, dass bestimmte Ausnahmen in
den Mitgliedstaaten unterschiedlich angewandt werden. Außerdem wur-
den einige Ausnahmen offenbar von Zahlungsdienstleistern zum Anlass
genommen, ihre Geschäftsmodelle so umzugestalten, dass die angebote-
nen Zahlungstätigkeiten nicht in den Anwendungsbereich jener Richt-
linie fielen. Das kann zu erhöhten Risiken für Zahlungsdienstnutzer und
zu unterschiedlichen Bedingungen für Zahlungsdienstleister im Binnen-
markt führen. Die Dienstleister sollten daher verpflichtet sein, den zu-
ständigen Behörden einschlägige Tätigkeiten zu melden, damit diese
beurteilen können, ob die Anforderungen der jeweiligen Bestimmungen
erfüllt sind und gewährleistet ist, dass die Vorschriften im gesamten
Binnenmarkt einheitlich ausgelegt werden. Insbesondere sollte für alle
Ausnahmen, die auf der Einhaltung eines Schwellenwerts beruhen, ein
Meldeverfahren vorgesehen sein, um die Einhaltung der besonderen
Anforderungen sicherzustellen.

(20) Darüber hinaus ist es wichtig, eine Vorschrift für potenzielle Zahlungs-
dienstleister aufzunehmen, wonach diese den zuständigen Behörden ihre
Tätigkeiten melden müssen, die sie im Rahmen eines begrenzten Netzes
auf der Grundlage der Kriterien dieser Richtlinie erbringen, sofern der
Wert der entsprechenden Zahlungsvorgänge einen bestimmten Schwel-
lenwert überschreitet. Die zuständigen Behörden sollten prüfen, ob die
gemeldeten Tätigkeiten als Tätigkeiten innerhalb eines begrenzten Net-
zes betrachtet werden können.

(21) Die Definition des Begriffs Zahlungsdienste sollte technologieneutral
sein, die Entwicklung neuer Arten von Zahlungsdiensten zulassen und
gleichzeitig sowohl bestehenden als auch neuen Zahlungsdienstleistern
gleichwertige Bedingungen für ihre Tätigkeit gewährleisten.

(22) Diese Richtlinie sollte dem Ansatz der Richtlinie 2007/64/EG1) folgen,
der sämtliche Arten elektronischer Zahlungsdienste umfasst. Daher wäre
es nicht angemessen, die neuen Vorschriften auf Dienste anzuwenden,
bei denen ausschließlich Banknoten und Münzen vom Zahler an den
Zahlungsempfänger transferiert oder transportiert werden oder der
Transfer mit Hilfe eines Schecks in Papierform, eines Wechsels in Papier-
form, eines Schuldscheins oder anderen Instruments, eines Gutscheins in
Papierform oder einer Karte, die auf einen Zahlungsdienstleister oder
eine andere Partei gezogen sind, zwecks Bereitstellung eines Geldbetrags
an einen Zahlungsempfänger erfolgt.

(23) Diese Richtlinie sollte nicht für Barzahlungen gelten, da es bereits einen
Binnenmarkt für Barzahlungen gibt. Ebensowenig sollte diese Richtlinie
für Scheckzahlungen gelten, da Scheckzahlungen naturgemäß nicht so
zügig bearbeitet werden können wie Zahlungen mit anderen Zahlungs-
mitteln. Allerdings sollte sich die gute Praxis in diesem Bereich an den
Prinzipien dieser Richtlinie orientieren.

(24) Es sollte festgelegt werden, welche Kategorien von Zahlungsdienstleis-
tern die Erlaubnis zur unionsweiten Erbringung von Zahlungsdiensten
erhalten können, nämlich Kreditinstitute, die Einlagen von Nutzern ent-
gegennehmen, die für Zahlungsvorgänge verwendet werden können und
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die weiterhin den in der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates1) festgelegten aufsichtsrechtlichen Anforderungen
unterliegen sollten, E-Geld-Institute, die E-Geld ausgeben, das für Zah-
lungsvorgänge verwendet werden kann und die weiterhin den in der
Richtlinie 2009/110/EG festgelegten aufsichtsrechtlichen Anforderun-
gen genügen sollten, sowie Zahlungsinstitute und Postscheckämter, die
nach nationalem Recht zur Erbringung dieser Dienste berechtigt sind.
Die Anwendung dieses Rechtsrahmens sollte auf Dienstleister beschränkt
sein, die gemäß der vorliegenden Richtlinie Zahlungsdienste haupt-
beruflich oder gewerblich erbringen.

(25) Diese Richtlinie legt Vorschriften für die Ausführung von Zahlungsvor-
gängen fest, soweit es sich bei den Geldbeträgen um E-Geld im Sinne
der Richtlinie 2009/110/EG handelt. Diese Richtlinie regelt jedoch
nicht die Ausgabe von E-Geld im Sinne der Richtlinie 2009/110/EG.
Zahlungsinstitute sollten daher nicht befugt sein, E-Geld auszugeben.

(26) Mit der Richtlinie 2007/64/EG2) wurden aufsichtsrechtliche Bestim-
mungen festgelegt, mit denen eine einheitliche Zulassung für alle Zah-
lungsdienstleister, die keine Einlagen entgegennehmen oder kein E-Geld
ausgeben, eingeführt wird. Zu diesem Zweck wurde mit der Richtlinie
2007/64/EG2) eine neue Kategorie von Zahlungsdienstleistern, nämlich
„Zahlungsinstitute“, eingeführt, wodurch juristische Personen, die aus
den derzeitigen Kategorien herausfallen, unter strengen und umfassen-
den Auflagen die Zulassung zur unionsweiten Erbringung von Zahlungs-
diensten erhalten. Auf diese Weise würden die genannten Dienste uni-
onsweit den gleichen Bedingungen unterliegen.

(27) Seit der Verabschiedung der Richtlinie 2007/64/EG2) sind neue Arten
von Zahlungsdiensten entstanden, vor allem im Bereich der Internetzah-
lungen. Insbesondere sind Zahlungsauslösedienste im Bereich des elek-
tronischen Geschäftsverkehrs entstanden. Diese Zahlungsdienste spielen
eine Rolle bei Zahlungen im elektronischen Geschäftsverkehr, indem sie
eine Softwarebrücke zwischen der Website des Händlers und der Platt-
form des kontoführenden Zahlungsdienstleisters des Zahlers einrichten,
um auf Überweisungen gestützte Zahlungen über das Internet auszulö-
sen.

(28) Darüber hinaus sind im Zuge der technischen Entwicklung in den
letzten Jahren eine Reihe ergänzender Dienstleistungen entstanden, wie
zum Beispiel Kontoinformationsdienste. Diese Dienste bieten dem Zah-
lungsdienstnutzer aggregierte Online-Informationen zu einem oder
mehreren Zahlungskonten bei einem oder mehreren anderen Zahlungs-
dienstleistern, die über Online-Schnittstellen des kontoführenden Zah-
lungsdienstleisters zugänglich sind. Der Zahlungsdienstnutzer erhält so-
mit in Echtzeit einen Gesamtüberblick über seine finanzielle Situation zu
einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Dienste sollten gleichfalls von dieser
Richtlinie erfasst werden, um Verbrauchern adäquaten Schutz ihrer Zah-
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lungs- und Kontendaten zu verschaffen sowie Rechtssicherheit bezüglich
des Status der Kontoinformationsdienstleister zu geben.

(29) Zahlungsauslösedienste ermöglichen es dem Zahlungsauslösedienstleis-
ter, dem Zahlungsempfänger die Gewissheit zu geben, dass die Zahlung
ausgelöst wurde, um den Zahlungsempfänger zu veranlassen, die Ware
unverzüglich freizugeben oder die Dienstleistung unverzüglich zu er-
bringen. Solche Dienste bieten sowohl Händlern als auch Verbrauchern
eine kostengünstige Lösung und ermöglichen es Verbrauchern, auch
dann online einzukaufen, wenn sie nicht über Zahlungskarten verfügen.
Da Zahlungsauslösedienstleister derzeit nicht der Richtlinie 2007/64/
EG1) unterliegen, werden sie nicht zwangsläufig von einer zuständigen
Behörde beaufsichtigt und müssen nicht den Anforderungen der Richt-
linie 2007/64/EG1) entsprechen. Das wirft eine Reihe rechtlicher Fragen
auf, zum Beispiel in Bezug auf den Verbraucherschutz, die Sicherheit,
die Haftung, den Wettbewerb und den Datenschutz, insbesondere den
Schutz der Daten des Zahlungsdienstnutzers nach den Datenschutzvor-
schriften der Union. Daher sollten die neuen Vorschriften auf diese
Aspekte eingehen.

(30) Die personalisierten Sicherheitsmerkmale, die für die sichere Kundenau-
thentifizierung durch den Zahlungsdienstnutzer oder durch den Zah-
lungsauslösedienstleister verwendet werden, sind in der Regel diejeni-
gen, die vom kontoführenden Zahlungsdienstleister zur Verfügung ge-
stellt werden. Zahlungsauslösedienstleister treten nicht notwendigerweise
in ein Vertragsverhältnis mit den kontoführenden Zahlungsdienstleistern
ein, und unabhängig vom Geschäftsmodell der Zahlungsauslösedienst-
leister sollten die kontoführenden Zahlungsdienstleister es ihnen ermög-
lichen, sich auf die Authentifizierungsverfahren des kontoführenden
Zahlungsdienstleisters zur Auslösung einer bestimmten Zahlung im Na-
men des Zahlers zu verlassen.

(31) Erbringt der Zahlungsauslösedienstleister ausschließlich Zahlungsauslöse-
dienste, so ist er zu keinem Zeitpunkt der Zahlungskette im Besitz der
Gelder des Nutzers. Beabsichtigt ein Zahlungsauslösedienstleister andere
Zahlungsdienste zu erbringen, für die er im Besitz der Gelder des
Nutzers ist, sollte er die uneingeschränkte Autorisierung für diese Diens-
te erlangen.

(32) Solche Zahlungsauslösedienste beruhen entweder auf dem unmittelbaren
oder dem mittelbaren Zugang des Zahlungsauslösedienstleisters zu den
Konten des Zahlers. Ein kontoführender Zahlungsdienstleister, der einen
Mechanismus für den mittelbaren Zugang bereitstellt, sollte den Zah-
lungsauslösedienstleistern auch den unmittelbaren Zugang gestatten.

(33) Diese Richtlinie sollte darauf abzielen, die Kontinuität im Markt sicher-
zustellen und gleichzeitig bestehenden und neuen Dienstleistern un-
abhängig von ihrem Geschäftsmodell die Möglichkeit zu geben, ihre
Dienste in einem klaren und harmonisierten Rechtsrahmen anzubieten.
Unbeschadet der Notwendigkeit, die Sicherheit von Zahlungsvorgängen
und den Schutz der Verbraucher vor nachweislichen Betrugsrisiken zu
gewährleisten, sollten die Mitgliedstaaten, die Kommission, die Europäi-

24 ZDiensteRL Zahlungsdienste-RL 2018

10 Palandt-Archiv - Teil I. Abschnitt B22.9.2016 09:20 LBL APP

1)Nr. 15.



24_EWG_RL_2015_2366_2016_09_22_NLB_201609220919   Seite 11/112   22.09.2016

sche Zentralbank (EZB) und die Europäische Aufsichtsbehörde (Euro-
päische Bankenaufsichtsbehörde, EBA), errichtet mit der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates Vor-
schriften)1) bis zur Anwendung dieser Vorschriften den fairen Wett-
bewerb in diesem Markt sicherstellen und dabei eine ungerechtfertigte
Diskriminierung der vorhandenen Marktteilnehmer vermeiden. Jeder
Zahlungsdienstleister, auch der kontoführende Zahlungsdienstleister des
Zahlungsdienstnutzers, sollte Zahlungsauslösungsdienste anbieten kön-
nen.

(34) Diese Richtlinie führt nicht zu einer wesentlichen Änderung der Bedin-
gungen für die Erteilung und den Fortbestand der Zulassung als Zah-
lungsinstitut. Wie in der Richtlinie 2007/64/EG2) umfassen die Bedin-
gungen aufsichtsrechtliche Vorschriften, die den operationellen und fi-
nanziellen Risiken dieser Institute gerecht werden. In diesem Zusam-
menhang bedarf es solider Anforderungen an das Anfangskapital in
Verbindung mit der laufenden Kapitalausstattung, die zu gegebener Zeit
je nach den Bedürfnissen des Marktes detaillierter ausgearbeitet werden
könnten. Angesichts der großen Vielfalt im Bereich der Zahlungsdienste
sollte diese Richtlinie verschiedene Methoden in Verbindung mit einem
gewissen Ermessensspielraum der Aufsichtsbehörden zulassen, um sicher-
zustellen, dass gleiche Risiken bei allen Zahlungsdienstleistern gleich
behandelt werden. Die Vorschriften für die Zahlungsinstitute sollten der
Tatsache Rechnung tragen, dass Zahlungsinstitute ein stärker spezialisier-
tes und eingeschränkteres Geschäftsfeld als Kreditinstitute haben und ihre
betriebsbedingten Risiken deshalb enger sind und leichter überwacht
und gesteuert werden können. So sollten Zahlungsinstitute insbesondere
keine Einlagen von Nutzern entgegennehmen und Geldbeträge von
Nutzern nur für das Erbringen von Zahlungsdiensten verwenden dürfen.
Die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen einschließlich des
vorgeschriebenen Anfangskapitals sollten dem Risiko angemessen sein,
das mit dem jeweiligen vom Zahlungsinstitut erbrachten Zahlungsdienst
verbunden ist. Zahlungsdienstleister, die lediglich Zahlungsauslösedienste
bereitstellen, sollten im Hinblick auf das Anfangskapital als mittleres
Risiko betrachtet werden.

(35) Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister halten –
wenn sie ausschließlich diese Dienste bereitstellen – keine Gelder des
Nutzers. Es wäre daher unverhältnismäßig, diesen neuen Marktteilneh-
mern Eigenmittelanforderungen aufzuerlegen. Dessen ungeachtet ist es
allerdings wichtig, dass sie ihre Haftungsverpflichtungen in Bezug auf
ihre Tätigkeiten erfüllen können. Daher sollte von ihnen verlangt wer-
den, im Besitz einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwer-
tigen Garantie zu sein. Die EBA sollte gemäß Artikel 16 der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die Kriterien ausarbeiten, nach denen
die Mitgliedstaaten die Mindestdeckungssumme der Berufshaftpflicht-
versicherung oder der gleichwertigen Garantie festlegen. Dabei sollte sie
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keine Unterscheidung zwischen einer Berufshaftpflichtversicherung und
einer gleichwertigen Garantie vornehmen, da diese austauschbar sein
sollten.

(36) Zur Vermeidung von Verstößen gegen das Niederlassungsrecht muss
vorgeschrieben werden, dass das Zahlungsinstitut, das die Zulassung in
einem Mitgliedstaat beantragt, mindestens einen Teil seines Zahlungs-
dienstgeschäfts in diesem Mitgliedstaat ausübt.

(37) Es sollte vorgesehen werden, dass Gelder der Zahlungsdienstnutzer von
den Geldern des Zahlungsinstituts getrennt sind. Schutzanforderungen
sind erforderlich, wenn ein Zahlungsinstitut Zahlungsdienstnutzergelder
hält. Wickelt dasselbe Zahlungsinstitut einen Zahlungsvorgang sowohl
für den Zahler als auch den Zahlungsempfänger ab und wird dem Zahler
ein Kreditrahmen eingeräumt, könnte es angebracht sein, die Gelder
zugunsten des Zahlungsempfängers abzusichern, sobald sie die Forderung
des Zahlungsempfängers gegenüber dem Zahlungsinstitut darstellen.
Auch sollten die Zahlungsinstitute wirksamen Bestimmungen zur Be-
kämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterworfen
werden.

(38) Diese Richtlinie ändert nicht die Verpflichtungen von Zahlungsinstitu-
ten zur Rechnungslegung oder zur Prüfung ihrer Jahresabschlüsse und
konsolidierten Abschlüsse. Zahlungsinstitute müssen ihre Jahres- und
konsolidierten Abschlüsse gemäß der Richtlinie 86/635/EWG des
Rates1) und der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates2) aufstellen. Der Jahresabschluss und der konsolidierte
Abschluss müssen geprüft werden, es sei denn, das Zahlungsinstitut ist
nach den genannten Richtlinien von dieser Auflage befreit.

(39) Bei der Erbringung eines oder mehrerer der von dieser Richtlinie erfass-
ten Zahlungsdienste sollten Zahlungsdienstleister stets Zahlungskonten
führen, die ausschließlich für Zahlungsvorgänge genutzt werden. Damit
Zahlungsdienstleister Zahlungsdienste anbieten können, müssen sie die
Möglichkeit haben, Konten bei Kreditinstituten zu eröffnen und zu
führen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass der Zugang zu
derartigen Konten nichtdiskriminierend und in einer seinem legitimen
Zweck angemessenen Weise gewährt wird. Zwar kann es sich dabei auch
um einen einfachen Zugang handeln, doch sollte er immer hinreichend
umfassend sein, dass das Zahlungsinstitut seine Dienstleistungen unge-
hindert und effizient erbringen kann.

(40) Diese Richtlinie sollte die Gewährung von Krediten durch Zahlungs-
institute, und zwar die Einräumung von Kreditrahmen und die Ausgabe
von Kreditkarten, nur in den Fällen regeln, in denen die Gewährung eng
mit Zahlungsdiensten verbunden ist. Nur wenn Kredit gewährt wird, um
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Zahlungsdienste zu erleichtern, er für eine kurze Laufzeit – auch als
revolvierender Kredit – für einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten
gewährt wird, ist es angemessen, den Zahlungsinstituten zu erlauben,
solche Kredite für ihre grenzüberschreitenden Tätigkeiten zu gewähren,
sofern sie hauptsächlich aus den Eigenmitteln des Zahlungsinstituts sowie
anderen an den Kapitalmärkten aufgenommenen Mitteln finanziert wer-
den, und nicht aus Geldern, die das Zahlungsinstitut im Namen von
Kunden für Zahlungsdienste hält. Diese Vorschriften sollten die Richt-
linie 2008/48/EG1) des Europäischen Parlaments und des Rates2) oder
anderes einschlägiges Unionsrecht oder Maßnahmen der Mitgliedstaaten
in Bezug auf Bedingungen für die Gewährung von Krediten an Ver-
braucher, die durch diese Richtlinie nicht harmonisiert werden, unbe-
rührt lassen.

(41) Insgesamt hat sich die Art der Zusammenarbeit zwischen den für die
Erteilung von Zulassungen für Zahlungsinstitute, die Durchführung von
Kontrollen und Entscheidungen über den Entzug dieser Zulassungen
zuständigen nationalen Behörden als zufriedenstellend erwiesen. Diese
Zusammenarbeit der zuständigen Behörden sollte jedoch in Fällen, in
denen das zugelassene Zahlungsinstitut in Ausübung des Niederlassungs-
rechts oder des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr Zahlungsdiens-
te, auch über das Internet, in einem anderen Mitgliedstaat als seinem
Herkunftsmitgliedstaat erbringen will („Europäischer Pass“), verstärkt
werden, sowohl was den Informationsaustausch als auch eine kohärente
Anwendung und Auslegung dieser Richtlinie angeht. Die EBA sollte bei
der Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den zuständi-
gen Behörden im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 unterstützend tätig werden.
Zudem sollte sie eine Reihe von Entwürfen technischer Regulierungs-
standards für die Zusammenarbeit und den Datenaustausch ausarbeiten.

(42) Zur Verbesserung der Transparenz der Tätigkeiten der von den zuständi-
gen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats zugelassenen oder eingetrage-
nen Zahlungsinstitute einschließlich deren Agenten und zur Gewährleis-
tung eines hohen Maßes an Verbraucherschutz in der Union muss sicher-
gestellt werden, dass die Öffentlichkeit leichten Zugang zu der Liste der
Stellen hat, die Zahlungsdienste erbringen. Daher sollte die EBA ein
zentrales Register einrichten und führen, in dem sie eine Liste der
Namen der Stellen veröffentlicht, die Zahlungsdienste erbringen. Die
Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die von ihnen mitgeteilten
Daten auf dem neuesten Stand gehalten werden. Diese Maßnahmen
sollten auch der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den zustän-
digen Behörden dienen.

(43) Die Verfügbarkeit zutreffender aktueller Informationen sollte dadurch
verbessert werden, dass Zahlungsinstitute verpflichtet werden, der zu-
ständigen Behörde ihres Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich alle Ände-
rungen mitzuteilen, die sich auf die Richtigkeit der hinsichtlich der
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Zulassung vorgelegten Daten und Nachweise auswirken, einschließlich
zusätzlicher Agenten oder Stellen, an die Tätigkeiten ausgelagert werden.
Darüber hinaus sollten die zuständigen Behörden, wenn Zweifel beste-
hen, prüfen, ob die eingegangenen Informationen korrekt sind.

(44) Die Mitgliedstaaten sollten von den in ihrem Hoheitsgebiet tätigen
Zahlungsinstituten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat verlangen
können, ihnen zu Informations- oder statistischen Zwecken regelmäßig
über ihre Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet zu berichten. Werden diese
Zahlungsinstitute auf der Grundlage der Niederlassungsfreiheit tätig,
sollten diese Informationen außerdem für die Überwachung der Einhal-
tung der Titel III und IV dieser Richtlinie verwendet werden können,
und die Mitgliedstaaten sollten von den Zahlungsinstituten verlangen
können, eine zentrale Kontaktstelle in ihrem Hoheitsgebiet zu benen-
nen, um die Beaufsichtigung ihres Agentennetzes durch die zuständigen
Behörden zu erleichtern. Die EBA sollte Entwürfe für Regulierungsstan-
dards ausarbeiten, in denen die Kriterien festgelegt sind, anhand deren
ermittelt wird, unter welchen Umständen die Benennung einer zentralen
Kontaktstelle angebracht ist und welche Aufgaben diese erfüllen sollte.
Die Anforderung der Benennung einer zentralen Kontaktstelle sollte
verhältnismäßig zu dem Ziel einer angemessenen Kommunikation und
Information im Hinblick auf die Einhaltung der Titel III und IV im
Aufnahmemitgliedstaat sein.

(45) In Dringlichkeitsfällen, in denen Sofortmaßnahmen erforderlich sind,
um eine ernste Bedrohung der kollektiven Interessen der Zahlungs-
dienstnutzer im Aufnahmemitgliedstaat, wie beispielsweise Betrug in
großem Umfang, abzuwenden, sollten die zuständigen Behörden des
Aufnahmemitgliedstaats parallel zu der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit zwischen den zuständigen Behörden des Aufnahme- und des
Herkunftsmitgliedstaats und solange die zuständigen Behörden des Her-
kunftsmitgliedstaats noch keine Maßnahmen ergriffen haben, Siche-
rungsmaßnahmen treffen können. Diese Maßnahmen sollten sachdien-
lich, ihrem Zweck angemessen, nichtdiskriminierend und befristet sein.
Jede dieser Maßnahmen sollte angemessen begründet werden. Die zu-
ständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des betreffenden Zah-
lungsinstituts und andere betroffene Behörden wie die Kommission und
die EBA, sollten vorab und, falls das in Anbetracht des Dringlichkeitsfalls
nicht möglich ist, so rasch wie möglich unterrichtet werden.

(46) In dieser Richtlinie werden zwar die Befugnisse festgelegt, die die zu-
ständigen Behörden bei der Aufsicht über die Einhaltung der Vorschrif-
ten durch die Zahlungsinstitute mindestens haben sollten, doch sind
diese Befugnisse unter Achtung der Grundrechte einschließlich des
Rechts auf Privatsphäre auszuüben. Unbeschadet der Überwachung
durch eine unabhängige Behörde (die nationale Datenschutzbehörde)
und im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union sollten die Mitgliedstaaten angemessene und wirksame Schutz-
maßnahmen für die Fälle vorsehen, in denen die Ausübung dieser Befug-
nisse zu Missbrauch oder Willkür führen könnte, die auf einen schwer-
wiegenden Eingriff in derartige Rechte hinausliefe; das kann beispiels-
weise, sofern angemessen, die vorherige Genehmigung durch die zustän-
dige Justizbehörde des betreffenden Mitgliedstaats sein.
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(47) Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle Personen, die Zahlungsdienste
erbringen, bestimmten rechtlichen und regulatorischen Mindestanforde-
rungen unterworfen werden. Somit ist es wünschenswert, vorzuschrei-
ben, dass Name und Wohn- bzw. Standort aller Personen, die Zahlungs-
dienste erbringen registriert werden, einschließlich derjenigen, die nicht
sämtliche Voraussetzungen für eine Zulassung als Zahlungsinstitut erfül-
len. Dieser Ansatz steht im Einklang mit der Logik der Sonderempfeh-
lung VI der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terro-
rismusfinanzierung“, die die Schaffung eines Mechanismus vorsieht, der
es erlaubt, auch solche Zahlungsdienstleister, die nicht alle in der Emp-
fehlung genannten Voraussetzungen erfüllen können, als Zahlungsinsti-
tute zu behandeln. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten diese
Personen in das Register der Zahlungsinstitute aufnehmen, auch wenn
die Personen von allen oder einem Teil der Zulassungsvoraussetzungen
ausgenommen sind. Jedoch sollte diese Ausnahmemöglichkeit an strikte
Bedingungen, d.h. einen bestimmten Wert der Zahlungsvorgänge, ge-
knüpft werden. Zahlungsinstituten, die unter diese Ausnahme fallen,
sollte weder Niederlassungsfreiheit noch das Recht auf freien Dienstleis-
tungsverkehr gewährt werden, noch sollten sie diese Rechte indirekt
ausüben können, solange sie Mitglieder eines Zahlungssystems sind.

(48) Angesichts der Besonderheiten der ausgeübten Tätigkeit und der mit der
Bereitstellung von Kontoinformationsdiensten verbundenen Risiken
sollte eine besondere Aufsichtsregelung für Kontoinformationsdienstleis-
ter vorgesehen werden. Kontoinformationsdienstleistern sollte gestattet
werden, ihre Dienste unter Nutzung eines „Europäischen Passes“ grenz-
überschreitend zu erbringen.

(49) Jeder Zahlungsdienstleister muss unbedingt Zugang zu den technischen
Infrastrukturdiensten der Zahlungssysteme haben. Der Zugang sollte
jedoch bestimmten Anforderungen unterliegen, um die Integrität und
Stabilität dieser Systeme zu gewährleisten. Jeder Zahlungsdienstleister,
der die Teilnahme an einem Zahlungssystem beantragt, sollte die Ent-
scheidung für ein System auf eigenes Risiko treffen und gegenüber dem
Zahlungssystem den Nachweis erbringen, dass seine internen Vorkeh-
rungen hinreichend solide sind, um allen Arten von Risiken standhalten
zu können. Typische Beispiele für solche Zahlungssysteme sind die Vier-
Parteien-Kartensysteme sowie die wichtigsten Überweisungs- und Last-
schriftsysteme. Um zwischen den einzelnen Kategorien von zugelassenen
Zahlungsdienstleistern entsprechend ihrer Zulassung eine unionsweite
Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollten die Regeln für den Zugang
zu Zahlungssystemen präzisiert werden.

(50) Es sollte sichergestellt werden, dass es zwischen zugelassenen Zahlungs-
instituten und Kreditinstituten zu keinerlei Diskriminierung kommt,
sodass alle im Binnenmarkt konkurrierenden Zahlungsdienstleister die
technischen Infrastrukturdienste dieser Zahlungsverkehrssysteme zu den-
selben Bedingungen nutzen können. Es sollte wegen des jeweils unter-
schiedlichen Aufsichtsrahmens eine unterschiedliche Behandlung zuge-
lassener Zahlungsdienstleister und solcher, die sowohl unter eine Aus-
nahme nach dieser Richtlinie als auch unter die Ausnahmeregelung nach
Artikel 3 der Richtlinie 2009/110/EG fallen, vorgesehen werden. Un-
terschiedliche Preise sollten jedoch nur dann erlaubt sein, wenn den
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Zahlungsdienstleistern unterschiedlich hohe Kosten entstehen. Das gilt
unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, den Zugang zu den für das
Gesamtsystem wesentlichen Systemen im Einklang mit der Richtlinie
98/26/EG1) des Europäischen Parlaments und des Rates2) einzuschrän-
ken, sowie unbeschadet der Zuständigkeiten der Europäischen Zentral-
bank und des Europäischen Systems der Zentralbanken hinsichtlich des
Zugangs zu Zahlungssystemen.

(51) Diese Richtlinie lässt den Anwendungsbereich der Richtlinie 98/26/
EG1) unberührt. Um jedoch einen fairen Wettbewerb zwischen Zah-
lungsdienstleistern zu gewährleisten, sollte einem Teilnehmer eines unter
den Bedingungen der Richtlinie 98/26/EG1) bezeichneten Zahlungs-
systems, das für einen zugelassenen oder registrierten Zahlungsdienst-
leister Dienste im Zusammenhang mit einem solchen System erbringt,
der Zugang zu diesen Diensten wie jedem anderen zugelassenen oder
registrierten Zahlungsdienstleister auf Antrag in objektiver, verhältnis-
mäßiger und nichtdiskriminierender Weise gewährt werden. Zahlungs-
dienstleister, denen dieser Zugang gewährt wird, sollten jedoch nicht als
Teilnehmer im Sinne der Richtlinie 98/26/EG1) gelten und daher nicht
den aufgrund jener Richtlinie gewährten Schutz genießen.

(52) Die Bestimmungen über den Zugang zu den Zahlungssystemen sollten
nicht für Systeme gelten, die von einem einzigen Zahlungsdienstleister
eingerichtet und betrieben werden. Solche Zahlungssysteme können
zwar auch in unmittelbarem Wettbewerb mit anderen Zahlungssystemen
stehen, in der Regel aber besetzen sie eine Marktnische, die von diesen
nicht ausreichend abgedeckt wird. Zu diesen Systemen zählen Dreipar-
teiensysteme wie Drei-Parteien-Kartensysteme, solange sie niemals de
facto – beispielsweise durch Rückgriff auf Lizenznehmer, Agenten oder
Markenpartner („Co-Branding-Partner“) – als Vier-Parteien-Kartensys-
teme betrieben werden. Zu ihnen zählen in der Regel auch Zahlungs-
dienste von Telekommunikationsdiensten, bei denen der Betreiber der
Zahlungsdienstleister sowohl des Zahlers als auch des Zahlungsempfän-
gers ist, sowie interne Systeme von Bankengruppen. Um den Wett-
bewerb zwischen diesen geschlossenen Zahlungssystemen und den etab-
lierten gängigen Zahlungssystemen anzuregen, wäre es nicht angebracht,
Dritten Zugang zu diesen geschlossenen firmeneigenen Zahlungssyste-
men zu gewähren. Allerdings sollten auch solche geschlossenen Systeme
den Wettbewerbsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten unter-
liegen, sodass es nötig sein könnte, Zugang zu diesen Zahlungssystemen
zu gewähren, um einen wirksamen Wettbewerb in den Zahlungsmärkten
aufrechtzuerhalten.

(53) Da die Situation von Verbrauchern und Unternehmen nicht dieselbe ist,
brauchen sie nicht im selben Umfang geschützt zu werden. Zwar müssen
die Verbraucherrechte durch Vorschriften geschützt werden, die nicht
vertraglich abbedungen werden können, doch sollte es Unternehmen
und Organisationen freistehen, abweichende Vereinbarungen zu schlie-
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ßen, wenn es nicht um vertragliche Beziehungen zu Verbrauchern geht.
Gleichwohl sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben können, dass
Kleinstunternehmen im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kom-
mission1) genauso behandelt werden wie Verbraucher. In jedem Fall
sollten bestimmte zentrale Bestimmungen dieser Richtlinie unabhängig
vom Status des Nutzers immer gelten.

(54) In dieser Richtlinie sollten die Informationspflichten der Zahlungs-
dienstleister gegenüber den Zahlungsdienstnutzern festgelegt werden,
damit Letztere ein gleich hohes Maß an verständlichen Informationen
über Zahlungsdienste erhalten und so in voller Kenntnis der Sachlage
entscheiden und innerhalb der Union eine freie Wahl treffen können. Im
Interesse der Transparenz legt diese Richtlinie die harmonisierten An-
forderungen fest, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass der Zah-
lungsdienstnutzer sowohl zu dem mit dem Zahlungsdienstleister ge-
schlossenen Vertrag als auch zu den Zahlungsvorgängen alle notwendi-
gen, ausreichenden und verständlichen Informationen erhält. Damit der
Binnenmarkt für Zahlungsdienste reibungslos funktionieren kann, sollten
die Mitgliedstaaten nur solche Informationsvorschriften erlassen, die in
dieser Richtlinie vorgesehen sind.

(55) Verbraucher sollten gemäß der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates2) sowie gemäß der Richtlinien 2000/31/EG3) ,
2002/65/EG4) , 2008/48/EG, 2011/83/EU5) und 2014/92/EU6) vor
unlauteren oder irreführenden Praktiken geschützt werden. Die Bestim-
mungen jener Richtlinien gelten weiterhin. Doch sollte insbesondere
präzisiert werden, in welchem Verhältnis die vorvertraglichen Informati-
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1) Amtl. Anm.: Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die
Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124
vom 20. 5. 2003, S. 36).

2) Amtl. Anm.: Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwi-
schen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates,
der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie
über unlautere Geschäftspraktiken) (ABl. L 149 vom 11. 6. 2005, S. 22).

3) Amtl. Anm.: Richtlinie 2000/31/EG [Nr. 7] des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft,
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. L 178 vom 17. 7. 2000,
S. 1).

4) Amtl. Anm.: Richtlinie 2002/65/EG [Nr. 12] des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur
Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG
(ABl. L 271 vom 9. 10. 2002, S. 16).

5) Amtl. Anm.: Richtlinie 2011/83/EU [Nr. 20] des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/
EWG [Nr. 3] des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG [Nr. 5] des Europäischen Parlaments und
des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22. 11. 2011, S. 64).

6) Amtl. Anm.: Richtlinie 2014/92/EU [Nr. 22] des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zah-
lungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen (ABl. L 257 vom
28. 8. 2014, S. 214).
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onspflichten der vorliegenden Richtlinie zu denen der Richtlinie 2002/
65/EG1) stehen.

(56) Zwecks größerer Effizienz sollten die Informationen den Bedürfnissen
der Nutzer angemessen sein und in standardisierter Form übermittelt
werden. Allerdings sollten für Einzelzahlungen andere Informations-
pflichten gelten als für Rahmenverträge, die mehrere Zahlungsvorgänge
betreffen.

(57) In der Praxis sind Rahmenverträge und darunter fallende Zahlungsvor-
gänge weitaus häufiger und fallen wirtschaftlich mehr ins Gewicht als
Einzelzahlungen. Bei Zahlungskonten oder bestimmten Zahlungsinstru-
menten ist ein Rahmenvertrag erforderlich. Daher sollten die Vorabin-
formationspflichten bei Rahmenverträgen umfassend sein und die Infor-
mationen sollten immer auf Papier oder einem anderen dauerhaften
Datenträger mitgeteilt werden, wie beispielsweise Ausdrucke von Kon-
toauszugsdruckern, CD-ROMs, DVDs, PC-Festplattenlaufwerken, auf
denen elektronische Post gespeichert werden kann, sowie Websites,
sofern diese Websites es erlauben, die dort gespeicherten Informationen
in einem unveränderten Format zu reproduzieren. Allerdings sollten
Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnutzer in dem Rahmenvertrag
vereinbaren können, in welcher Weise die nachträgliche Information
über die ausgeführten Zahlungsvorgänge erfolgen soll, beispielsweise
dadurch, dass beim Internetbanking alle das Zahlungskonto betreffenden
Informationen online zugänglich gemacht werden.

(58) Bei Einzelzahlungen sollte der Zahlungsdienstleister stets lediglich die
wichtigsten Informationen von sich aus geben müssen. Da der Zahler in
der Regel anwesend ist, wenn er den Zahlungsauftrag erteilt, sollte nicht
vorgeschrieben werden, dass die Informationen in jedem Fall auf Papier
oder einem anderen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden müssen.
Der Zahlungsdienstleister sollte entweder mündlich am Schalter Aus-
kunft erteilen können oder die Informationen anderweitig leicht zugäng-
lich machen, indem er beispielsweise eine Tafel mit den Vertragsbedin-
gungen in seinen Geschäftsräumen anbringt. Es sollte darauf hingewiesen
werden, wo weitere Informationen erhältlich sind, z.B. auf der Website.
Allerdings sollte der Verbraucher auf Verlangen die wichtigsten Informa-
tionen auch auf Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger
erhalten können.

(59) Diese Richtlinie sollte das Recht der Verbraucher festlegen, einschlägige
Informationen kostenlos zu erhalten, bevor er an einen Zahlungsdienst-
vertrag gebunden ist. Zur Aufrechterhaltung eines hohes Verbraucher-
schutzniveaus sollte der Verbraucher ebenso während des Vertragsverhält-
nisses jederzeit verlangen können, dass ihm die vorvertraglichen Infor-
mationen und der Rahmenvertrag kostenlos in Papierform übermittelt
werden, damit er die Dienste von Zahlungsdienstleistern und ihre Ver-
tragsbedingungen vergleichen und im Streitfall überprüfen kann, welche
Rechte und Pflichten sich für ihn aus dem Vertrag ergeben. Diese
Bestimmungen sollten mit der Richtlinie 2002/65/EG1) im Einklang
stehen. Die Tatsache, dass diese Richtlinie ausdrücklich die Entgeltfrei-
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heit der Information vorschreibt, sollte nicht zur Folge haben, dass den
Verbrauchern für Informationen, die nach anderen geltenden Richtlini-
en vorgeschrieben sind, Entgelte in Rechnung gestellt werden dürfen.

(60) Die Art und Weise, in der der Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienst-
nutzer informieren muss, sollte den Erfordernissen des Letzteren sowie –
je nach den im jeweiligen Zahlungsdienstvertrag getroffenen Verein-
barungen – praktischen technischen Aspekten und der Kosteneffizienz
Rechnung tragen. Daher sollte in dieser Richtlinie zwischen zwei Arten
unterschieden werden, auf denen Informationen vom Zahlungsdienst-
leister gegeben werden müssen: Entweder sollte die Information mit-
geteilt, d.h. vom Zahlungsdienstleister zu dem in dieser Richtlinie ge-
forderten Zeitpunkt von sich aus übermittelt werden, ohne dass der
Zahlungsdienstnutzer sie ausdrücklich anfordern muss; oder die Informa-
tion sollte dem Zahlungsdienstnutzer aufgrund seines Ersuchens um
nähere Auskünfte zugänglich gemacht werden. In der zweiten Situation
sollte der Zahlungsdienstnutzer selbst aktiv werden, um sich die Infor-
mationen zu verschaffen, indem er sie beispielsweise ausdrücklich vom
Zahlungsdienstleister anfordert, sich in eine Mailbox des Bankkontos
einloggt oder eine Bankkarte in den Drucker für Kontoauszüge einführt.
Zu diesem Zweck sollte der Zahlungsdienstleister sicherstellen, dass die
Informationen zugänglich sind und der Zahlungsdienstnutzer darauf zu-
greifen kann.

(61) Der Verbraucher sollte für die elementaren Informationen über aus-
geführte Zahlungsvorgänge kein zusätzliches Entgelt zu entrichten ha-
ben. Bei Einzelzahlungen sollte der Zahlungsdienstleister diese Informa-
tionen nicht getrennt in Rechnung stellen. Ebenso sollte die Information
über die Zahlungsvorgänge im Rahmen eines Rahmenvertrags monat-
lich und kostenlos erfolgen. Da die Preisbildung jedoch transparent sein
muss und die Kunden unterschiedliche Bedürfnisse haben, sollten die
Parteien vereinbaren können, dass für die häufigere Übermittlung von
Informationen oder die Übermittlung zusätzlicher Informationen Ent-
gelte erhoben werden. Um den unterschiedlichen nationalen Gepflogen-
heiten Rechnung zu tragen, sollten die Mitgliedstaaten vorschreiben
können, dass monatliche Kontoauszüge in Papierform stets kostenlos
erhältlich sein müssen.

(62) Um Kunden den Wechsel zwischen verschiedenen Zahlungsdienstleis-
tern zu erleichtern, sollten Verbraucher einen Rahmenvertrag kostenlos
kündigen können. Wird ein Vertrag weniger als sechs Monate nach
Inkrafttreten vom Verbraucher gekündigt, sollte es Zahlungsdienstleis-
tern allerdings gestattet sein, entsprechend den durch die Kündigung des
Rahmenvertrags durch den Verbraucher entstandenen Kosten ein Entgelt
zu erheben. Die vertraglich festgelegte Kündigungsfrist sollte für den
Verbraucher einen Monat nicht überschreiten und für den Zahlungs-
dienstleister mindestens zwei Monate betragen. Diese Richtlinie sollte
nicht die aus anderem einschlägigen Recht der Union oder der Mitglied-
staaten – wie etwa jenem über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
Maßnahmen im Hinblick auf das Einfrieren von Geldern oder mit der
Prävention und Aufklärung von Straftaten zusammenhängende Sonder-
maßnahmen – erwachsende Verpflichtung des Zahlungsdienstleisters be-
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rühren, unter besonderen Umständen einen Zahlungsdienstvertrag zu
kündigen.

(63) Um ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten, sollten die
Mitgliedstaaten im Interesse des Verbrauchers Beschränkungen oder Ver-
bote einseitiger Änderungen der Bedingungen eines Rahmenvertrags
aufrechterhalten oder einführen können, beispielsweise wenn eine solche
Änderung nicht gerechtfertigt ist.

(64) Vertragliche Bestimmungen sollten nicht die Diskriminierung von Ver-
brauchern mit rechtmäßigem Wohnsitz in der Union aufgrund ihrer
Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes bezwecken oder bewirken. Ist
in einem Rahmenvertrag beispielsweise das Recht vorgesehen, das Zah-
lungsinstrument aus objektiv gerechtfertigten Gründen zu sperren, sollte
der Zahlungsdienstleister nicht die Möglichkeit haben, dieses Recht in
Anspruch zu nehmen, nur weil der Zahlungsdienstnutzer seinen Wohn-
sitz innerhalb der Union geändert hat.

(65) Eine Aufteilung der Entgelte zwischen Zahler und Zahlungsempfänger
ist erfahrungsgemäß der beste Weg, da sie die vollautomatisierte Abwick-
lung von Zahlungen erleichtert. Aus diesem Grund sollte sichergestellt
werden, dass die jeweiligen Zahlungsdienstleister ihre Entgelte im Nor-
malfall direkt beim Zahler und Zahlungsempfänger erheben. Es können
auch gar keine Entgelte erhoben werden, denn diese Richtlinie sollte
nicht die Praxis berühren, dass Zahlungsdienstleister Kontogutschriften
für Verbraucher kostenlos ausführen. Ebenso kann ein Zahlungsdienst-
leister je nach Vertragsbedingungen lediglich beim Zahlungsempfänger
(Händler) Entgelte für die Nutzung des Zahlungsdienstes erheben; in
diesem Fall hat der Zahler keine Entgelte zu entrichten. Die Zahlungs-
systeme erheben möglicherweise Entgelte in Form einer Grundgebühr.
Die Bestimmungen über die transferierten Beträge oder Entgelte haben
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Preisbildung zwischen Zah-
lungsdienstleistern oder sonstigen zwischengeschalteten Stellen.

(66) Unterschiedliche Vorgehensweisen in den einzelnen Ländern bei der
Entgeltberechnung für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstru-
ments (nachstehend „zusätzliche Entgelte“) haben zu einer enormen
Heterogenität des Zahlungsverkehrsmarkts in der Union geführt und bei
den Verbrauchern Verwirrung ausgelöst, insbesondere beim elektro-
nischen Geschäftsverkehr und im grenzüberschreitenden Zahlungsver-
kehr. Händler, die in Mitgliedstaaten ansässig sind, in denen Aufschlags-
berechnung zulässig ist, bieten in Mitgliedstaaten, in denen das verboten
ist, Produkte und Dienstleistungen an und berechnen dem Verbraucher
einen Aufschlag. Viele Händler berechnen Verbrauchern auch einen
Aufschlag, der viel höher ist als die Kosten, die ihnen durch die Nutzung
eines bestimmten Zahlungsinstruments entstehen. Deutlich für eine
Überprüfung der Praxis der zusätzlichen Entgelte spricht des Weiteren
die Tatsache, dass in der Verordnung (EU) 2015/751 Vorschriften über
Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge festgelegt
werden. Interbankenentgelte sind der wichtigste Bestandteil der Händ-
lerentgelte für Karten und Kartenzahlungen. Die zusätzlichen Entgelte
werden von Händlern manchmal als Vorgehensweise zur Kompensierung
zusätzlicher Kosten von Kartenzahlungen verwendet. Die Verordnung
(EU) 2015/751 begrenzt die Interbankenentgelte. Diese Begrenzungen
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gelten, bevor das in der vorliegenden Richtlinie bestimmte Verbot greift.
Daher sollten die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, Zahlungsempfän-
ger davon abzuhalten, Entgelte für die Verwendung von Zahlungsinstru-
menten zu fordern, für die Kapitel II der Verordnung (EU) 2015/751
Vorschriften für die Interbankenentgelte enthält.

(67) In dieser Richtlinie wird zwar die Bedeutung von Zahlungsinstituten
anerkannt, doch stellen nach wie vor Kreditinstitute die wichtigste Mög-
lichkeit für Verbraucher dar, um ein Zahlungsinstrument zu erhalten.
Das Ausstellen eines kartengebundenen Zahlungsinstruments durch ei-
nen Zahlungsdienstleister (unabhängig davon, ob dieser ein Kreditinstitut
oder ein Zahlungsinstitut ist), der nicht das Konto des Verbrauchers
führt, würde für mehr Wettbewerb am Markt sorgen und somit für mehr
Auswahlmöglichkeiten und bessere Angebote für die Verbraucher. Der-
zeit sind die meisten Zahlungen an einer Verkaufsstelle zwar karten-
gebunden, doch das aktuelle Ausmaß an Innovation im Zahlungsverkehr
könnte dazu führen, dass in den kommenden Jahren rasch neue Zah-
lungskanäle entstehen. Daher ist es angemessen, dass die Kommission bei
ihrer Überprüfung dieser Richtlinie diesen Entwicklungen besondere
Aufmerksamkeit widmet, ebenso wie der Frage, ob der Anwendungs-
bereich der Bestimmungen über die Bestätigung der Verfügbarkeit eines
Geldbetrags geändert werden muss. Dem Zahlungsdienstleister, der das
kartengebundene Zahlungsinstrument (insbesondere Debitkarten) aus-
stellt (Emittent), wäre es möglich, sein Kreditrisiko besser zu verwalten
und es zu verringern, wenn ihm der kontoführende Zahlungsdienstleister
die Deckung durch Gelder auf dem Konto des Verbrauchers bestätigte.
Gleichzeitig sollte die Deckungsbestätigung es dem kontoführenden
Zahlungsdienstleister nicht gestatten, einen Geldbetrag auf dem Zah-
lungskonto des Zahlers zu blockieren.

(68) Die Verwendung einer Karte oder eines kartengebundenen Zahlungs-
instruments für das Ausführen einer Zahlung bewirkt oft das Versenden
einer Nachricht zur Bestätigung der Deckung und zwei sich daraus
ergebende Zahlungsvorgänge. Der erste Zahlungsvorgang erfolgt zwi-
schen dem Emittenten und dem kontoführenden Zahlungsdienstleister
des Händlers, der zweite (gewöhnlich eine Lastschrift) erfolgt zwischen
dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers und dem Emit-
tenten. Beide Vorgänge sollten auf die gleiche Weise behandelt werden
wie andere gleichwertige Zahlungsvorgänge. Zahlungsdienstleister, die
kartengebundene Zahlungsinstrumente ausstellen, sollten die gleichen
Rechte genießen und den gleichen Pflichten unterliegen, die sich aus der
Richtlinie ergeben, – unabhängig davon, ob sie der kontoführende
Zahlungsdienstleister des Zahlers sind oder nicht – insbesondere im
Hinblick auf die Verantwortung (z.B. für die Authentifizierung) und die
Haftung gegenüber den verschiedenen Akteuren in der Zahlungskette.
Da das Ersuchen des Zahlungsdienstleisters und die Deckungsbestätigung
unter Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen über beste-
hende sichere Kommunikationskanäle, technische Verfahren und Infra-
strukturen für die Kommunikation zwischen Zahlungsauslösedienstleis-
tern oder Kontoinformationsdienstleistern und kontoführenden Zah-
lungsdienstleistern erfolgen können, sollten Zahlungsdienstleistern oder
Karteninhabern keine zusätzlichen Kosten entstehen. Darüber hinaus
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sollte der kontoführende Zahlungsdienstleister unabhängig davon, ob der
Zahlungsvorgang im Internet (d.h. auf der Website eines Händlers) oder
in Räumlichkeiten für Endkunden erfolgt, nur dann verpflichtet sein, die
vom Emittenten verlangte Bestätigung zu geben, wenn die vom konto-
führenden Zahlungsdienstleister unterhaltenen Konten für diese Bestäti-
gung zumindest online auf elektronischem Wege zugänglich sind. Ange-
sichts der Besonderheiten von E-Geld sollte es nicht möglich sein, diesen
Mechanismus auf kartengebundene Zahlungsinstrumente anzuwenden,
auf denen E-Geld im Sinne der Richtlinie 2009/110/EG gelagert wird.

(69) Die Verpflichtung, personalisierte Sicherheitsmerkmale vor unbefugtem
Zugriff zu schützen, ist äußerst wichtig, um die Gelder des Zahlungs-
dienstnutzers zu schützen und Betrugsrisiken und den unbefugten Zu-
griff auf das Zahlungskonto zu begrenzen. Die Geschäftsbedingungen
oder andere dem Zahlungsdienstnutzer durch Zahlungsdienstleister auf-
erlegte Pflichten zum Schutz personalisierter Sicherheitsmerkmale vor
unbefugtem Zugriff sollten jedoch nicht so abgefasst sein, dass Zahlungs-
dienstnutzer davon abgehalten werden, die Vorteile der durch andere
Zahlungsdienstleister angebotenen Dienste, einschließlich Zahlungsaus-
lösedienste und Kontoinformationsdienste, zu nutzen. Ferner sollten
solche Geschäftsbedingungen keine Bestimmungen enthalten, die die
Nutzung von Zahlungsdiensten anderer gemäß dieser Richtlinie zugelas-
sener oder registrierter Zahlungsdienstleister in irgendeiner Weise er-
schweren.

(70) Um die Risiken oder Folgen nicht autorisierter oder fehlerhaft aus-
geführter Zahlungsvorgänge gering zu halten, sollte der Zahlungsdienst-
nutzer den Zahlungsdienstleister so bald wie möglich über Einwendun-
gen gegen angeblich nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Zah-
lungsvorgänge informieren, vorausgesetzt, der Zahlungsdienstleister hat
seine Informationspflichten gemäß dieser Richtlinie erfüllt. Hält der
Zahlungsdienstnutzer die Anzeigefrist ein, so sollte er diese Ansprüche
innerhalb der nationalen Einschränkungen geltend machen können.
Diese Richtlinie sollte andere Ansprüche zwischen Zahlungsdienstnut-
zern und Zahlungsdienstleistern nicht berühren.

(71) Im Falle eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs sollte der Zahlungs-
dienstleister dem Zahler unverzüglich den Betrag, der Gegenstand dieses
Zahlungsvorgangs war, erstatten. Besteht jedoch ein dringender Ver-
dacht, dass ein nicht autorisierter Zahlungsvorgang Folge eines betrüge-
rischen Verhaltens des Zahlungsdienstnutzers ist, und beruht dieser Ver-
dacht auf objektiven Gründen, die der zuständigen nationalen Behörde
mitgeteilt wurden, so sollte der Zahlungsdienstleister innerhalb einer
angemessenen Frist eine Untersuchung durchführen können, bevor er
dem Zahler den entsprechenden Betrag erstattet. Um den Zahler vor
Nachteilen zu schützen, sollte das Wertstellungsdatum der Erstattung
nicht nach dem Datum liegen, an dem das Konto mit dem Betrag belastet
wurde. Um dem Zahlungsdienstnutzer einen Anreiz zu geben, seinem
Zahlungsdienstleister jeden Diebstahl oder Verlust eines Zahlungsinstru-
ments unverzüglich anzuzeigen und so das Risiko nicht autorisierter
Zahlungsvorgänge zu verringern, sollte der Nutzer für einen begrenzten
Betrag selbst haften, es sei denn, er hat in betrügerischer Absicht oder
grob fahrlässig gehandelt. In diesem Zusammenhang erscheint ein Betrag
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von 50 EUR zur Gewährleistung eines harmonisierten und hochgradi-
gen Schutzes der Nutzer innerhalb der Union angemessen. Ist der Zahler
nicht in der Lage, den Verlust, den Diebstahl oder die missbräuchliche
Verwendung des Zahlungsinstruments zu bemerken, sollte die Haftung
ausgeschlossen sein. Auch sollten Nutzer eines Zahlungsinstruments,
sobald sie ihrem Zahlungsdienstleister angezeigt haben, dass ihr Zah-
lungsinstrument missbraucht worden sein könnte, keine weiteren, durch
die nicht autorisierte Nutzung dieses Instruments verursachten Schäden
tragen müssen. Diese Richtlinie sollte die Verantwortung der Zahlungs-
dienstleister für die technische Sicherheit ihrer eigenen Produkte nicht
berühren.

(72) Zur Feststellung einer möglichen Fahrlässigkeit oder einer groben Fahr-
lässigkeit des Zahlungsdienstnutzers sollten alle Umstände berücksichtigt
werden. Ob und in welchem Maße fahrlässig gehandelt wurde, sollte
nach nationalem Recht beurteilt werden. Während der Begriff der Fahr-
lässigkeit einen Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht beinhaltet, sollte unter
grober Fahrlässigkeit mehr als lediglich Fahrlässigkeit verstanden werden,
d.h. ein Verhalten, das ein erhebliches Ausmaß an Nachlässigkeit auf-
weist, beispielsweise die offene und leicht für Dritte einzusehende Auf-
bewahrung der Sicherheitsmerkmale, die zur Autorisierung eines Zah-
lungsvorgangs verwendet werden, zusammen mit dem Zahlungsinstru-
ment. Klauseln und Bedingungen in einem Vertrag über die Bereitstel-
lung und Nutzung eines Zahlungsinstruments, die eine Erhöhung der
Beweislast für den Verbraucher oder eine Verringerung der Beweislast für
die kartenausgebende Stelle zur Folge hätten, sollten nichtig sein. Darü-
ber hinaus ist es angemessen, dass in bestimmten Situationen und ins-
besondere dann, wenn das Zahlungsinstrument bei der Verkaufsstelle
nicht vorliegt, wie im Falle von Online-Zahlungen, die Beweislast für
eine angebliche Fahrlässigkeit beim Zahlungsdienstleister liegt, da die
entsprechenden Möglichkeiten des Zahlers in solchen Fällen sehr be-
grenzt sind.

(73) Die Aufteilung von Verlusten, die durch nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge verursacht werden, sollte geregelt werden. Für andere Zahlungs-
dienstnutzer als Verbraucher können andere Bestimmungen gelten, da
diese in der Regel besser in der Lage sein dürften, das Betrugsrisiko
einzuschätzen und Gegenmaßnahmen zu treffen. Zur Gewährleistung
eines hohen Verbraucherschutzniveaus sollten Zahler stets berechtigt
sein, ihren Antrag auf Erstattung an den kontoführenden Zahlungs-
dienstleister zu richten, auch wenn ein Zahlungsauslösedienstleister am
Zahlungsvorgang beteiligt war. Die Haftungsverteilung zwischen den
Zahlungsdienstleistern bleibt davon unberührt.

(74) Im Fall von Zahlungsauslösediensten sollten die Rechte und Pflichten
der Zahlungsdienstnutzer und der beteiligten Zahlungsdienstleister dem
erbrachten Dienst angemessen sein. Insbesondere sollten der das Konto
führende Zahlungsdienstleister und der in den Zahlungsvorgang einge-
bundene Zahlungsauslösedienstleister durch Haftungsverteilung gezwun-
gen sein, für den jeweils von ihnen kontrollierten Teil des Zahlungs-
vorgangs die Verantwortung zu übernehmen.

(75) Diese Richtlinie zielt darauf ab, den Verbraucherschutz in Fällen von
kartengebundenen Zahlungsvorgängen zu stärken, bei denen der genaue
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Betrag zum Zeitpunkt, an dem der Zahler seine Zustimmung zur Aus-
führung des Zahlungsvorgangs erteilt, nicht bekannt ist, beispielsweise an
automatischen Tankstellen, bei Mietwagenverträgen oder Hotelbuchun-
gen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers sollte nur dann einen Betrag
auf dem Zahlungskonto des Zahlers blockieren können, wenn dieser
seine Zustimmung zu der genauen Höhe des zu blockierenden Geld-
betrags erteilt hat, und dieser sollte unverzüglich nach Eingang der
Information zum genauen Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs
ist, spätestens jedoch unmittelbar nach Eingang des Zahlungsauftrags
freigegeben werden.

(76) Mit SEPA sollen gemeinsame unionsweite Zahlungsdienste weiterent-
wickelt werden, die die derzeitigen nationalen Zahlungsdienste bei auf
Euro lautende Zahlungen ersetzen sollen. Um eine komplette Umstel-
lung auf unionsweite Überweisungen und Lastschriften zu gewährleisten,
werden mit der Verordnung (EU) Nr. 260/20121) technische Vorschrif-
ten und Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in
Euro festgelegt. Für Lastschriften wird mit der genannten Verordnung
beabsichtigt, dass der Zahler sowohl dem Zahlungsempfänger als auch
dem Zahlungsdienstleister des Zahlers (direkt oder indirekt über den
Zahlungsempfänger) seine Zustimmung erteilt und dass die Mandate
zusammen mit nachfolgenden Änderungen oder Löschungen vom Zah-
lungsempfänger oder von einem Dritten im Auftrag des Zahlungsemp-
fängers aufbewahrt werden. Das derzeitige und bisher einzige europa-
weite Lastschriftverfahren für Euro-Zahlungen von Verbrauchern, das
vom Europäischen Zahlungsverkehrsausschuss entwickelt wurde, beruht
auf dem Grundsatz, dass das Mandat für die Ausführung einer Lastschrift
durch den Zahler an den Zahlungsempfänger erteilt wird, und – zusam-
men mit nachfolgenden Änderungen oder Löschungen – vom Zahlungs-
empfänger aufbewahrt wird. Das Mandat kann auch im Auftrag des
Zahlungsempfängers durch einen Dritten aufbewahrt werden. Um für
den SEPA eine breite Unterstützung in der Öffentlichkeit zu gewähr-
leisten und ein hohes Maß an Verbraucherschutz im Rahmen des SEPA
sicherzustellen, beinhaltet das bestehende europaweite Lastschriftverfah-
ren ein bedingungsloses Erstattungsrecht für autorisierte Zahlungen. Um
diesen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, soll mit der vorliegenden
Richtlinie ein bedingungsloses Erstattungsrecht als eine allgemeine An-
forderung an alle Euro-Lastschriftverfahren in der Union festgelegt wer-
den. Neben dem SEPA bestehen allerdings in Mitgliedstaaten, deren
Währung nicht der Euro ist, weiterhin herkömmliche Lastschriftverfah-
ren für andere Währungen als den Euro. Diese Verfahren haben sich als
effizient erwiesen und gewährleisten dem Zahler das gleiche hohe
Schutzniveau durch andere Formen des Schutzes, der nicht immer auf
einem bedingungslosen Erstattungsrecht beruht. In diesem Fall sollte der
Zahler durch den allgemeinen Grundsatz der Erstattung geschützt wer-
den, wenn der ausgeführte Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den
der Zahler vernünftigerweise hätte erwarten können. Darüber hinaus
sollten die Mitgliedstaaten Vorschriften für das Recht auf Erstattung fest-
legen können, die für den Zahler günstiger sind. Es besteht eine tatsäch-
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liche Nachfrage für besondere Produkte des Euro-Lastschriftverfahrens
innerhalb des SEPA, was an dem weiteren Bestehen bestimmter her-
kömmlicher Zahlungsdienste für den Euro in manchen Mitgliedstaaten
zu erkennen ist. Es wäre angemessen, zuzulassen, dass der Zahler und
sein Zahlungsdienstleister in einem Rahmenvertrag vereinbaren, dass der
Zahler in den Fällen keinen Anspruch auf Erstattung hat, in denen er
geschützt ist, entweder weil er die Zustimmung zur Ausführung des
Zahlungsvorgangs seinem Zahlungsdienstleister direkt erteilt hat – auch
wenn der Zahlungsdienstleister im Auftrag des Zahlungsempfängers han-
delt- oder weil gegebenenfalls die Informationen über den anstehenden
Zahlungsvorgang dem Zahler in einer vereinbarten Form mindestens
vier Wochen vor dem Fälligkeitstermin vom Zahlungsdienstleister oder
vom Zahlungsempfänger mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurden.
Im Falle eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungs-
vorgangs sollte der Zahler immer durch die allgemeine Erstattungsvor-
schrift geschützt sein.

(77) Für ihre Finanzplanung und die fristgerechte Erfüllung ihrer Zahlungs-
verpflichtungen müssen Verbraucher und Unternehmen genau wissen,
wie lange es dauert, bis ein Zahlungsauftrag ausgeführt ist. Daher sollte
in dieser Richtlinie festgelegt werden, ab wann Rechte und Pflichten
gelten, nämlich wenn der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag
erhält – auch wenn der Zahlungsauftrag ihm über die im Zahlungsdienst-
vertrag vereinbarten Kommunikationsmittel abrufbereit zugegangen ist
–, ungeachtet einer etwaigen vorherigen Beteiligung an dem zur Erstel-
lung und Übermittlung des Zahlungsauftrags führenden Prozess, z.B. im
Rahmen von Sicherheits- oder Deckungsprüfungen, Information über
die Nutzung der persönlichen Identifikationsnummer oder bei der Ab-
gabe eines Zahlungsversprechens. Darüber hinaus sollte als Eingang eines
Zahlungsauftrags der Zeitpunkt gelten, zu dem der Zahlungsauftrag, mit
dem das Konto des Zahlers belastet werden soll, beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlers eingeht. Der Tag oder Zeitpunkt, an dem ein Zah-
lungsempfänger seinem Zahlungsdienstleister Zahlungsaufträge z.B. für
das Inkasso von Kartenzahlungen oder Lastschriften übermittelt oder an
dem er von seinem Zahlungsdienstleister eine Vorfinanzierung der ent-
sprechenden Beträge (Gutschrift unter Vorbehalt) erhält, sollte hingegen
unerheblich sein. Die Nutzer sollten sich darauf verlassen können, dass
ihr vollständig ausgefüllter und gültiger Zahlungsauftrag ordnungsgemäß
ausgeführt wird, wenn der Zahlungsdienstleister keinen vertraglichen
oder gesetzlichen Grund hat, ihn abzulehnen. Lehnt der Zahlungsdienst-
leister es ab, einen Zahlungsauftrag auszuführen, sollte der Zahlungs-
dienstnutzer von der Ablehnung und den Gründen dafür unter Beach-
tung des Unionsrechts und des nationalen Rechts so rasch wie möglich
in Kenntnis gesetzt werden. Bestimmt der Rahmenvertrag, dass der
Zahlungsdienstleister ein Entgelt für die Ablehnung erheben kann, sollte
ein derartiges Entgelt objektiv begründet und so niedrig wie möglich
gehalten werden.

(78) Da moderne vollautomatisierte Zahlungssysteme Zahlungen mit hoher
Geschwindigkeit abwickeln und Zahlungsaufträge ab einem bestimmten
Zeitpunkt nicht ohne kostspieligen manuellen Eingriff widerrufen wer-
den können, muss eine Widerrufsfrist festgelegt werden. Allerdings soll-
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ten die Parteien je nach Art des Zahlungsdienstes und des Zahlungsauf-
trags unterschiedliche Zeitpunkte vereinbaren können. Der Widerruf
sollte dabei nur für die Beziehung zwischen einem Zahlungsdienstnutzer
und einem Zahlungsdienstleister gelten und somit nicht die Unwiderruf-
lichkeit und Endgültigkeit der Zahlungsvorgänge in Zahlungssystemen
berühren.

(79) Diese Unwiderruflichkeit sollte nicht die Rechte oder die Pflichten eines
Zahlungsdienstleisters nach dem Recht einiger Mitgliedstaaten – soweit
sie sich aus dem Rahmenvertrag des Zahlers, nationalen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften oder Leitlinien ergeben – berühren, im Falle
einer Streitigkeit zwischen dem Zahler und dem Zahlungsempfänger
dem Zahler den Betrag, der Gegenstand des ausgeführten Zahlungsvor-
gangs war, zu erstatten. Eine solche Erstattung sollte als neuer Zahlungs-
auftrag gelten. In allen anderen Fällen sollten Rechtsstreitigkeiten, die
sich aus der dem Zahlungsauftrag zugrunde liegenden Vertragsbeziehung
ergeben, ausschließlich zwischen Zahler und Zahlungsempfänger ge-
regelt werden.

(80) Im Interesse einer voll integrierten und vollautomatisierten Abwicklung
von Zahlungen und im Interesse der Rechtssicherheit im Hinblick auf
sämtliche Verpflichtungen der Zahlungsdienstnutzer untereinander sollte
der vom Zahler transferierte Betrag dem Konto des Zahlungsempfängers
in voller Höhe gutgeschrieben werden. Aus diesem Grund sollte keine
der an der Ausführung eines Zahlungsauftrags beteiligten zwischen-
geschalteten Stellen Abzüge vom transferierten Betrag vornehmen dür-
fen. Zahlungsempfänger sollten jedoch mit ihrem Zahlungsdienstleister
eine ausdrückliche Vereinbarung treffen dürfen, die Letztere zum Abzug
ihrer eigenen Entgelte berechtigt. Damit der Zahlungsempfänger jedoch
überprüfen kann, ob der geschuldete Betrag ordnungsgemäß bezahlt
wurde, sollten in den Informationen über die Ausführung des Zahlungs-
vorgangs nicht nur die transferierten Beträge in voller Höhe, sondern
auch die abgezogenen Entgelte aufgeführt werden.

(81) Zahlungsinstrumente für Kleinbetragszahlungen sollten bei Waren und
Dienstleistungen des Niedrigpreissegments eine kostengünstige und be-
nutzerfreundliche Alternative darstellen und nicht durch übermäßig ho-
he Anforderungen überfrachtet werden. Aus diesem Grund sollten die
betreffenden Informationspflichten und Ausführungsvorschriften auf die
unbedingt notwendigen Informationen beschränkt werden, wobei auch
die technischen Möglichkeiten, die von diesen Instrumenten berechtig-
terweise erwartet werden können, berücksichtigt werden sollten. Trotz
einer weniger strengen Regelung sollten die Zahlungsdienstnutzer gegen
die mit diesen Zahlungsinstrumenten verbundenen begrenzten Risiken
angemessen geschützt sein, speziell im Hinblick auf Instrumente auf
Guthabenbasis.

(82) Im Interesse einer zügigeren unionsweiten Abwicklung von Zahlungen
sollte für alle Zahlungsaufträge, die vom Zahler in Euro oder einer
Währung eines Mitgliedstaats, dessen Währung nicht der Euro ist, aus-
gelöst werden, einschließlich Überweisungen und Finanztransfers, eine
Ausführungsfrist von maximal einem Tag festgelegt werden. Für alle
anderen Zahlungen, z.B. solche, die vom oder über den Zahlungsemp-
fänger ausgelöst werden (einschließlich Lastschriften oder Kartenzahlun-
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gen), sollte ebenfalls eine Eintagesfrist gelten, sofern Zahlungsdienstleis-
ter und Zahler nicht ausdrücklich eine längere Frist vereinbart haben.
Diese Fristen sollten um einen zusätzlichen Geschäftstag verlängert wer-
den können, wenn ein Zahlungsauftrag in Papierform erteilt wird, um
auch weiterhin Zahlungsdienste für die Verbraucher erbringen zu kön-
nen, die nur mit Dokumenten in Papierform vertraut sind. Wenn ein
Lastschriftverfahren genutzt wird, sollte der Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers den Inkassoauftrag so rechtzeitig innerhalb der zwi-
schen ihm und dem Zahlungsempfänger vereinbarten Frist übermitteln,
dass eine Verrechnung zu dem vereinbarten Fälligkeitstermin möglich ist.
In Anbetracht der in vielen Fällen äußerst effizienten Zahlungsinfrastruk-
turen sollten die Mitgliedstaaten jedoch gegebenenfalls Vorschriften über
Ausführungsfristen von weniger als einem Geschäftstag beibehalten oder
erlassen dürfen, um eine Verschlechterung des derzeitigen Leistungs-
niveaus zu vermeiden.

(83) Die Vorschriften über die Gutschrift des vollen Betrags und die Ausfüh-
rungsfrist sollten eine gute Praxis darstellen, wenn einer der Zahlungs-
dienstleister nicht in der Union ansässig ist.

(84) Um das Vertrauen der Verbraucher in einen harmonisierten Zahlungs-
markt zu stärken, ist es unbedingt notwendig, dass Zahlungsdienstnutzer
die tatsächlichen Kosten und Entgeltforderungen der Zahlungsdienste
kennen, damit sie ihre Wahl treffen können. Eine intransparente Preis-
gestaltung sollte deshalb untersagt werden, da diese es den Nutzern
anerkanntermaßen extrem erschwert, den tatsächlichen Preis eines Zah-
lungsdienstes zu ermitteln. Insbesondere sollte eine für den Nutzer un-
günstige Wertstellungspraxis unzulässig sein.

(85) Ein reibungslos und effizient funktionierendes Zahlungssystem setzt vo-
raus, dass der Nutzer sich auf die ordnungsgemäße und fristgerechte
Ausführung seines Zahlungsvorgangs durch den Zahlungsdienstleister
verlassen kann. In der Regel ist der Zahlungsdienstleister in der Lage, die
mit einem Zahlungsvorgang verbundenen Risiken einzuschätzen. Er ist
es, der das Zahlungssystem vorgibt, Vorkehrungen trifft, um fehlgeleitete
oder falsch zugewiesene Geldbeträge zurückzurufen, und in den meisten
Fällen darüber entscheidet, welche zwischengeschalteten Stellen an der
Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligt werden. Daher ist es außer
im Falle ungewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse gerechtfertigt,
dem Zahlungsdienstleister die Haftung für die Ausführung eines vom
Nutzer entgegengenommenen Zahlungsauftrags zu übertragen, außer für
Handlungen und Unterlassungen des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers, für dessen Auswahl allein der Zahlungsempfänger ver-
antwortlich ist. Um jedoch den Zahler in der unwahrscheinlichen Situa-
tion, in der unklar bleibt, ob der Zahlungsbetrag tatsächlich beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist oder nicht,
nicht ungeschützt zu lassen, sollte die entsprechende Beweislast in diesem
Fall beim Zahlungsdienstleister des Zahlers liegen. Im Regelfall kann
davon ausgegangen werden, dass das zwischengeschaltete Institut (übli-
cherweise eine „neutrale“ Stelle wie eine Zentralbank oder eine Clea-
ringstelle), das den Zahlungsbetrag vom sendenden zum empfangenden
Zahlungsdienstleister transferiert, die Kontendaten speichert und in der
Lage ist, sie erforderlichenfalls mitzuteilen. Ist Zahlungsbetrag dem Kon-
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to des empfangenden Zahlungsdienstleisters gutgeschrieben worden, so
sollte der Zahlungsempfänger einen unmittelbaren Anspruch gegen sei-
nen Zahlungsdienstleister auf Gutschrift des Betrags auf seinem Konto
haben.

(86) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers, also der kontoführende Zahlungs-
dienstleister oder, gegebenenfalls, der Zahlungsauslösedienstleister, sollte
für die ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs haften, ins-
besondere dafür, dass die Zahlung in voller Höhe und fristgerecht aus-
geführt wird, und für Fehler anderer Parteien in der Zahlungskette bis
zum Zahlungskonto des Zahlungsempfängers vollverantwortlich sein. Im
Zuge dieser Haftung sollte der Zahlungsdienstleister des Zahlers dann,
wenn dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers der vollständi-
ge Betrag nicht oder zu spät gutgeschrieben wird, den Zahlungsvorgang
korrigieren oder dem Zahler den betreffenden Betrag des Zahlungsvor-
gangs unbeschadet etwaiger anderer nach nationalem Recht angemelde-
ter Ansprüche unverzüglich zurückerstatten. Wegen der Haftung des
Zahlungsdienstleisters sollten Zahler oder Zahlungsempfänger im Zu-
sammenhang mit der fehlerhaften Zahlung keine Kosten tragen. Für den
Fall der nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung von
Zahlungsvorgängen sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass das
Wertstellungsdatum korrigierender Zahlungen durch Zahlungsdienstleis-
ter stets dem Datum der Wertstellung bei korrekter Ausführung ent-
spricht.

(87) Diese Richtlinie sollte nur die vertraglichen Verpflichtungen und Ver-
antwortlichkeiten zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zah-
lungsdienstleister zum Gegenstand haben. Allerdings setzt das ordnungs-
gemäße Funktionieren von Überweisungen und anderen Zahlungsdiens-
ten voraus, dass die Zahlungsdienstleister und ihre zwischengeschalteten
Stellen, wie z.B. Verarbeiter, an Verträge gebunden sind, die ihre wech-
selseitigen Rechte und Pflichten festlegen. Haftungsfragen bilden einen
wesentlichen Teil dieser einheitlichen Verträge. Um sicherzustellen, dass
die an einem Zahlungsvorgang beteiligten Zahlungsdienstleister und
zwischengeschalteten Stellen sich aufeinander verlassen können, muss
Rechtssicherheit dahin gehend geschaffen werden, dass ein Zahlungs-
dienstleister bei Nichtverschulden für Verluste oder gemäß der Haftungs-
bestimmungen dieser Richtlinie gezahlte Beträge entschädigt wird. Wei-
tere Ansprüche und Einzelheiten der Ausgestaltung des Regressrechts
sowie die Frage der praktischen Handhabung von Ansprüchen gegenüber
dem Zahlungsdienstleister oder der zwischengeschalteten Stelle, auf-
grund eines fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs sollten einer ver-
traglichen Regelung überlassen bleiben.

(88) Der Zahlungsdienstleister sollte unmissverständlich angeben können,
welche Angaben für die korrekte Ausführung eines Zahlungsauftrags
erforderlich sind. Andererseits sollte es den Mitgliedstaaten nicht gestattet
sein, für Zahlungsvorgänge einen speziellen Identifikator vorzuschreiben,
da das zu einer Fragmentierung führen und die Schaffung integrierter
Zahlungssysteme in der Union gefährden würde. Das sollte die Mitglied-
staaten jedoch nicht daran hindern, vom Zahlungsdienstleister des Zah-
lers zu verlangen, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zu beachten und
– soweit technisch und ohne manuelles Eingreifen möglich – zu über-
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prüfen, ob der Kundenidentifikator kohärent ist, und wenn das nicht der
Fall ist, den Zahlungsauftrag zurückzuweisen und den Zahler davon zu
unterrichten. Die Haftung des Zahlungsdienstleisters sollte auf die kor-
rekte Ausführung eines Zahlungsvorgangs gemäß dem vom Zahlungs-
dienstnutzer erteilten Auftrag beschränkt werden. Falls der Betrag, der
Gegenstand eines Zahlungsvorgangs ist, dem falschen Empfänger gut-
geschrieben wird, weil der Zahler einen falschen Kundenidentifikator
angegeben hat, so sollte weder der Zahlungsdienstleister des Zahlers noch
der des Zahlungsempfängers haften, doch sollten beide zur Zusammen-
arbeit verpflichtet sein, bei der sie sich im Rahmen des Zumutbaren –
auch durch die Mitteilung sachdienlicher Informationen – darum bemü-
hen, den Betrag wiederzuerlangen.

(89) Das Erbringen von Zahlungsdiensten durch den Zahlungsdienstleister
kann mit der Verarbeitung personenbezogener Daten einhergehen. Die
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1) , die
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der genannten Richtlinie und
die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des
Rates2) finden Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten für die Zwecke dieser Richtlinie. Insbesondere bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie sollte der
genaue Zweck angegeben, die entsprechende Rechtsgrundlage genannt
und die Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 95/46/EG erfüllt wer-
den; darüber hinaus sollten die Grundsätze der Notwendigkeit, Verhält-
nismäßigkeit, Beschränkung auf den Zweck und Angemessenheit der
Frist für die Speicherung der Daten zu achten sein. Ferner sollte in allen
im Rahmen dieser Richtlinie entwickelten und eingesetzten Datenver-
arbeitungssystemen der Datenschutz durch Technik und durch daten-
schutzfreundliche Voreinstellungen eingebaut sein.

(90) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und den mit
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannten
Grundsätzen, einschließlich des Rechts auf Achtung des Privat- und
Familienlebens, des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten, der
unternehmerischen Freiheit, des Rechts auf einen wirksamen Rechts-
behelf und des Rechts, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrecht-
lich verfolgt oder bestraft zu werden. Diese Richtlinie muss im Einklang
mit diesen Rechten und Grundsätzen angewandt werden.

(91) Zahlungsdienstleister sind für die Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich.
Diese Maßnahmen müssen den jeweiligen Sicherheitsrisiken angemessen
sein. Die Zahlungsdienstleister sollten einen Rahmen festlegen, um Risi-
ken zu vermindern und wirksame Verfahren für den Umgang mit Vor-
fällen aufrechtzuerhalten. Es sollte ein Mechanismus zur regelmäßigen
Berichterstattung geschaffen werden, damit Zahlungsdienstleister den
zuständigen Behörden regelmäßig eine aktualisierte Bewertung ihrer
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Sicherheitsrisiken und die als Reaktion darauf ergriffenen Maßnahmen
übermitteln. Damit sichergestellt ist, dass Schäden für Nutzer, für andere
Zahlungsdienstleister oder für Zahlungssysteme, zum Beispiel eine we-
sentliche Störung eines Zahlungssystems, auf ein Minimum begrenzt
werden, ist es des Weiteren von entscheidender Bedeutung, dass Zah-
lungsdienstleister verpflichtet werden, schwere Sicherheitsvorfälle unver-
züglich den zuständigen Behörden zu melden. Die EBA sollte dabei als
Koordinatorin tätig werden.

(92) Die Pflichten zur Meldung von Sicherheitsvorfällen sollten nicht die in
anderen Rechtsakten der Union niedergelegten Pflichten zur Meldung
anderer Vorfälle berühren und jede Anforderung nach dieser Richtlinie
sollte an die Meldepflichten aufgrund anderer Vorschriften des Unions-
rechts angeglichen und diesen angemessen sein.

(93) Es ist notwendig, einen eindeutigen Rechtsrahmen festzulegen, der die
Bedingungen dafür enthält, unter denen Zahlungsauslösedienstleister
und Kontoinformationsdienstleister ihre Dienste mit Zustimmung des
Kontoinhabers erbringen können, ohne dass der kontoführende Zah-
lungsdienstleister von ihnen verlangt, für diese Arten von Diensten ein
besonderes Geschäftsmodell, ob auf der Grundlage eines unmittelbaren
oder eines mittelbaren Zugangs, zu verwenden. Die Zahlungsauslöse-
dienstleister und die Kontoinformationsdienstleister einerseits und der
kontoführende Zahlungsdienstleister andererseits sollten die erforderli-
chen Datenschutz- und die Sicherheitsanforderungen beachten, die in
dieser Richtlinie festgelegt sind, oder auf die in dieser Richtlinie ver-
wiesen wird, oder die in den Entwürfen für technische Regulierungs-
standards enthalten sind. Diese technischen Regulierungsstandards soll-
ten mit den verschiedenen verfügbaren technischen Lösungen vereinbar
sein. Um eine sichere Kommunikation zwischen den einschlägigen Ak-
teuren im Kontext dieser Dienste zu gewährleisten, sollte die EBA auch
die Anforderungen an gemeinsame und offene Standards für die Kom-
munikation festlegen, die von allen kontoführenden Zahlungsdienstleis-
tern anzuwenden sind, die Online-Zahlungsdienste zulassen. Das bedeu-
tet, dass diese offenen Standards die Interoperabilität der verschiedenen
technischen Kommunikationslösungen gewährleisten sollten. Diese ge-
meinsamen und offenen Standards sollten außerdem sicherstellen, dass
dem kontoführenden Zahlungsdienstleister bewusst ist, dass er von einem
Zahlungsauslösedienstleister oder einem Kontoinformationsdienstleister
und nicht vom Kunden selbst kontaktiert wird. Die Standards sollten
außerdem gewährleisten, dass Zahlungsauslösedienstleister und Konto-
informationsdienstleister mit dem kontoführenden Zahlungsdienstleister
und dem betroffenen Verbraucher auf sichere Weise kommunizieren. Bei
der Ausarbeitung dieser Anforderungen sollte die EBA besonders beach-
ten, dass die anzuwendenden Standards die Verwendung sämtlicher her-
kömmlicher Gerätetypen (wie Computer, Tablet-Computer und Mobil-
telefone) für die Ausführung verschiedener Zahlungsdienste erlauben.

(94) Bei der Ausarbeitung der technischen Regulierungsstandards für die
Authentifizierung und die Kommunikation sollte die EBA systematisch
den Aspekt des Schutzes der Privatsphäre prüfen und berücksichtigen,
um die mit jeder verfügbaren technischen Möglichkeit verbundenen
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Risiken zu erkennen und Lösungen zu finden, die zur Minimierung der
Gefährdung des Datenschutzes vorgesehen werden könnten.

(95) Die Sicherheit elektronischer Zahlungen ist von grundlegender Bedeu-
tung für die Gewährleistung des Schutzes der Nutzer und die Entwick-
lung eines soliden Umfelds für den elektronischen Geschäftsverkehr. Alle
elektronisch angebotenen Zahlungsdienste sollten sicher abgewickelt
werden, wobei Technologien einzusetzen sind, die eine sichere Authen-
tifizierung des Nutzers gewährleisten und das Betrugsrisiko möglichst
weitgehend einschränken können. Es dürfte nicht notwendig sein, für
Zahlungsvorgänge, die in anderer Form als unter Nutzung elektronischer
Plattformen und Geräte ausgelöst und durchgeführt werden, wie etwa
papiergestützte Zahlungsvorgänge oder Bestellungen per Post oder Tele-
fon, dasselbe Schutzniveau zu gewährleisten. Die erhebliche Zunahme
von Internetzahlungen und mobilen Zahlungen sollte mit einer all-
gemeinen Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen einhergehen. Zah-
lungsdienste, die über das Internet oder über andere Fernkommunikati-
onskanäle angeboten werden und nicht davon abhängig sind, an wel-
chem Ort sich das für die Auslösung des Zahlungsvorgangs verwendete
Gerät oder das verwendete Zahlungsinstrument tatsächlich befinden,
sollten daher die Authentifizierung von Zahlungsvorgängen durch dyna-
mische Codes enthalten, damit der Nutzer stets Klarheit über den Betrag
und über den Empfänger der Zahlung hat, die er veranlasst.

(96) Die Sicherheitsmaßnahmen sollten dem Risikoniveau des Zahlungs-
dienstes angemessen sein. Um die Entwicklung benutzerfreundlicher
und leicht zugänglicher Zahlungsmittel für Zahlungen mit einem nied-
rigen Risiko wie kontaktlose Kleinbetragszahlungen an der Verkaufs-
stelle, unabhängig davon, ob sie an ein Mobiltelefon gebunden sind, zu
ermöglichen, sollten in den technischen Regulierungsstandards die Aus-
nahmen von der Anwendung der Sicherheitsanforderungen dargelegt
sein. Die sichere Nutzung personalisierter Sicherheitsmerkmale ist not-
wendig, um die Risiken im Zusammenhang mit Phishing und anderen
betrügerischen Tätigkeiten einzuschränken. Dabei sollte sich der Nutzer
darauf verlassen können, dass Vorkehrungen getroffen werden, die die
Vertraulichkeit und Integrität der personalisierten Sicherheitsmerkmale
schützen. Diese Vorkehrungen umfassen in der Regel Verschlüsselungs-
systeme, die auf den persönlichen Geräten des Zahlers – einschließlich
Kartenlesegeräten oder Mobiltelefonen – installiert sind oder dem Zahler
von seinem kontoführenden Zahlungsdienstleister über verschiedene Ka-
näle wie SMS oder E-Mails zur Verfügung gestellt werden. Die Maß-
nahmen, zu denen in der Regel auch Verschlüsselungssysteme gehören,
die Authentifizierungscodes wie etwa einmalige Passwörter generieren,
können die Sicherheit von Zahlungsvorgängen verbessern. Die Verwen-
dung solcher Authentifizierungscodes durch Zahlungsdienstnutzer sollte
auch dann als mit deren Pflichten im Hinblick auf Zahlungsinstrumente
und personalisierte Sicherheitsmerkmale vereinbar betrachtet werden,
wenn Zahlungsauslösedienstleister oder Kontoinformationsdienstleister
daran beteiligt sind.

(97) Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden, ob die für die Zulassung von
Zahlungsinstituten benannten zuständigen Behörden auch als zuständige
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Behörden für Verfahren zur alternativen Streitbeilegung fungieren kön-
nen.

(98) Unbeschadet des Rechts der Kunden, die Gerichte anzurufen, sollten die
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ein leicht zugängliches, adäquates,
unabhängiges, unparteiisches, transparentes und wirksames Verfahren zur
alternativen Streitbeilegung zwischen Zahlungsdienstleistern und Zah-
lungsdienstnutzern über die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte und
Pflichten besteht. Die Verordnung (EG) Nr. 593/20081) des Europäi-
schen Parlaments und des Rates2) sieht vor, dass der Schutz, der einem
Verbraucher nach den zwingenden Rechtsvorschriften des Landes ge-
währt wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch
vertragliche Bestimmungen über das auf den Vertrag anzuwendende
Recht ausgehöhlt werden darf. Zur Einrichtung eines effizienten und
wirksamen Streitbeilegungsverfahrens sollten die Mitgliedstaaten sicher-
stellen, dass die Zahlungsdienstleister ein wirksames Beschwerdeverfah-
ren einführen, das von den Nutzern ihrer Zahlungsdienste befolgt wer-
den kann, bevor auf ein Verfahren zur alternativen Streitbeilegung zu-
rückgegriffen oder der Streitfall an ein Gericht verwiesen wird. In dem
Beschwerdeverfahren sollten kurze und klar definierte zeitliche Rahmen
vorgegeben sein, innerhalb deren der Zahlungsdienstleister auf eine Be-
schwerde antworten sollte. Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten,
dass die Stellen für alternative Streitbeilegung über ausreichende Kapazi-
täten für eine angemessene und effiziente grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit in Streitfällen über aus dieser Richtlinie erwachsende Rechte
und Pflichten verfügen.

(99) Es muss sichergestellt werden, dass die nach dieser Richtlinie erlassenen
nationalen Rechtsvorschriften auch tatsächlich durchgesetzt werden. Aus
diesem Grund sollten geeignete Verfahren eingeführt werden, mit deren
Hilfe gegen Zahlungsdienstleister, die diesen Vorschriften nicht nach-
kommen, Beschwerde erhoben werden kann, und die gewährleisten, dass
gegebenenfalls wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktio-
nen verhängt werden. Um die Einhaltung dieser Richtlinie zu gewähr-
leisten, sollten die Mitgliedstaaten zuständige Behörden benennen, die
die Bedingungen der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erfüllen und
unabhängig von den Zahlungsdienstleistern handeln. Aus Gründen der
Transparenz sollten die Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen, wel-
che Behörden benannt wurden, und eine genaue Beschreibung der
ihnen gemäß dieser Richtlinie übertragenen Aufgaben vorlegen.

(100)Unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, um die Einhaltung
der Richtlinie sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten ebenfalls ge-
währleisten, dass den zuständigen Behörden die notwendigen Befugnisse,
einschließlich der Befugnis zur Auferlegung von Sanktionen, für den Fall
erteilt werden, dass der Zahlungsdienstleister die Rechte und Pflichten
gemäß dieser Richtlinie nicht erfüllt, insbesondere wenn die Gefahr
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eines erneuten Verstoßes oder andere Bedenken im Hinblick auf die
kollektiven Verbraucherinteressen bestehen.

(101)Es ist wichtig, dass die Verbraucher auf klare und verständliche Weise
über ihre Rechte und Pflichten gemäß dieser Richtlinie informiert
werden. Die Kommission sollte daher ein Merkblatt zu diesen Rechten
und Pflichten erstellen.

(102)Nationale Rechtsvorschriften, die die Rechtsfolgen einer Haftung für
ungenaue Formulierungen oder eine ungenaue Übermittlung von An-
gaben betreffen, sollten von dieser Richtlinie unberührt bleiben.

(103)Die Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG des Rates1) über die
mehrwertsteuerliche Behandlung von Zahlungsdienstleistungen sollten
von dieser Richtlinie unberührt bleiben.

(104)Werden in dieser Richtlinie Beträge in Euro genannt, so sind diese
Beträge als entsprechender Gegenwert in der nationalen Währung der
Mitgliedstaaten zu verstehen, deren Währung nicht der Euro ist.

(105) Im Interesse der Rechtssicherheit sollten Übergangsregelungen getrof-
fen werden, die es Zahlungsinstituten, welche ihre Tätigkeit nach den
vor Inkrafttreten dieser Richtlinie geltenden nationalen Rechtsvorschrif-
ten zur Umsetzung der Richtlinie 2007/64/EG2) aufgenommen haben,
ermöglichen, diese Tätigkeit in dem betreffenden Mitgliedstaat für einen
bestimmten Zeitraum fortzusetzen.

(106)Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Arti-
kel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
Rechtsakte zu erlassen, um im Falle einer Änderung der Empfehlung
2003/361/EG den Verweis auf diese Empfehlung anzupassen und den
durchschnittlichen Betrag der vom Zahlungsdienstleister ausgeführten
Zahlungsvorgänge zu aktualisieren, der als Schwelle für Mitgliedstaaten
dient, die von der Option Gebrauch machen, kleinere Zahlungsinstitute
ganz oder teilweise von den Zulassungsanforderungen auszunehmen, um
die Inflation zu berücksichtigen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass
die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Kon-
sultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei
der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die
Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Eu-
ropäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf
angemessene Weise übermittelt werden.

(107)Um eine einheitliche Anwendung dieser Richtlinie sicherzustellen,
sollte die Kommission auf das Fachwissen und die Unterstützung der
EBA zurückgreifen können, die damit betraut werden sollte, Leitlinien
aufzustellen und Entwürfe technischer Regulierungsstandards für Sicher-
heitsaspekte im Zusammenhang mit Zahlungsdiensten – insbesondere im
Hinblick auf eine starke Kundenauthentifizierung – auszuarbeiten; ferner
sollte sie im Zusammenhang mit dem Erbringen von Dienstleistungen
und der Niederlassung zugelassener Zahlungsinstitute in anderen Mit-
gliedstaaten auf die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ver-
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trauen können. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden,
diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards zu erlassen. Diese
spezifischen Aufgaben stehen uneingeschränkt im Einklang mit der Rolle
und den Zuständigkeiten der EBA gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010.

(108)Die EBA sollte bei der Ausarbeitung von Leitlinien, Entwürfen tech-
nischer Regulierungsstandards und Entwürfen technischer Durchfüh-
rungsstandards gemäß dieser Richtlinie und im Einklang mit der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1093/2010 gewährleisten, dass sie alle einschlägigen
Interessenträger, einschließlich derer des Zahlungsdienstmarktes, anhört
und den Interessen aller Beteiligten Rechnung trägt. Falls es für die
Ausgewogenheit der Ansichten erforderlich ist, sollte sich die EBA be-
sonders um die Ansichten wichtiger Akteure bemühen, bei denen es sich
nicht um Banken handelt.

(109)Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die stärkere Integration eines
Binnenmarkts für Zahlungsdienste, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend verwirklicht werden kann, weil hierfür die Harmonisierung
einer Vielzahl unterschiedlicher Rechtsvorschriften der verschiedenen
Mitgliedstaaten erforderlich ist, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs
und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die
Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzips tätig werden. Ent-
sprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(110)Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten
und der Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Doku-
menten1) haben sich die Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten
Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein oder
mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. denen der Zusam-
menhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entspre-
chenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In
Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung der-
artiger Dokumente für gerechtfertigt.

(111)Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Ab-
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 angehört und hat am 5. De-
zember 2013 eine Stellungnahme2) abgegeben.

(112)Die Richtlinien 2002/65/EG3), 2009/110/EG, 2013/36/EU und die
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sollten daher entsprechend geändert
werden.

(113)Angesichts der Vielzahl der an der Richtlinie 2007/64/EG4) vorzuneh-
menden Änderungen sollte diese aufgehoben und ersetzt werden –

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
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2) Amtl. Anm.: ABl. C 38 vom 8. 2. 2014, S. 14.
3)Nr. 12.
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Titel I. Gegenstand, Anwendungsbereich und
Begriffsbestimmungen

Art. 1 Gegenstand. (1) In dieser Richtlinie werden die Regeln festgelegt,
nach denen die Mitgliedstaaten die folgenden Kategorien von Zahlungs-
dienstleistern unterscheiden:
a) Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1),
einschließlich deren Zweigstellen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Num-
mer 17 der genannten Verordnung, sofern sich diese Zweigstellen inner-
halb der Union befinden, unabhängig davon, ob sich die Hauptverwaltun-
gen dieser Zweigstellen innerhalb der Union befinden oder gemäß Arti-
kel 47 der Richtlinie 2013/36/EU und nationalem Recht außerhalb der
Union;

b)E-Geld-Institute im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie 2009/
110/EG, einschließlich deren Zweigniederlassungen gemäß Artikel 8 der
genannten Richtlinie und dem nationalen Recht, sofern sich die Zweig-
niederlassungen innerhalb der Union befinden und die Hauptverwaltung
des E-Geld-Instituts, dem sie angehören, sich außerhalb der Union befin-
det und nur insofern, als die von diesen Zweigniederlassungen erbrachten
Zahlungsdienste mit der Ausgabe von E-Geld in Zusammenhang stehen;

c) Postscheckämter, die nach nationalem Recht zur Erbringung von Zah-
lungsdiensten berechtigt sind;

d)Zahlungsinstitute;
e) die Europäische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken,
wenn sie nicht in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden oder andere
Behörden handeln;

f) die Mitgliedstaaten oder ihre regionalen oder lokalen Gebietskörperschaf-
ten, wenn sie nicht in ihrer Eigenschaft als Behörden handeln.
(2) Darüber hinaus werden in dieser Richtlinie Regelungen festgelegt

a) zur Transparenz der Vertragsbedingungen und zu Informationspflichten für
Zahlungsdienste sowie

b) zu den jeweiligen Rechte und Pflichten von Zahlungsdienstnutzern und
Zahlungsdienstleistern bei der hauptberuflichen oder gewerblichen Erbrin-
gung von Zahlungsdiensten.

Art. 2 Anwendungsbereich. (1) Diese Richtlinie gilt für Zahlungsdienste,
die innerhalb der Union erbracht werden.
(2) Die Titel III und IV gelten für Zahlungsvorgänge in der Währung eines

Mitgliedstaats, wenn sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der
des Zahlungsempfängers oder – falls nur ein einziger Zahlungsdienstleister an
dem Zahlungsvorgang beteiligt ist – dieser in der Union ansässig ist.
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(3) Titel III, mit Ausnahme des Artikels 45 Absatz 1 Buchstabe b, des
Artikels 52 Nummer 2 Buchstabe e und des Artikels 56 Buchstabe a, sowie
Titel IV, mit Ausnahme der Artikel 81 bis 86, gelten für Zahlungsvorgänge in
einer Währung, die keine Währung eines Mitgliedstaats ist, wenn sowohl der
Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der des Zahlungsempfängers in der
Union ansässig sind oder – falls nur ein einziger Zahlungsdienstleister an dem
Zahlungsvorgang beteiligt ist – dieser in der Union ansässig ist, für die
Bestandteile der Zahlungsvorgänge, die in der Union getätigt werden.
(4) Titel III, mit Ausnahme des Artikels 45 Absatz 1 Buchstabe b, des

Artikels 52 Nummer 2 Buchstabe e, des Artikels 52 Nummer 5 Buchstabe g
und des Artikels 56 Buchstabe a, sowie Titel IV, mit Ausnahme des Arti-
kels 62 Absätze 2 und 4 und der Artikel 76, 77 und 81, des Artikels 83
Absatz 1 und der Artikel 89 und 92, gelten für Zahlungsvorgänge in allen
Währungen, bei denen lediglich einer der beteiligten Zahlungsdienstleister in
der Union ansässig ist, für die Bestandteile der Zahlungsvorgänge, die in der
Union getätigt werden.
(5) Die Mitgliedstaaten können die in Artikel 2 Absatz 5 Nummern 4

bis 23 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Institute von der Anwendung
dieser Richtlinie ganz oder teilweise ausnehmen.

Art. 3 Ausnahmen. Diese Richtlinie gilt nicht für
a) Zahlungsvorgänge, die ohne zwischengeschaltete Stellen ausschließlich als

direkte Bargeldzahlung vom Zahler an den Zahlungsempfänger erfolgen;
b) Zahlungsvorgänge zwischen Zahler und Zahlungsempfänger über einen

Handelsagenten, der aufgrund einer Vereinbarung befugt ist, den Verkauf
oder Kauf von Waren oder Dienstleistungen nur im Namen des Zahlers
oder nur im Namen des Zahlungsempfängers auszuhandeln oder ab-
zuschließen;

c) den gewerbsmäßigen Transport von Banknoten und Münzen einschließ-
lich Entgegennahme, Bearbeitung und Übergabe;

d) die nicht gewerbsmäßige Entgegennahme und Übergabe von Bargeld im
Rahmen einer gemeinnützigen Tätigkeit oder einer Tätigkeit ohne Er-
werbszweck;

e) Dienste, bei denen der Zahlungsempfänger dem Zahler Bargeld im Rah-
men eines Zahlungsvorgangs aushändigt, nachdem ihn der Zahlungs-
dienstnutzer kurz vor der Ausführung eines Zahlungsvorgangs zum Er-
werb von Waren oder Dienstleistungen ausdrücklich hierum gebeten hat;

f) Bargeldwechselgeschäfte, sofern die betreffenden Beträge nicht auf einem
Zahlungskonto liegen;

g) Zahlungsvorgänge, denen eines der folgenden Dokumente zugrunde
liegt, das auf den Zahlungsdienstleister gezogen ist und die Bereitstellung
eines Geldbetrags an einen Zahlungsempfänger vorsieht:
i) ein Papierscheck im Sinne des Genfer Abkommens vom 19. März

1931 über das Einheitliche Scheckgesetz;
ii) ein dem unter Ziffer i genannten Scheck vergleichbarer Papierscheck

nach dem Recht der Mitgliedstaaten, die nicht Vertragspartei des
Genfer Abkommens vom 19. März 1931 über das Einheitliche
Scheckgesetz sind;
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iii)
ein Wechsel in Papierform im Sinne des Genfer Abkommens vom
7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz;

iv) Wechsel in Papierform, die den unter Ziffer iii genannten ähnlich
sind und dem Recht von Mitgliedstaaten unterliegen, die nicht Mit-
glied des Genfer Abkommens vom 7. Juni 1930 über das Einheitliche
Wechselgesetz sind;

v) ein Gutschein in Papierform;
vi) ein Reisescheck in Papierform;
vii)

eine Postanweisung in Papierform im Sinne der Definition des Welt-
postvereins;

h) Zahlungsvorgänge, die innerhalb eines Zahlungs- oder Wertpapier-
abwicklungssystems zwischen Zahlungsausgleichsagenten, zentralen Ge-
genparteien, Clearingstellen und/oder Zentralbanken und anderen Teil-
nehmern des Systems und Zahlungsdienstleistern abgewickelt werden;
Artikel 35 bleibt hiervon unberührt;

i) Zahlungsvorgänge im Zusammenhang mit der Bedienung von Wert-
papieranlagen, wie z.B. Dividenden, Erträge oder sonstige Ausschüttun-
gen oder deren Einlösung oder Veräußerung, die von den unter Buch-
stabe h genannten Personen oder von Wertpapierdienstleistungen erbrin-
genden Wertpapierfirmen, Kreditinstituten, Organismen für gemeinsame
Anlagen oder Vermögensverwaltungsgesellschaften und jeder anderen
Stelle, die für die Verwahrung von Finanzinstrumenten zugelassen ist,
durchgeführt werden;

j) Dienste, die von technischen Dienstleistern erbracht werden, die zwar zur
Erbringung der Zahlungsdienste beitragen, jedoch zu keiner Zeit in den
Besitz der zu transferierenden Geldbeträge gelangen, wie die Verarbeitung
und Speicherung von Daten, vertrauensbildende Maßnahmen und Diens-
te zum Schutz der Privatsphäre, Nachrichten- und Instanzenauthentisie-
rung, Bereitstellung von Informationstechnologie- (IT-) und Kommuni-
kationsnetzen sowie Bereitstellung und Wartung der für Zahlungsdienste
genutzten Endgeräte und Einrichtungen mit Ausnahme von Zahlungs-
auslösediensten und Kontoinformationsdiensten;

k) Dienste, die auf bestimmten nur begrenzt verwendbaren Zahlungsinstru-
menten beruhen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
i) die Instrumente gestatten ihrem Inhaber, Waren oder Dienstleistun-

gen lediglich in den Geschäftsräumen des Emittenten oder innerhalb
eines begrenzten Netzes von Dienstleistern im Rahmen einer Ge-
schäftsvereinbarung mit einem professionellen Emittenten zu erwer-
ben;

ii) die Instrumente können nur zum Erwerb eines sehr begrenzten Wa-
ren- oder Dienstleistungsspektrums verwendet werden;

iii)
die Instrumente sind nur in einem Mitgliedstaat gültig, werden auf
Ersuchen eines Unternehmens oder einer öffentlichen Stelle bereit-
gestellt, unterliegen zu bestimmten sozialen oder steuerlichen Zwe-
cken den Vorschriften einer nationalen oder regionalen öffentlichen
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Stelle und dienen dem Erwerb bestimmter Waren oder Dienstleistun-
gen von Anbietern, die eine gewerbliche Vereinbarung mit dem
Emittenten geschlossen haben.

l) Zahlungsvorgänge, die von einem Anbieter elektronischer Kommunikati-
onsnetze oder -dienste zusätzlich zu elektronischen Kommunikations-
diensten für einen Teilnehmer des Netzes oder Dienstes bereitgestellt
werden:
i) im Zusammenhang mit dem Erwerb von digitalen Inhalten und
Sprachdiensten, ungeachtet des für den Erwerb oder Konsum des
digitalen Inhalts verwendeten Geräts, und die auf der entsprechenden
Rechnung abgerechnet werden, oder

ii)die von einem elektronischen Gerät aus oder über dieses ausgeführt
und auf der entsprechenden Rechnung im Rahmen einer gemeinnützi-
gen Tätigkeit oder für den Erwerb von Tickets abgerechnet werden;

sofern der Wert einer Einzelzahlung nach den Ziffern i und ii 50 EUR
nicht überschreitet und
– der kumulative Wert der Zahlungsvorgänge eines einzelnen Teilneh-
mers monatlich 300 EUR nicht überschreitet oder

– der kumulative Wert der Zahlungsvorgänge innerhalb pro Monat
300 EUR nicht überschreitet, wenn ein Teilnehmer auf sein Konto bei
einem Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste
Vorauszahlungen tätigt;

m) Zahlungsvorgänge, die zwischen Zahlungsdienstleistern, ihren Agenten
oder Zweigniederlassungen auf eigene Rechnung ausgeführt werden;

n) Zahlungsvorgänge zwischen einem Mutterunternehmen und seinem
Tochterunternehmen oder zwischen Tochterunternehmen desselben
Mutterunternehmens und damit verbundene Dienste ohne Mitwirkung
eines Zahlungsdienstleisters, es sei denn, es handelt sich bei diesem um
ein Unternehmen derselben Gruppe;

o) Bargeldabhebungsdienste, die von Dienstleistern über Geldausgabeau-
tomaten für einen oder mehrere Kartenemittenten angeboten werden, die
keinen Rahmenvertrag mit dem Geld von einem Zahlungskonto abhe-
benden Kunden geschlossen haben, vorausgesetzt, dass diese Dienstleister
keine anderen der in Anhang I genannten Zahlungsdienste erbringen.
Jedoch sind dem Kunden über alle Gebühren für Geldabhebungen nach
den Artikeln 45, 48, 49 und 59 sowohl vor der Abhebung als auch auf der
Quittung nach dem Erhalt von Bargeld mitzuteilen.

Art. 4 Begriffsbestimmungen. Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeich-
net der Ausdruck:
1. „Herkunftsmitgliedstaat“

a) den Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz des Zahlungsdienstleisters befin-
det, oder

b)wenn der Zahlungsdienstleister nach dem für ihn geltenden nationalen
Recht keinen Sitz hat, den Mitgliedstaat, in dem sich seine Hauptver-
waltung befindet;
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2. „Aufnahmemitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Zahlungsdienst-
leister einen Agenten oder eine Zweigniederlassung hat oder Zahlungs-
dienste erbringt und der nicht der Herkunftsmitgliedstaat dieses Zah-
lungsdienstleisters ist;

3. „Zahlungsdienst“ eine oder mehrere der in Anhang I aufgeführten ge-
werblichen Tätigkeiten;

4. „Zahlungsinstitut“ eine juristische Person, der nach Artikel 11 eine Zu-
lassung für die unionsweite Erbringung und Ausführung von Zahlungs-
diensten erteilt wurde;

5. „Zahlungsvorgang“ die bzw. den vom Zahler, im Namen des Zahlers
oder vom Zahlungsempfänger ausgelöste(n) Bereitstellung, Transfer oder
Abhebung eines Geldbetrags, unabhängig von etwaigen zugrunde liegen-
den Verpflichtungen im Verhältnis zwischen Zahler und Zahlungsemp-
fänger;

6. „Fernzahlungsvorgang“ einen Zahlungsvorgang, der über das Internet
oder mittels eines Geräts, das für die Fernkommunikation verwendet
werden kann, ausgelöst wird;

7. „Zahlungssystem“ ein System zum Transfer von Geldbeträgen mit forma-
len und standardisierten Regeln und einheitlichen Vorschriften für die
Verarbeitung, das Clearing und/oder die Verrechnung von Zahlungsvor-
gängen;

8. „Zahler“ eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zah-
lungskontos ist und die einen Zahlungsauftrag von diesem Zahlungskonto
gestattet oder – falls kein Zahlungskonto vorhanden ist – eine natürliche
oder juristische Person, die den Auftrag für einen Zahlungsvorgang er-
teilt;

9. „Zahlungsempfänger“ eine natürliche oder juristische Person, die den
Geldbetrag, der Gegenstand eines Zahlungsvorgangs ist, als Empfänger
erhalten soll;

10. „Zahlungsdienstnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die einen
Zahlungsdienst als Zahler oder Zahlungsempfänger oder in beiden Eigen-
schaften in Anspruch nimmt;

11. „Zahlungsdienstleister“ eine Stelle im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 oder
eine natürliche oder juristische Personen, für die die Ausnahme gemäß
Artikel 32 oder 33 gilt;

12. „Zahlungskonto“ ein auf den Namen eines oder mehrerer Zahlungs-
dienstnutzer(s) lautendes Konto, das für die Ausführung von Zahlungs-
vorgängen genutzt wird;

13. „Zahlungsauftrag“ einen Auftrag, den ein Zahler oder Zahlungsempfän-
ger seinem Zahlungsdienstleister zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs
erteilt;

14. „Zahlungsinstrument“ jedes personalisierte Instrument und/oder jeden
personalisierten Verfahrensablauf, das bzw. der zwischen dem Zahlungs-
dienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart wurde und zur
Erteilung eines Zahlungsauftrags verwendet wird;
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15. „Zahlungsauslösedienst“ einen Dienst, der auf Antrag des Zahlungs-
dienstnutzers einen Zahlungsauftrag in Bezug auf ein bei einem anderen
Zahlungsdienstleister geführtes Zahlungskonto auslöst;

16. „Kontoinformationsdienst“ einen Online-Dienst zur Mitteilung konsoli-
dierter Informationen über ein Zahlungskonto oder mehrere Zahlungs-
konten, das/die ein Zahlungsdienstnutzer entweder bei einem anderen
Zahlungsdienstleister oder bei mehr als einem Zahlungsdienstleister hält;

17. „kontoführender Zahlungsdienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der
für einen Zahler ein Zahlungskonto bereitstellt und führt;

18. „Zahlungsauslösedienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der gewerb-
liche Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 7 ausübt;

19. „Kontoinformationsdienstleister“ einen Zahlungsdienstleister, der ge-
werbliche Tätigkeiten nach Anhang I Nummer 8 ausübt;

20. „Verbraucher“ eine natürliche Person, die bei den von dieser Richtlinie
erfassten Zahlungsdienstverträgen zu Zwecken handelt, die nicht ihrer
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;

21. „Rahmenvertrag“ einen Zahlungsdienstvertrag, der die zukünftige Aus-
führung einzelner und aufeinander folgender Zahlungsvorgänge regelt
und die Verpflichtung zur Einrichtung eines Zahlungskontos und die
entsprechenden Bedingungen enthalten kann;

22. „Finanztransfer“ einen Zahlungsdienst, bei dem ohne Einrichtung eines
Zahlungskontos auf den Namen des Zahlers oder des Zahlungsempfängers
ein Geldbetrag eines Zahlers nur zum Transfer eines entsprechenden
Betrags an einen Zahlungsempfänger oder an einen anderen, im Namen
des Zahlungsempfängers handelnden Zahlungsdienstleister entgegen-
genommen wird und/oder bei dem der Geldbetrag im Namen des Zah-
lungsempfängers entgegengenommen und diesem verfügbar gemacht
wird;

23. „Lastschrift“ einen Zahlungsdienst zur Belastung des Zahlungskontos des
Zahlers, wenn ein Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger aufgrund
der Zustimmung des Zahlers gegenüber dem Zahlungsempfänger, dessen
Zahlungsdienstleister oder seinem eigenen Zahlungsdienstleister ausgelöst
wird;

24. „Überweisung“ einen auf Aufforderung des Zahlers ausgelösten Zah-
lungsdienst zur Erteilung einer Gutschrift auf das Zahlungskonto des
Zahlungsempfängers zulasten des Zahlungskontos des Zahlers in Ausfüh-
rung eines oder mehrerer Zahlungsvorgänge durch den Zahlungsdienst-
leister, der das Zahlungskonto des Zahlers führt;

25. „Geldbetrag“ Banknoten und Münzen, Giralgeld oder E-Geld im Sinne
des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG;

26. „Wertstellungsdatum“ den Zeitpunkt, den ein Zahlungsdienstleister für
die Berechnung der Zinsen bei Gutschrift oder Belastung eines Betrags
auf einem Zahlungskonto zugrunde legt;

27. „Referenzwechselkurs“ den Wechselkurs, der bei jedem Währungs-
umtausch zugrunde gelegt und vom Zahlungsdienstleister zugänglich
gemacht wird oder aus einer öffentlich zugänglichen Quelle stammt;
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28. „Referenzzinssatz“ den Zinssatz, der bei der Zinsberechnung zugrunde
gelegt wird und aus einer öffentlich zugänglichen und für beide Parteien
eines Zahlungsdienstvertrags überprüfbaren Quelle stammt;

29. „Authentifizierung“ ein Verfahren, mit dessen Hilfe der Zahlungsdienst-
leister die Identität eines Zahlungsdienstnutzers oder die berechtigte Ver-
wendung eines bestimmten Zahlungsinstruments, einschließlich der Ver-
wendung der personalisierten Sicherheitsmerkmale des Nutzers, überprü-
fen kann;

30. „starke Kundenauthentifizierung“ eine Authentifizierung unter Heran-
ziehung von mindestens zwei Elementen der Kategorien Wissen (etwas,
das nur der Nutzer weiß), Besitz (etwas, das nur der Nutzer besitzt) oder
Inhärenz (etwas, das der Nutzer ist), die insofern voneinander unabhängig
sind, als die Nichterfüllung eines Kriteriums die Zuverlässigkeit der ande-
ren nicht in Frage stellt, und die so konzipiert ist, dass die Vertraulichkeit
der Authentifizierungsdaten geschützt ist;

31. „personalisierte Sicherheitsmerkmale“ personalisierte Merkmale, die der
Zahlungsdienstleister einem Zahlungsdienstnutzer zum Zwecke der Au-
thentifizierung bereitstellt;

32. „sensible Zahlungsdaten“ Daten, einschließlich personalisierter Sicher-
heitsmerkmale, die für betrügerische Handlungen verwendet werden
können. Für die Tätigkeiten von Zahlungsauslösedienstleistern und Kon-
toinformationsdienstleistern stellen der Name des Kontoinhabers und die
Kontonummer keine sensiblen Zahlungsdaten dar;

33. „Kundenidentifikator“ eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder
Symbolen, die dem Zahlungsdienstnutzer vom Zahlungsdienstleister mit-
geteilt wird und die der Zahlungsdienstnutzer angeben muss, damit ein
anderer am Zahlungsvorgang beteiligter Zahlungsdienstnutzer und/oder
dessen Zahlungskonto bei einem Zahlungsvorgang zweifelsfrei ermittelt
werden kann;

34. „Fernkommunikationsmittel“ ein Verfahren, das ohne gleichzeitige kör-
perliche Anwesenheit von Zahlungsdienstleister und Zahlungsdienstnut-
zer für den Abschluss eines Vertrags über die Erbringung von Zahlungs-
diensten eingesetzt werden kann;

35. „dauerhafter Datenträger“ jedes Medium, das es dem Zahlungsdienst-
nutzer gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen derart zu
speichern, dass die Information für eine für die Zwecke der Informatio-
nen angemessene Dauer zugänglich bleibt, und das die unveränderte
Wiedergabe der gespeicherten Informationen ermöglicht;

36. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Zahlungsdienstvertrags ein Unternehmen im Sinne des Ar-
tikels 1 und des Artikels 2 Absätze 1 und 3 des Anhangs der Empfehlung
2003/361/EG ist;

37. „Geschäftstag“ einen Tag, an dem der an der Ausführung eines Zahlungs-
vorgangs beteiligte Zahlungsdienstleister des Zahlers bzw. des Zahlungs-
empfängers den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderli-
chen Geschäftsbetrieb unterhält;

38. „Agent“ eine natürliche oder juristische Person, die im Namen eines
Zahlungsinstituts Zahlungsdienste ausführt;
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39. „Zweigniederlassung“ eine Geschäftsstelle, die nicht die Hauptverwaltung
ist und die einen Teil eines Zahlungsinstituts bildet, keine Rechtspersön-
lichkeit hat und unmittelbar sämtliche oder einen Teil der Geschäfte
betreibt, die mit der Tätigkeit eines Zahlungsinstituts verbunden sind; alle
Geschäftsstellen eines Kredit- bzw. Zahlungsinstituts mit Hauptverwal-
tung in einem anderen Mitgliedstaat, die sich in ein und demselben Mit-
gliedstaat befinden, gelten als eine einzige Zweigniederlassung;

40. „Gruppe“ eine Gruppe von Unternehmen, die untereinander durch eine
in Artikel 22 Absätze 1, 2 oder 7 der Richtlinie 2013/34/EU genannte
Beziehung verbunden sind, oder Unternehmen im Sinne der Artikel 4, 5,
6 und 7 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommis-
sion1), die untereinander durch eine in Artikel 10 Absatz 1 oder Arti-
kel 113 Absätze 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannte
Beziehung verbunden sind;

41. „elektronisches Kommunikationsnetz“ ein Netz im Sinne des Artikels 2
Buchstabe a der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates2);

42. „elektronische Kommunikationsdienste“ ein Dienst im Sinne des Arti-
kels 2 Buchstabe c der Richtlinie 2002/21/EG;

43. „digitale Inhalte“ Waren oder Dienstleistungen, die in digitaler Form
hergestellt und bereitgestellt werden, deren Nutzung oder Verbrauch auf
ein technisches Gerät beschränkt ist und die in keiner Weise die Nutzung
oder den Verbrauch von Waren oder Dienstleistungen in physischer Form
einschließen;

44. „Annahme und Abrechnung von Zahlungsvorgängen (Acquiring)“ einen
den Transfer von Geldbeträgen zum Zahlungsempfänger bewirkenden
Zahlungsdienst eines Zahlungsdienstleisters, der mit einem Zahlungs-
empfänger eine vertragliche Vereinbarung über die Annahme und die
Verarbeitung von Zahlungsvorgängen schließt;

45. „Ausgabe von Zahlungsinstrumenten“ einen Zahlungsdienst, bei dem ein
Zahlungsdienstleister eine vertragliche Vereinbarung schließt, um einem
Zahler ein Zahlungsinstrument zur Auslösung und Verarbeitung der Zah-
lungsvorgänge des Zahlers zur Verfügung zu stellen;

46. „Eigenmittel“ Mittel im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 118 der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wobei mindestens 75% des Kernkapitals
in Form von hartem Kernkapital nach Artikel 50 der genannten Verord-
nung gehalten werden und das Ergänzungskapital höchstens ein Drittel
des harten Kernkapitals beträgt;

47. „Zahlungsmarke“ jeder reale oder digitale Name, jeder reale oder digitale
Begriff, jedes reale oder digitale Zeichen, jedes reale oder digitale Symbol
oder jede Kombination davon, mittels dem oder der bezeichnet werden
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1) Amtl. Anm.: Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im
Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforderungen an Institute
(ABl. L 74 vom 14. 3. 2014, S. 8).

2) Amtl. Anm.: Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24. 4. 2002, S. 33).



24_EWG_RL_2015_2366_2016_09_22_NLB_201609220919   Seite 43/112   22.09.2016

kann, unter welchem Zahlungskartensystem kartengebundene Zahlungs-
vorgänge ausgeführt werden;

48. „Co-badging“ das Aufnehmen von zwei oder mehr Zahlungsmarken oder
Zahlungsanwendungen derselben Zahlungsmarke auf dasselbe Zahlungs-
instrument.

Titel II. Zahlungsdienstleister

Kapitel 1. Zahlungsinstitute

Abschnitt 1. Allgemeine Vorschriften

Art. 5 Beantragung der Zulassung. (1) 1 Die Zulassung als Zahlungsinsti-
tut ist bei den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats zu beantra-
gen; dem Antrag ist Folgendes beizufügen:
a) das Geschäftsmodell, aus dem insbesondere die Art der beabsichtigten

Zahlungsdienste hervorgeht;
b) der Geschäftsplan mit einer Budgetplanung für die ersten drei Geschäfts-

jahre, aus dem hervorgeht, dass der Antragsteller über geeignete und
angemessene Systeme, Ressourcen und Verfahren verfügt, um seine Tä-
tigkeit ordnungsgemäß auszuführen;

c) der Nachweis, dass das Zahlungsinstitut über das Anfangskapital nach
Artikel 7 verfügt;

d) für die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Zahlungsinstitute eine Beschrei-
bung der Maßnahmen zum Schutz der Geldbeträge der Zahlungsdienst-
nutzer nach Artikel 10;

e) eine Beschreibung der Unternehmenssteuerung und der internen Kon-
trollmechanismen des Antragstellers einschließlich der Verwaltungs-, Ri-
sikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren, aus der hervorgeht,
dass diese Unternehmenssteuerung, Kontrollmechanismen und Verfahren
verhältnismäßig, angemessen, zuverlässig und ausreichend sind;

f) eine Beschreibung der vorhandenen Verfahren für Überwachung, Hand-
habung und Folgemaßnahmen bei Sicherheitsvorfällen und sicherheits-
bezogenen Kundenbeschwerden, einschließlich eines Mechanismus für
die Meldung von Vorfällen, der die Meldepflichten des Zahlungsinstituts
nach Artikel 96 berücksichtigt;

g) eine Beschreibung der vorhandenen Verfahren für die Erfassung, Über-
wachung, Rückverfolgung sowie Beschränkung des Zugangs zu sensiblen
Zahlungsdaten;

h) eine Beschreibung der Regelungen zur Geschäftsfortführung im Krisen-
fall, einschließlich klarer Angaben der entscheidenden Operationen, der
wirksamen Notfallpläne und eines Verfahrens für die regelmäßige Über-
prüfung der Angemessenheit und Wirksamkeit solcher Pläne;

i) eine Beschreibung der Grundsätze und Definitionen für die Erfassung
statistischer Daten über Leistungsfähigkeit, Geschäftsvorgänge und Be-
trugsfälle;

j) ein Dokument zur Sicherheitsstrategie, einschließlich einer detaillierten
Risikobewertung der erbrachten Zahlungsdienste und eine Beschreibung
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von Sicherheitskontroll- und Risikominderungsmaßnahmen zur Gewähr-
leistung eines angemessen Schutzes der Zahlungsdienstnutzer vor den
festgestellten Risiken, einschließlich Betrug und illegaler Verwendung
sensibler und personenbezogener Daten;

k) bei Zahlungsinstituten, die den Pflichten der Richtlinie (EU) 2015/849
des Europäischen Parlaments und des Rates1) und der Verordnung (EU)
2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates2) im Zusammen-
hang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, eine Be-
schreibung der internen Kontrollmechanismen, die der Antragsteller ein-
geführt hat, um diese Pflichten zu erfüllen;

l) eine Darstellung des organisatorischen Aufbaus des Antragstellers, gege-
benenfalls einschließlich einer Beschreibung der geplanten Inanspruch-
nahme von Agenten und Zweigniederlassungen und von deren Über-
prüfungen vor Ort bzw. von außerhalb ihres Standorts erfolgenden Über-
prüfungen, zu deren mindestens jährlicher Durchführung der Antragstel-
ler sich verpflichtet, sowie einer Darstellung der
Auslagerungsvereinbarungen, und eine Beschreibung der Art und Weise
seiner Teilnahme an einem nationalen oder internationalen Zahlungs-
system;

m) die Namen der Personen, die direkt oder indirekt eine qualifizierte Betei-
ligung im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 36 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 an dem Antragsteller halten, die Höhe ihrer Betei-
ligung sowie der Nachweis, dass sie den Anforderungen genügen, die zur
Gewährleistung einer soliden und umsichtigen Führung des Zahlungs-
instituts zu stellen sind;

n) die Namen der Geschäftsleiter und der für die Geschäftsführung des
Zahlungsinstituts verantwortlichen Personen und gegebenenfalls der für
die Führung der Zahlungsdienstgeschäfte des Zahlungsinstituts verant-
wortlichen Personen sowie der Nachweis, dass sie zuverlässig sind und
über die vom Herkunftsmitgliedstaat des Zahlungsinstituts festgelegten
angemessenen Kenntnisse und Erfahrungen zur Erbringung von Zah-
lungsdiensten verfügen;

o) gegebenenfalls die Namen der Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaf-
ten im Sinne der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates3);

p) die Rechtsform und die Satzung des Antragstellers;
q) die Anschrift der Hauptverwaltung des Antragstellers.
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1) Amtl. Anm.: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und
der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5. 6.
2015, S. 73).

2) Amtl. Anm.: Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5. 6. 2015, S. 1).

3) Amtl. Anm.: Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der
Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9. 6. 2006, S. 87).
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2 Für die Zwecke der Buchstaben d, e, f und l legt der Antragsteller eine
Beschreibung seiner Prüfmodalitäten und seiner organisatorischen Vorkeh-
rungen für das Ergreifen aller angemessenen Maßnahmen zum Schutz der
Interessen seiner Nutzer und zur Gewährleistung der Kontinuität und Verläss-
lichkeit der von ihm erbrachten Zahlungsdienste vor.

1 Bei den unter Buchstabe j genannten Sicherheitskontroll- und Risiko-
minderungsmaßnahmen ist anzugeben, auf welche Weise dadurch ein hohes
Maß an technischer Sicherheit und Datenschutz gewährleistet wird; das gilt
auch für Software und IT-Systeme, die der Antragsteller oder die Unterneh-
men, an die er alle oder einen Teil seiner Tätigkeiten auslagert, verwenden.
2 Zu diesen Maßnahmen gehören auch die Sicherheitsmaßnahmen gemäß
Artikel 95 Absatz 1. 3 Bei diesen Maßnahmen ist den in Artikel 95 Absatz 3
genannten Leitlinien für Sicherheitsmaßnahmen der EBA Rechnung zu tra-
gen, sobald diese vorliegen.
(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Unternehmen, die eine Zulas-

sung für die Erbringung der in Anhang I Nummer 7 genannten Zahlungs-
dienste beantragen, als Voraussetzung für ihre Zulassung über eine Berufshaft-
pflichtversicherung für die Gebiete, in denen sie ihre Dienste anbieten, oder
eine andere gleichwertige, die Haftung abdeckende Garantie verfügen, um
sicherzustellen, dass sie ihre Haftungsverpflichtungen gemäß den Artikeln 73,
89, 90 und 92 erfüllen können.
(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Unternehmen, die eine Ein-

tragung in das Register für die Erbringung der in Anhang I Nummer 8
genannten Zahlungsdienste beantragen, als Voraussetzung für ihre Eintragung
eine Berufshaftpflichtversicherung für die Gebiete, in denen sie ihre Dienste
anbieten, oder eine andere gleichwertige Garantie abgeschlossen haben, die
ihre Haftung gegenüber dem kontoführenden Zahlungsdienstleister oder dem
Zahlungsdienstnutzer für einen nicht autorisierten oder betrügerischen Zu-
gang zu Zahlungskontoinformationen oder deren nicht autorisierte oder
betrügerische Nutzung abdeckt.
(4) Die EBA gibt bis zum 13. Januar 2017 und nach Anhörung aller maß-

geblichen Akteure, einschließlich jener des Zahlungsverkehrsmarktes, und
unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten, für die zuständigen
Behörden Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010
für die Kriterien heraus, anhand deren die Mindestdeckungssumme der Be-
rufshaftpflichtversicherung oder einer anderen gleichwertigen Garantie nach
den Absätzen 2 und 3 festzulegen ist.

1 Bei der Ausarbeitung der Kriterien nach Unterabsatz 1 trägt die EBA den
folgenden Aspekten Rechnung:
a) dem Risikoprofil des Unternehmens;
b) der Frage, ob das Unternehmen andere in Anhang I genannte Zahlungs-
dienste erbringt oder andere gewerbliche Tätigkeiten ausübt;

c) dem Umfang der Tätigkeit, d.h.:
i) bei Unternehmen, die eine Zulassung für die Erbringung der in An-
hang I Nummer 7 genannten Zahlungsdienste beantragen, dem Wert
der ausgelösten Zahlungsvorgänge;
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ii)bei Unternehmen, die eine Eintragung in das Register für die Erbrin-
gung der in Anhang I Nummer 8 genannten Zahlungsdienste beantra-
gen, der Zahl der Kunden, die die Kontoinformationsdienste nutzen;

d) den besonderen Merkmalen der gleichwertigen Garantien und den Krite-
rien für deren Anwendung.

2 Die EBA überprüft diese Leitlinien regelmäßig.
(5) Die EBA gibt bis zum 13. Juli 2017 und nach Anhörung aller maß-

geblichen Akteure, einschließlich jener des Zahlungsverkehrsmarktes, und
unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten, Leitlinien gemäß
Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 für die Informationen he-
raus, die den zuständigen Behörden in dem Antrag auf Zulassung von Zah-
lungsinstituten zu übermitteln sind, einschließlich der Anforderungen nach
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, c, e, g, h, i und j des vorliegenden
Artikels.
Die EBA überprüft diese Leitlinien regelmäßig, mindestens aber alle drei

Jahre.
(6) Die EBA kann – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Erfahrun-

gen aus der Anwendung der in Absatz 5 genannten Leitlinien – Entwürfe
technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der Informationen aus-
arbeiten, die den zuständigen Behörden in dem Antrag auf Zulassung von
Zahlungsinstituten zu übermitteln sind, einschließlich der Anforderungen
nach Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e, g, h, i und j.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 ge-

nannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.
(7) Die in Absatz 4 genannten Angaben werden gemäß Absatz 1 den zu-

ständigen Behörden mitgeteilt.

Art. 6 Kontrolle der Beteiligung. (1) 1 Jede natürliche oder juristische
Person, die beschlossen hat, direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung
im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 36 der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 an einem Zahlungsinstitut zu erwerben oder zu erhöhen, mit der Folge,
dass der Anteil am Kapital oder an den Stimmrechten 20%, 30 % oder 50%
erreichen oder überschreiten würde oder das Zahlungsinstitut ihr Tochter-
unternehmen würde, hat diese Absicht den zuständigen Behörden dieses
Zahlungsinstituts vorher schriftlich anzuzeigen. 2 Dasselbe gilt für jede natür-
liche oder juristische Person, die beschlossen hat, direkt oder indirekt eine
qualifizierte Beteiligung zu veräußern oder ihre qualifizierte Beteiligung so
zu verringern, dass ihr Anteil am Kapital oder an den Stimmrechten 20%,
30 % oder 50 % unterschreiten würde oder das Zahlungsinstitut nicht mehr
ihr Tochterunternehmen wäre.
(2) Der interessierte Erwerber einer qualifizierten Beteiligung legt der

zuständigen Behörde Angaben über den Umfang der geplanten Beteiligung
sowie alle relevanten Angaben gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Richtlinie
2013/36/EU vor.
(3) 1 Für den Fall, dass sich der Einfluss, der von dem in Absatz 2 genannten

interessierten Erwerber ausgeübt wird, voraussichtlich zum Schaden einer
umsichtigen und soliden Geschäftsführung des Zahlungsinstituts auswirkt,
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schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass die zuständigen Behörden Einspruch
erheben oder andere angemessene Maßnahmen ergreifen, um diesen Zustand
zu beenden. 2 Diese Maßnahmen können in einstweiligen Verfügungen,
Sanktionen gegen Direktoren oder die für die Geschäftsführung verantwort-
lichen Personen oder in der Aussetzung der Ausübung des Stimmrechts für
Aktien oder Anteile, die von den Anteilseignern oder Gesellschaftern des
betreffenden Zahlungsinstituts gehalten werden, bestehen.
Entsprechende Maßnahmen gelten für natürliche oder juristische Personen,

die der Verpflichtung zur vorherigen Unterrichtung nach diesem Artikel
nicht nachkommen.
(4) Für den Fall, dass eine Beteiligung trotz Einspruchs der zuständigen

Behörden erworben wird, sehen die Mitgliedstaaten unbeschadet der sons-
tigen zu verhängenden Sanktionen vor, dass die Ausübung der entsprechen-
den Stimmrechte ausgesetzt wird, die Stimmrechtsausübung ungültig ist oder
diese Stimmen für nichtig erklärt werden können.

Art. 7 Anfangskapital. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungs-
institute zum Zeitpunkt der Zulassung wie folgt über ein Anfangskapital
verfügen müssen, das einen oder mehrere der in Artikel 26 Absatz 1 Buch-
staben a bis e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Bestandteile
umfasst:
a) Betreibt das Zahlungsinstitut nur den in Anhang I Nummer 6 genannten
Zahlungsdienst, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger als
20 000 EUR betragen;

b) betreibt das Zahlungsinstitut nur die in Anhang I Nummer 7 genannten
Zahlungsdienste, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger als
50 000 EUR betragen;

c) betreibt das Zahlungsinstitut einen der in Anhang I Nummern 1 bis 5
genannten Zahlungsdienste, darf sein Kapital zu keinem Zeitpunkt weniger
als 125 000 EUR betragen.

Art. 8 Eigenmittel. (1) Die Eigenmittel des Zahlungsinstituts dürfen nicht
unter den Betrag des Anfangskapitals nach Artikel 7 oder den Betrag der
Eigenmittel gemäß der Berechnung nach Artikel 9 der vorliegenden Richt-
linie, absinken, wobei der jeweils höhere Betrag maßgebend ist.
(2) 1 Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um in

Fällen, in denen ein Zahlungsinstitut zu derselben Gruppe gehört wie ein
anderes Zahlungsinstitut, ein anderes Kreditinstitut, eine andere Wertpapier-
firma, eine andere Vermögensverwaltungsgesellschaft oder ein anderes Ver-
sicherungsunternehmen, die Mehrfachbelegung anerkennungsfähiger Eigen-
mittelbestandteile zu verhindern. 2 Dieser Absatz findet auch Anwendung,
wenn ein Zahlungsinstitut hybriden Charakter hat und neben der Erbringung
von Zahlungsdiensten noch andere Tätigkeiten ausübt.
(3) Sofern die Anforderungen des Artikels 7 der Verordnung (EU)

Nr. 575/2013 eingehalten werden, können die Mitgliedstaaten oder ihre
zuständigen Behörden davon absehen, Artikel 9 der vorliegenden Richtlinie
auf Zahlungsinstitute anzuwenden, die in die konsolidierte Beaufsichtigung
des Mutterkreditinstituts nach der Richtlinie 2013/36/EU einbezogen sind.
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Art. 9 Berechnung der Eigenmittel. (1) Ungeachtet der Anfangskapita-
lanforderungen nach Artikel 7 schreiben die Mitgliedstaaten Zahlungsinstitu-
ten – mit Ausnahme der Zahlungsinstitute, die lediglich Dienste nach An-
hang I Nummer 7 oder 8 oder nach beiden Nummern anbieten – vor, jeder-
zeit Eigenmittel in einer Höhe zu halten, die nach einer der folgenden drei
Methoden, wie von den zuständigen Behörden nach Maßgabe des jeweiligen
nationalen Rechts festgelegt, berechnet wird:

Methode A

Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel in Höhe von mindestens 10% ihrer
fixen Gemeinkosten des Vorjahres aufweisen. Die zuständigen Behörden
können diese Anforderung bei einer gegenüber dem Vorjahr erheblich ver-
änderten Geschäftstätigkeit eines Zahlungsinstituts anpassen. Zahlungsinstitu-
te, die ihre Geschäftstätigkeit zum Zeitpunkt der Berechnung seit weniger als
einem Jahr ausüben, müssen Eigenmittel in Höhe von 10% der im Geschäfts-
plan vorgesehenen entsprechenden fixen Gemeinkosten aufweisen, sofern die
zuständigen Behörden nicht eine Anpassung dieses Plans verlangen.

Methode B

Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel aufweisen, die mindestens der Summe
der folgenden Elemente multipliziert mit dem Skalierungsfaktor k des Ab-
satzes 2 entspricht, wobei das Zahlungsvolumen (ZV) einem Zwölftel der
Gesamtsumme der von dem Zahlungsinstitut im Vorjahr ausgeführten Zah-
lungsvorgänge entspricht:
a) 4,0 % der Tranche des ZV bis 5 Mio. EUR
plus
b) 2,5 % der Tranche des ZV von über 5 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR
plus
c) 1 % der Tranche des ZV von über 10 Mio. EUR bis 100 Mio. EUR
plus
d) 0,5 % der Tranche des ZV von über 100 Mio. EUR bis 250 Mio. EUR
plus
e) 0,25% der Tranche des ZV über 250 Mio. EUR.

Methode C

Zahlungsinstitute müssen Eigenmittel aufweisen, die mindestens dem maß-
geblichen Indikator des Buchstabens a entsprechen, multipliziert mit dem
Multiplikationsfaktor des Buchstabens b und mit dem Skalierungsfaktor k des
Absatzes 2.
a) Der maßgebliche Indikator ist die Summe der folgenden Werte:
i) Zinserträge
ii) Zinsaufwand
iii)

Einnahmen aus Provisionen und Entgelten sowie
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iv) sonstige betriebliche Erträge.
In die Summe geht jeder Wert mit seinem positiven oder negativen Vor-
zeichen ein. Außerordentliche oder unregelmäßige Erträge dürfen nicht in
die Berechnung des maßgeblichen Indikators einfließen. Aufwendungen
für die Auslagerung von Dienstleistungen, die durch Dritte erbracht wer-
den, dürfen den maßgeblichen Indikator dann mindern, wenn die Aufwen-
dungen von einem Unternehmen getragen werden, das gemäß dieser
Richtlinie beaufsichtigt wird. Der maßgebliche Indikator wird auf der
Grundlage der letzten Zwölfmonatsbeobachtung, die am Ende des voraus-
gegangenen Geschäftsjahres erfolgt, berechnet. Der maßgebliche Indikator
wird für das vorausgegangene Geschäftsjahr berechnet. Jedoch dürfen die
nach Methode C berechneten Eigenmittel nicht weniger als 80% des
Betrags ausmachen, der als Durchschnittswert des maßgeblichen Indikators
für die vorausgegangenen drei Geschäftsjahre berechnet wurde. Liegen
keine geprüften Zahlen vor, können Schätzungen herangezogen werden.

b)Der Multiplikationsfaktor entspricht:
i) 10 % der Tranche des maßgeblichen Indikators bis 2,5 Mio. EUR,
ii) 8 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 2,5 Mio. EUR bis

5 Mio. EUR,
iii)

6 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 5 Mio. EUR bis
25 Mio. EUR,

iv) 3 % der Tranche des maßgeblichen Indikators von 25 Mio. EUR bis
50 Mio. EUR,

v) 1,5 % der Tranche des maßgeblichen Indikators über 50 Mio. EUR.
(2) Der bei den Methoden B und C anzuwendende Skalierungsfaktor k

entspricht:
a) 0,5, wenn das Zahlungsinstitut nur den in Anhang I Nummer 6 genannten
Zahlungsdienst erbringt;

b) 1, wenn das Zahlungsinstitut einen der in Anhang I Nummern 1 bis 5
genannten Zahlungsdienste erbringt.
(3) Die zuständigen Behörden können auf der Grundlage einer Bewertung

der Risikomanagementprozesse, der Verlustdatenbank und der internen Kon-
trollmechanismen des Zahlungsinstituts vorschreiben, dass die Eigenmittel des
Zahlungsinstituts einem Betrag entsprechen müssen, der bis zu 20 % höher ist
als der Betrag, der sich aus der Anwendung der gemäß Absatz 1 gewählten
Methode ergeben würde, oder dem Zahlungsinstitut gestatten, dass seine
Eigenmittel einem Betrag entsprechen, der bis zu 20% niedriger ist als der
Betrag, der sich aus der Anwendung der gemäß Absatz 1 gewählten Methode
ergeben würde.

Art. 10 Sicherungsanforderungen. (1) Die Mitgliedstaaten oder die zu-
ständigen Behörden schreiben Zahlungsinstituten, die die in Anhang I Num-
mern 1 bis 6 genannten Zahlungsdienste erbringen, vor, alle Geldbeträge, die
sie von den Zahlungsdienstnutzern oder über einen anderen Zahlungsdienst-
leister für die Ausführung von Zahlungsvorgängen entgegengenommen ha-
ben, nach einer der beiden folgenden Vorgehensweisen zu sichern:
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a) Geldbeträge dürfen zu keinem Zeitpunkt mit den Geldbeträgen anderer
natürlicher oder juristischer Personen als der Zahlungsdienstnutzer, für die
sie gehalten werden, vermischt werden und müssen, wenn sie sich am Ende
des auf den Tag ihres Eingangs folgenden Geschäftstags noch in Händen des
Zahlungsinstituts befinden und noch nicht dem Zahlungsempfänger über-
geben oder an einen anderen Zahlungsdienstleister transferiert wurden, auf
einem gesonderten Konto bei einem Kreditinstitut hinterlegt oder in von
den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats als solche definierte
sichere liquide Aktiva mit niedrigem Risiko investiert werden; sie sind
gemäß dem nationalen Recht im Interesse dieser Zahlungsdienstnutzer
gegen Ansprüche anderer Gläubiger des Zahlungsinstituts, insbesondere im
Falle einer Insolvenz zu schützen;

b)Geldbeträge müssen durch eine Versicherungspolice oder eine andere ver-
gleichbare Garantie einer Versicherungsgesellschaft oder eines Kreditinsti-
tuts, die bzw. das nicht zur selben Gruppe gehört wie das Zahlungsinstitut
selbst, in Höhe eines Betrags abgesichert werden, der demjenigen ent-
spricht, der ohne die Versicherungspolice oder andere vergleichbare Garan-
tie getrennt gehalten werden müsste und im Falle der Zahlungsunfähigkeit
des Zahlungsinstituts auszuzahlen wäre.
(2) 1Muss ein Zahlungsinstitut Geldbeträge nach Absatz 1 absichern und

ist ein Teil dieser Geldbeträge für zukünftige Zahlungsvorgänge zu verwen-
den, während der verbleibende Teil für Nicht-Zahlungsdienste verwendet
werden muss, so gelten die Auflagen des Absatzes 1 auch für diesen Anteil der
für zukünftige Zahlungsvorgänge zu verwendenden Geldbeträge. 2 Ist dieser
Anteil variabel oder nicht im Voraus bekannt, so gestatten die Mitgliedstaaten
Zahlungsinstituten, den vorliegenden Absatz unter Zugrundelegung eines
repräsentativen Anteils anzuwenden, der typischerweise für Zahlungsdienste
verwendet wird, sofern sich dieser repräsentative Anteil auf der Grundlage
historischer Daten nach Überzeugung der zuständigen Behörden mit hinrei-
chender Sicherheit schätzen lässt.

Art. 11 Erteilung der Zulassung. (1) 1 Die Mitgliedstaaten schreiben vor,
dass andere Unternehmen als Unternehmen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1
Buchstaben a, b, c, e und f sowie andere als die unter die Ausnahmen der
Artikel 32 oder 33 fallende natürliche oder juristische Personen, die Zah-
lungsdienste zu erbringen beabsichtigen, vor dem Beginn der Erbringung von
Zahlungsdiensten die Zulassung als Zahlungsinstitut erlangen müssen. 2 Die
Zulassung wird lediglich in einem Mitgliedstaat ansässigen juristischen Per-
sonen erteilt.
(2) 1 Die zuständigen Behörden erteilen die Zulassung, wenn die dem

Antrag beigefügten Angaben und Nachweise allen Anforderungen gemäß
Artikel 5 genügen und die zuständigen Behörden nach eingehender Prüfung
des Antrags zu einer positiven Gesamtbewertung gelangen. 2 Vor Erteilung
der Zulassung können die zuständigen Behörden gegebenenfalls die nationale
Zentralbank oder andere einschlägige Behörden anhören.
(3) Zahlungsinstitute, die gemäß dem nationalen Recht ihres Herkunfts-

mitgliedstaats einen Sitz haben müssen, müssen ihre Hauptverwaltung in
demselben Mitgliedstaat haben, in dem sich dieser Sitz befindet, und müssen
zumindest einen Teil ihres Zahlungsdienstgeschäfts dort erbringen.
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(4) Die zuständigen Behörden erteilen die Zulassung nur, wenn, im Inte-
resse der Gewährleistung einer soliden und umsichtigen Führung eines Zah-
lungsinstituts, das Zahlungsinstitut über solide Unternehmenssteuerungsrege-
lungen für sein Zahlungsdienstgeschäft verfügt, wozu eine klare Organisati-
onsstruktur mit genau abgegrenzten, transparenten und kohärenten Verant-
wortungsbereichen, wirksame Verfahren zur Ermittlung, Steuerung,
Überwachung und Meldung der Risiken, denen es ausgesetzt ist oder aus-
gesetzt sein könnte, sowie angemessene interne Kontrollmechanismen, ein-
schließlich solider Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, zählen;
diese Regelungen, Verfahren und Mechanismen müssen umfassend und der
Art, dem Umfang und der Komplexität der von dem Zahlungsinstitut er-
brachten Zahlungsdienste angemessen sein.
(5) Erbringt ein Zahlungsinstitut einen der in Anhang I Nummern 1 bis 7

genannten Zahlungsdienste und übt es zugleich andere Geschäftstätigkeiten
aus, so können die zuständigen Behörden vorschreiben, dass ein eigenes
Unternehmen für das Zahlungsdienstgeschäft geschaffen werden muss, wenn
die Nicht-Zahlungsdienstgeschäfte des Zahlungsinstituts entweder die finan-
zielle Solidität des Zahlungsinstituts oder die Möglichkeit der zuständigen
Behörden, zu überprüfen, ob das Zahlungsinstitut sämtlichen Anforderungen
dieser Richtlinie genügt, beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten.
(6) Die zuständigen Behörden verweigern die Zulassung, wenn sie nicht

davon überzeugt sind, dass die Anteilseigner oder Gesellschafter, die qualifi-
zierte Beteiligungen halten, den im Interesse der Gewährleistung einer soli-
den und umsichtigen Führung des Zahlungsinstituts zu stellenden Ansprü-
chen genügen.
(7) Bestehen zwischen dem Zahlungsinstitut und anderen natürlichen oder

juristischen Personen enge Verbindungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1
Nummer 38 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, so erteilen die zuständigen
Behörden die Zulassung nur dann, wenn diese Verbindungen sie nicht an der
wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben hindern.
(8) Die zuständigen Behörden erteilen die Zulassung nur dann, wenn sie

bei der wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben nicht durch die
Rechts- und Verwaltungsvorschriften eines Drittlandes, denen eine oder
mehrere natürliche oder juristische Personen unterstehen, zu denen das Zah-
lungsinstitut enge Verbindungen besitzt, oder durch Schwierigkeiten bei
deren Durchsetzung behindert werden.
(9) Die Zulassung gilt in allen Mitgliedstaaten und gestattet dem betreffen-

den Zahlungsinstitut, auf der Grundlage der Dienstleistungs- oder der Nie-
derlassungsfreiheit überall in der Union die Zahlungsdienste zu erbringen, die
von der Zulassung erfasst sind.

Art. 12 Mitteilung des Bescheids. 1 Die zuständige Behörde teilt dem
Antragsteller binnen drei Monaten nach Eingang des Antrags oder, wenn
dieser unvollständig ist, binnen drei Monaten nach Übermittlung aller für die
Entscheidung erforderlichen Angaben mit, ob die Zulassung erteilt oder ver-
weigert wird. 2 Die zuständige Behörde begründet eine Verweigerung der
Zulassung.
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Art. 13 Entzug der Zulassung. (1) Die zuständigen Behörden dürfen die
einem Zahlungsinstitut erteilte Zulassung nur dann entziehen, wenn:
a) das Institut nicht binnen 12 Monaten von der Zulassung Gebrauch macht,
ausdrücklich auf sie verzichtet oder seit mehr als sechs Monaten seine
Tätigkeit eingestellt hat, sofern der betreffende Mitgliedstaat in diesen
Fällen keine Regelung für das Erlöschen der Zulassung getroffen hat;

b) das Institut die Zulassung aufgrund falscher Angaben oder auf andere Weise
unrechtmäßig erlangt hat;

c) das Institut die Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung nicht mehr
erfüllt oder seiner Pflicht zur Unterrichtung der zuständigen Behörde über
wichtige Entwicklungen in diesem Zusammenhang nicht nachkommt;

d) das Institut bei einer Fortsetzung seines Zahlungsdienstgeschäfts die Stabili-
tät des Zahlungssystems oder das Vertrauen in das Zahlungssystem gefähr-
den würde; oder

e) ein anderer im nationalen Recht vorgesehener Fall für den Entzug vorliegt.
(2) Die zuständige Behörde begründet jeden Entzug einer Zulassung und

teilt den Betroffenen die Gründe mit.
(3) Die zuständige Behörde macht jeden Entzug einer Zulassung, auch in

den Registern nach den Artikeln 14 und 15, öffentlich bekannt.

Art. 14 Eintragung im Herkunftsmitgliedstaat. (1) 1 Die Mitgliedstaa-
ten richten ein öffentliches Register ein, in das Folgendes eingetragen wird:
a) zugelassene Zahlungsinstitute und ihre Agenten,
b) natürliche und juristische Personen, für die nach den Artikeln 32 oder 33
eine Ausnahme gilt, sowie gegebenenfalls ihre Agenten,

c) und die Institute nach Artikel 2 Absatz 5, die gemäß nationalem Recht
berechtigt sind, Zahlungsdienste zu erbringen.

2 Zweigniederlassungen von Zahlungsinstituten werden in das Register des
Herkunftsmitgliedstaats eingetragen, wenn sie Dienstleistungen in einem an-
deren Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat erbringen.
(2) 1 In diesem Register werden die Zahlungsdienste genannt, für die das

Zahlungsinstitut zugelassen bzw. die natürliche oder juristische Person regis-
triert worden ist. 2 Zugelassene Zahlungsinstitute werden im Register ge-
trennt von den natürlichen und juristischen Personen eingetragen, denen eine
Ausnahme nach den Artikeln 32 oder 33 gewährt wurde. 3 Das Register ist
öffentlich zugänglich und kann online eingesehen werden; es wird unverzüg-
lich auf den neuesten Stand gebracht.
(3) Die zuständigen Behörden tragen in das öffentliche Register jeden

Entzug einer Zulassung und jede Aufhebung einer nach Artikel 32 oder 33
gewährten Ausnahme ein.
(4) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über die Gründe für

den Entzug einer Zulassung und für eine Aufhebung einer nach Artikel 32
oder 33 gewährten Ausnahme.

Art. 15 Register der EBA. (1) 1 Die EBA entwickelt, betreibt und führt
ein elektronisches zentrales Register, das die von den zuständigen Behörden
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nach Absatz 2 übermittelten Angaben enthält. 2 Die EBA ist für die korrekte
Wiedergabe dieser Angaben verantwortlich.
Die EBA macht das Register auf ihrer Website kostenlos öffentlich zugäng-

lich und stellt einen leichten Zugang zu den darin enthaltenen Angaben und
eine einfache Suche danach sicher.
(2) Die zuständigen Behörden übermitteln der EBA unverzüglich in einer

im Finanzsektor gebräuchlichen Sprache die in ihre öffentlichen Register
aufgenommenen Angaben nach Artikel 14.
(3) Die zuständigen Behörden sind dafür verantwortlich, dass die Angaben

nach Absatz 2 richtig sind und auf dem neuesten Stand gehalten werden.
(4) 1 Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur

Festlegung der technischen Anforderungen für die Entwicklung, den Betrieb
und die Führung des elektronischen zentralen Registers und für den Zugang
zu den darin enthaltenen Angaben aus. 2 Durch die technischen Anforderun-
gen wird sichergestellt, dass die Angaben nur von den zuständigen Behörden
und der EBA geändert werden können.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-

rungsstandards bis zum 13. Januar 2018.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 ge-

nannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.
(5) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards für die

Einzelheiten und die Struktur der nach Absatz 1 zu übermittelnden Angaben
aus, einschließlich des gemeinsamen Formats und Musters, in dem diese
Angaben zu übermitteln sind.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durch-

führungsstandards bis zum 13. Juli 2017.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durch-

führungsstandards im Sinne von Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 16 Fortbestand der Zulassung. Das Zahlungsinstitut teilt den zu-
ständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich jede Ände-
rung mit, durch die die Richtigkeit der nach Artikel 5 vorgelegten Angaben
und Nachweise beeinträchtigt wird.

Art. 17 Rechnungslegung und Abschlussprüfung. (1) Die Richtlinien
86/635/EWG und 2013/34/EU sowie die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002
des Europäischen Parlaments und des Rates1) finden auf Zahlungsinstitute
entsprechend Anwendung.
(2) Die Jahresabschlüsse und die konsolidierten Abschlüsse von Zahlungs-

instituten werden von Abschlussprüfern oder von Prüfungsgesellschaften im
Sinne der Richtlinie 2006/43/EG geprüft, sofern die Zahlungsinstitute hier-
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von nicht gemäß der Richtlinie 2013/34/EU und gegebenenfalls der Richt-
linie 86/635/EWG ausgenommen sind.
(3) 1 Die Mitgliedstaaten schreiben für Aufsichtszwecke vor, dass die Zah-

lungsinstitute für Zahlungsdienste und für die Tätigkeiten nach Artikel 18
Absatz 1 getrennte Rechnungslegungsangaben vorlegen, über die ein Prüfbe-
richt erstellt wird. 2 Dieser Bericht wird gegebenenfalls von den Abschluss-
prüfern oder einer Prüfungsgesellschaft erstellt.
(4) Die Pflichten nach Artikel 63 der Richtlinie 2013/36/EU gelten in

Bezug auf Zahlungsdienste entsprechend für die Abschlussprüfer oder die
Prüfungsgesellschaften von Zahlungsinstituten.

Art. 18 Tätigkeiten. (1) Über die Erbringung von Zahlungsdiensten hi-
naus dürfen Zahlungsinstitute folgende Tätigkeiten ausüben:
a) Erbringen betrieblicher und eng verbundener Nebendienstleistungen, wie
die Sicherstellung der Ausführung von Zahlungsvorgängen, Devisen-
geschäfte, Verwahrleistungen, sowie Datenspeicherung und -verarbeitung;

b)Betrieb von Zahlungssystemen, unbeschadet des Artikels 35;
c) andere gewerbliche Tätigkeiten als das Erbringen von Zahlungsdiensten,
unter Einhaltung der geltenden Vorschriften des Unionsrechts und des
nationalen Rechts.
(2) Bei der Erbringung eines oder mehrerer Zahlungsdienste dürfen Zah-

lungsinstitute nur Zahlungskonten führen, die ausschließlich für Zahlungs-
vorgänge genutzt werden.
(3) Geldbeträge, die Zahlungsinstitute von Zahlungsdienstnutzern für die

Erbringung von Zahlungsdiensten erhalten, gelten nicht als Einlagen oder
andere rückzahlbare Gelder im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 2013/36/
EU oder als E-Geld im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/
110/EG.
(4) Zahlungsinstitute dürfen Kredite im Zusammenhang mit den in An-

hang I Nummer 4 oder Nummer 5 genannten Zahlungsdiensten nur gewäh-
ren, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
a) Die Kreditgewährung ist eine Nebentätigkeit und erfolgt ausschließlich im
Zusammenhang mit der Ausführung eines Zahlungsvorgangs;

b) ungeachtet der nationalen Vorschriften über die Kreditgewährung mittels
Kreditkarten wird der im Zusammenhang mit einer Zahlung gewährte und
gemäß Artikel 11 Absatz 9 und Artikel 28 vergebene Kredit innerhalb
einer kurzen Frist zurückgezahlt, die zwölf Monate in keinem Fall über-
schreiten darf;

c) der Kredit wird nicht aus den zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs
entgegengenommenen oder gehaltenen Geldbeträgen gewährt;

d) die Eigenmittel des Zahlungsinstituts stehen nach Auffassung der Aufsichts-
behörden jederzeit in einem angemessenen Verhältnis zum Gesamtbetrag
der gewährten Kredite.
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(5) Zahlungsinstitute dürfen die Entgegennahme von Einlagen oder ande-
ren rückzahlbaren Geldern im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 2013/36/
EU nicht gewerbsmäßig betreiben.
(6) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 2008/48/EG1) oder ande-

res einschlägiges Unionsrecht oder andere einschlägige nationale Maßnahmen
über nicht durch diese Richtlinie harmonisierte Bedingungen für die Gewäh-
rung von Krediten an Verbraucher, die dem Unionsrecht entsprechen.

Abschnitt 2. Sonstige Anforderungen

Art. 19 Inanspruchnahme von Agenten, Zweigniederlassungen oder
Stellen, an die Tätigkeiten ausgelagert werden. (1) Beabsichtigt ein
Zahlungsinstitut, Zahlungsdienste über einen Agenten zu erbringen, so teilt
es den zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats Folgendes mit:
a) Name und Anschrift des Agenten;
b) eine Beschreibung der internen Kontrollmechanismen, die der Agent an-
wendet, um die Anforderungen der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Ver-
hinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu erfüllen,
und die bei sachlichen Änderungen der im Rahmen der Erstbenachrichti-
gung übermittelten Angaben unverzüglich zu aktualisieren ist;

c) die Namen der Geschäftsleiter und der für die Geschäftsleitung verantwort-
lichen Personen des Agenten, der für die Erbringung von Zahlungsdiensten
in Anspruch genommen werden soll, und im Falle von Agenten, die keine
Zahlungsdienstleister sind, den Nachweis, dass sie zuverlässig und fachlich
geeignet sind;

d) die Zahlungsdienste des Zahlungsinstituts, mit denen der Agent beauftragt
ist, und

e) gegebenenfalls den Identifikationscode oder die Kennnummer des Agen-
ten.
(2) 1 Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats teilt dem Zah-

lungsinstitut innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Angaben nach
Absatz 1 mit, ob der Agent in das Register gemäß Artikel 14 eingetragen
wird. 2 Nach Eintragung in das Register darf der Agent mit der Erbringung
von Zahlungsdiensten beginnen.
(3) Vor der Eintragung eines Agenten in das Register ergreifen die zustän-

digen Behörden weitere Maßnahmen zur Prüfung der ihnen übermittelten
Angaben, wenn sie der Auffassung sind, dass diese nicht korrekt sind.
(4) Sind die zuständigen Behörden im Anschluss an diese Maßnahmen zur

Prüfung der ihnen nach Absatz 1 übermittelten Angaben nicht überzeugt,
dass diese korrekt sind, so verweigern sie die Eintragung des Agenten in das
Register gemäß Artikel 14 und setzen das Zahlungsinstitut hiervon unverzüg-
lich in Kenntnis.
(5) Beabsichtigt ein Zahlungsinstitut, in einem anderen Mitgliedstaat durch

Inanspruchnahme eines Agenten oder durch Errichtung einer Zweignieder-
lassung Zahlungsdienste zu erbringen, so wendet es die Verfahren nach
Artikel 28 an.
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(6) Beabsichtigt ein Zahlungsinstitut, betriebliche Aufgaben von Zahlungs-
diensten auszulagern, so setzt es die zuständigen Behörden seines Herkunfts-
mitgliedstaats hiervon in Kenntnis.
Die Auslagerung wichtiger betrieblicher Aufgaben, einschließlich IT-Sys-

teme, darf nicht auf eine Weise erfolgen, dass die Qualität der internen
Kontrolle des Zahlungsinstituts und die Möglichkeit der zuständigen Behör-
de, zu überprüfen und zurückzuverfolgen, ob das Zahlungsinstitut sämtlichen
Anforderungen dieser Richtlinie genügt, wesentlich beeinträchtigt werden.

1 Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 wird eine betriebliche Aufgabe als
wichtig betrachtet, wenn deren unzureichende oder unterlassene Wahrneh-
mung die kontinuierliche Einhaltung der Zulassungsanforderungen gemäß
diesem Titel oder der anderen Verpflichtungen des Zahlungsinstituts gemäß
dieser Richtlinie, seine finanzielle Leistungsfähigkeit oder die Solidität oder
Kontinuität seiner Zahlungsdienste wesentlich beeinträchtigen würde. 2 Die
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute, die wichtige betriebliche
Aufgaben auslagern, folgende Voraussetzungen erfüllen:
a) Die Auslagerung darf nicht zu einer Delegation der Aufgaben der Ge-
schäftsleitung führen;

b) das Verhältnis und die Pflichten des Zahlungsinstituts gegenüber seinen
Zahlungsdienstnutzern gemäß dieser Richtlinie müssen unverändert blei-
ben;

c) die Voraussetzungen, die ein Zahlungsinstitut erfüllen muss, um gemäß
diesem Titel zugelassen zu werden und diese Zulassung zu behalten, dürfen
nicht ausgehöhlt werden;

d) keine der anderen Voraussetzungen, unter denen dem Zahlungsinstitut die
Zulassung erteilt wurde, darf entfallen oder sich verändern.
(7) Das Zahlungsinstitut gewährleistet, dass Agenten oder Zweignieder-

lassungen, die in seinem Namen tätig sind, das den Zahlungsdienstnutzern
mitteilen.
(8) Das Zahlungsinstitut teilt den zuständigen Behörden seines Herkunfts-

mitgliedstaats unverzüglich alle Änderungen hinsichtlich der Inanspruchnah-
me von Stellen, an die Tätigkeiten ausgelagert werden und, gemäß dem
Verfahren der Absätze 2, 3 und 4, der Inanspruchnahme von Agenten, ein-
schließlich zusätzlicher Agenten, mit.

Art. 20 Haftung. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahlungs-
institut, das Dritte mit betrieblichen Aufgaben betraut, angemessene Vor-
kehrungen trifft, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen dieser Richt-
linie erfüllt werden.
(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsinstitute für jede

Handlung ihrer Angestellten oder jedes Agenten, jeder Zweigniederlassung
oder jeder Stelle, an den bzw. die Tätigkeiten ausgelagert werden, uneinge-
schränkt haften.

Art. 21 Führung von Aufzeichnungen. Unbeschadet der Richtlinie (EU)
2015/849 oder anderem einschlägigen Unionsrecht schreiben die Mitglied-
staaten vor, dass Zahlungsinstitute für die Zwecke dieses Titels alle relevanten
Aufzeichnungen und Belege mindestens fünf Jahre aufbewahren.
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Abschnitt 3. Zuständige Behörden und Beaufsichtigung

Art. 22 Benennung der zuständigen Behörden. (1) Die Mitgliedstaaten
benennen als zuständige Behörden für die Zulassung und Beaufsichtigung der
Zahlungsinstitute, denen die Wahrnehmung der Aufgaben gemäß diesem
Titel obliegt, entweder Behörden oder Stellen, die durch nationales Recht
oder von gesetzlich ausdrücklich hierzu befugten Behörden, einschließlich
der nationalen Zentralbanken, anerkannt worden sind.

1 Die zuständigen Behörden müssen ihre Unabhängigkeit von der Wirt-
schaft gewährleisten und Interessenkonflikte vermeiden. 2 Unbeschadet des
Unterabsatzes 1 dürfen Zahlungsinstitute, Kreditinstitute, E-Geld-Institute
oder Postscheckämter nicht als zuständige Behörden benannt werden.
Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission hiervon in Kenntnis.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die gemäß Absatz 1 benannten

zuständigen Behörden mit allen zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen
Befugnissen ausgestattet sind.
(3) 1Mitgliedstaaten, auf deren Hoheitsgebiet es für den unter diesen Titel

fallenden Regelungsbereich mehr als eine zuständige Behörde gibt, stellen
sicher, dass diese Behörden eng zusammenarbeiten, damit sie ihre jeweiligen
Aufgaben effizient erfüllen können. 2 Das gilt auch, wenn die Behörden, die
für den unter diesen Titel fallenden Regelungsbereich zuständig sind, nicht
die für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten zuständigen Behörden sind.
(4) Die Wahrnehmung der Aufgaben der gemäß Absatz 1 benannten zu-

ständigen Behörden obliegt den zuständigen Behörden des Herkunftsmit-
gliedstaats.
(5) Absatz 1 bedeutet nicht, dass die zuständigen Behörden verpflichtet

sind, gewerbliche Tätigkeiten der Zahlungsinstitute zu beaufsichtigen, bei
denen es sich weder um Zahlungsdienste noch um die in Artikel 18 Absatz 1
Buchstabe a genannten Tätigkeiten handelt.

Art. 23 Beaufsichtigung. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die
Kontrollen der zuständigen Behörden, mit denen sie die laufende Einhaltung
der Bestimmungen dieses Titels überprüfen, verhältnismäßig, geeignet und
den Risiken von Zahlungsinstituten angemessen sind.
Um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Titels zu überprüfen, sind die

zuständigen Behörden insbesondere befugt,
a) von dem Zahlungsinstitut die Angaben anzufordern, die notwendig sind,
um die Einhaltung dieser Bestimmungen zu überprüfen, wobei sie gegebe-
nenfalls den Zweck der Anforderung und die Frist für die Bereitstellung
der Angaben festlegen;

b) Inspektionen vor Ort bei dem Zahlungsinstitut, bei allen Agenten und
Zweigniederlassungen, die unter der Verantwortung des Zahlungsinstituts
Zahlungsdienste erbringen, sowie bei allen Stellen, an die Zahlungsdienste
ausgelagert werden, durchzuführen;

c) Empfehlungen und Leitlinien sowie gegebenenfalls verbindliche Verwal-
tungsvorschriften zu erlassen;

d) die Zulassung in den in Artikel 13 genannten Fällen auszusetzen oder zu
entziehen.
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(2) Unbeschadet des Verfahrens zum Entzug der Zulassung und der straf-
rechtlichen Bestimmungen sehen die Mitgliedstaaten vor, dass ihre zuständi-
gen Behörden gegen die Zahlungsinstitute oder diejenigen, die tatsächlich die
Geschäfte leiten und gegen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die
Beaufsichtigung oder der Ausübung ihres Zahlungsdienstgeschäfts verstoßen,
Sanktionen verhängen oder Maßnahmen ergreifen können, damit die fest-
gestellten Verstöße abgestellt oder ihre Ursachen beseitigt werden.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen ungeachtet der Anforderungen des Arti-

kels 7, des Artikels 8 Absätze 1 und 2 sowie des Artikels 9 sicher, dass die
zuständigen Behörden befugt sind, die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels
beschriebenen Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass Kapital in
ausreichendem Umfang für die Zahlungsdienste zur Verfügung steht, ins-
besondere, wenn die Nicht-Zahlungsdienstgeschäfte des Zahlungsinstituts
seine finanzielle Solidität beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten.

Art. 24 Geheimhaltungspflicht. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
dass alle Personen, die für die zuständigen Behörden tätig sind oder waren,
sowie die von diesen Behörden beauftragten Sachverständigen der beruflichen
Geheimhaltungspflicht unterliegen, unbeschadet der Fälle, die unter das Straf-
recht fallen.
(2) Der Informationsaustausch nach Artikel 26 unterliegt der uneinge-

schränkten beruflichen Geheimhaltungspflicht, um den Schutz der Rechte
von Privatpersonen und Unternehmen zu gewährleisten.
(3) Die Mitgliedstaaten können bei der Anwendung des vorliegenden

Artikels die Artikel 53 bis 61 der Richtlinie 2013/36/EU sinngemäß anwen-
den.

Art. 25 Rechtsweggarantie. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
Zahlungsinstituten hinsichtlich der sie betreffenden Entscheidungen, die von
den zuständigen Behörden nach Maßgabe von gemäß dieser Richtlinie erlas-
senen Rechts- und Verwaltungsvorschriften getroffen werden, der Rechtsweg
offen steht.
(2) Absatz 1 findet auch bei Untätigkeit Anwendung.

Art. 26 Informationsaustausch. (1) Die zuständigen Behörden der ein-
zelnen Mitgliedstaaten arbeiten untereinander und gegebenenfalls mit der
EZB und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der EBA und
anderen zuständigen Behörden zusammen, die nach dem auf Zahlungsdienst-
leister anwendbaren Recht der Union oder der Mitgliedstaaten benannt
worden sind.
(2) Darüber hinaus erlauben die Mitgliedstaaten den Austausch von Infor-

mationen zwischen ihren zuständigen Behörden und
a) den für die Zulassung und Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten zustän-
digen Behörden anderer Mitgliedstaaten,

b) der EZB und den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten in ihrer
Eigenschaft als Währungs- und Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls
anderen Behörden, die für die Aufsicht über Zahlungs- und Abwicklungs-
systeme zuständig sind,
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c) anderen zuständigen Behörden, die gemäß dieser Richtlinie, der Richtlinie
(EU) 2015/849 oder gemäß anderem für Zahlungsdienstleister Unions-
recht, z.B. über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, benannt wur-
den,

d) der EBA im Rahmen ihrer Aufgabe, zum einheitlichen und kohärenten
Funktionieren von Überwachungsmechanismen gemäß Artikel 1 Absatz 5
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 beizutragen.

Art. 27 Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen zustän-
digen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten. (1) Ist eine zuständige
Behörde eines Mitgliedstaats der Auffassung, dass bei der grenzüberschreiten-
den Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten
nach den Artikeln 26, 28, 29, 30 und 31 der vorliegenden Richtlinie in einer
bestimmten Angelegenheit die einschlägigen Bedingungen jener Bestimmun-
gen nicht eingehalten werden, so kann sie gemäß Artikel 19 der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 die EBA mit der Angelegenheit befassen und um ihre
Unterstützung ersuchen.
(2) 1Wird die EBA auf ein Ersuchen nach Absatz 1 des vorliegenden

Artikels tätig, so fasst sie unverzüglich einen Beschluss gemäß Artikel 19
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. 2 Sie kann die zuständigen
Behörden gemäß Artikel 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 jener Verordnung auch
von Amts wegen dabei unterstützen, eine Einigung zu erzielen. 3 In jedem
Fall stellen die beteiligten zuständigen Behörden ihre Entscheidung bis zu
einer Beilegung gemäß Artikel 19 jener Verordnung zurück.

Art. 28 Antrag auf Ausübung der Niederlassungsfreiheit und des
Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr. (1) 1 Ein zugelassenes Zah-
lungsinstitut, das in Ausübung der Niederlassungsfreiheit oder des Rechts auf
freien Dienstleistungsverkehr erstmals in einem anderen Mitgliedstaat als
seinem Herkunftsmitgliedstaat Zahlungsdienste erbringen will, übermittelt
den zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats die folgenden An-
gaben:
a) Name, Anschrift und gegebenenfalls Zulassungsnummer des Zahlungsinsti-
tuts;

b) den bzw. die Mitgliedstaat(en), in dem bzw. denen es seine Tätigkeit aus-
zuüben beabsichtigt;

c) den bzw. die Zahlungsdienste, der bzw. die erbracht werden;
d) die Angaben nach Artikel 19 Absatz 1, wenn das Zahlungsinstitut be-
absichtigt, einen Agenten in Anspruch zu nehmen;

e) die Angaben nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b und e über das Zah-
lungsdienstgeschäft im Aufnahmemitgliedstaat, eine Darstellung des organi-
satorischen Aufbaus der Zweigniederlassung und die Identität der Per-
sonen, die für die Geschäftsführung der Zweigniederlassung verantwortlich
sind, wenn das Zahlungsinstitut beabsichtigt, eine Zweigniederlassung in
Anspruch zu nehmen.

2 Beabsichtigt das Zahlungsinstitut, betriebliche Aufgaben von Zahlungsdiens-
ten an andere Stellen im Aufnahmemitgliedstaat auszulagern, so setzt es die
zuständigen Behörden seines Herkunftsmitgliedstaats hiervon in Kenntnis.
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(2) Innerhalb eines Monats nach Erhalt aller Angaben gemäß Absatz 1
leiten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats diese an die
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats weiter.

1 Innerhalb eines Monats nach Erhalt der Angaben von den zuständigen
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats bewerten die zuständigen Behörden
des Aufnahmemitgliedstaats diese Angaben und teilen den zuständigen Be-
hörden des Herkunftsmitgliedstaats die einschlägigen Angaben zu den Zah-
lungsdiensten mit, die das betreffende Zahlungsinstitut in Ausübung seiner
Niederlassungs- bzw. Dienstleistungsfreiheit zu erbringen beabsichtigt. 2 Die
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats teilen den zuständigen
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats insbesondere jeden begründeten Anlass
zur Besorgnis im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im
Sinne der Richtlinie (EU) 2015/849 im Zusammenhang mit der geplanten
Inanspruchnahme eines Agenten oder der Errichtung einer Zweigniederlas-
sung mit.
Stimmen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Bewer-

tung durch die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats nicht zu,
so teilen sie Letzteren die Gründe für ihre Entscheidung mit.
Fällt die Bewertung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats

insbesondere vor dem Hintergrund der von den zuständigen Behörden des
Aufnahmemitgliedstaats übermittelten Angaben negativ aus, so lehnt die zu-
ständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die Eintragung des Agenten
oder der Zweigniederlassung ab oder löschen diese Eintragung, falls sie bereits
erfolgt ist.
(3) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats teilen ihre Ent-

scheidung den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und dem
Zahlungsinstitut innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der in Absatz 1
genannten Angaben mit.
Nach Eintragung in das in Artikel 14 genannte Register dürfen die Agen-

ten oder Zweigniederlassungen ihre Tätigkeiten in dementsprechenden Auf-
nahmemitgliedstaat aufnehmen.

1 Das Zahlungsinstitut teilt den zuständigen Behörden des Herkunftsmit-
gliedstaats den Zeitpunkt mit, ab dem es seine Tätigkeiten über den Agenten
oder die Zweigniederlassung in dem betreffenden Aufnahmemitgliedstaat
aufnimmt. 2 Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats setzen die
zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats hiervon in Kenntnis.
(4) 1 Das Zahlungsinstitut teilt den zuständigen Behörden des Herkunfts-

mitgliedstaats unverzüglich jede relevante Änderung der nach Absatz 1 über-
mittelten Angaben mit, einschließlich Angaben zu zusätzlichen Agenten,
Zweigniederlassungen oder Stellen, an die Tätigkeiten in den Aufnahmemit-
gliedstaaten, in denen es operiert, ausgelagert werden. 2 Das Verfahren der
Absätze 2 und 3 findet Anwendung.
(5) 1 Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur

Festlegung der Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und den Infor-
mationsaustausch gemäß diesem Artikel zwischen den zuständigen Behörden
des Herkunftsmitgliedstaats und denen des Aufnahmemitgliedstaats aus. 2 In
diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden die Verfahren,
Instrumente und Einzelheiten der Zusammenarbeit bei der Meldung grenz-
überschreitend tätiger Zahlungsinstitute und insbesondere der Umfang und
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die Verarbeitung der vorzulegenden Informationen einschließlich einer ge-
meinsamen Terminologie und Standardformblättern für die Meldungen fest-
gelegt, um die Kohärenz und Effizienz des Mitteilungsverfahrens zu gewähr-
leisten.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe bis zum 13. Januar

2018.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 ge-

nannten technischen Regulierungsstandards gemäß dem Verfahren der Arti-
kel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 29 Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten, die ihr Niederlas-
sungsrecht und das Recht auf freien Dienstleistungsverkehr ausüben.
(1) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats arbeiten gemäß

Artikel 100 Absatz 5 mit den zuständigen Behörden des Aufnahmemitglied-
staats zusammen, um in Bezug auf den Agenten oder die Zweigniederlassung
eines Zahlungsinstituts im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats die
Kontrollen und erforderlichen Maßnahmen nach diesem Titel und den zur
Umsetzung der Titel III und IV erlassenen nationalen Rechtsvorschriften
durchführen bzw. ergreifen zu können.
Beabsichtigen die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats im

Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats Inspektionen vor Ort durchzufüh-
ren, so setzen sie die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats im
Rahmen der Zusammenarbeit nach Unterabsatz 1 davon in Kenntnis.
Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats können jedoch den

zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats die Aufgabe übertragen,
bei dem betreffenden Institut Vor-Ort-Prüfungen durchzuführen.
(2) Die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats können vor-

schreiben, dass Zahlungsinstitute mit Agenten oder Zweigniederlassungen in
ihrem Hoheitsgebiet ihnen in regelmäßigen Abständen über die in ihrem
Hoheitsgebiet ausgeübten Tätigkeiten berichten.

1 Solche Meldungen sind für Informations- oder statistische Zwecke und,
sofern die Agenten oder Zweigniederlassungen das Zahlungsdienstgeschäft im
Rahmen der Niederlassungsfreiheit ausüben, für die Überwachung der Ein-
haltung der zur Umsetzung der Titel III und IV erlassenen nationalen
Rechtsvorschriften vorzuschreiben. 2 Die Agenten und Zweigniederlassungen
unterliegen Anforderungen an die berufliche Geheimhaltungspflicht, die de-
nen des Artikels 24 mindestens gleichwertig sind.
(3) 1 Die zuständigen Behörden teilen einander alle wesentlichen und/oder

zweckdienlichen Informationen mit, insbesondere bei Zuwiderhandlungen
oder mutmaßlichen Zuwiderhandlungen eines Agenten oder einer Zweig-
niederlassung, und wenn diese Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit
der Ausübung des Rechts auf Dienstleistungsfreiheit erfolgten. 2 Dabei über-
mitteln die zuständigen Behörden auf Verlangen alle zweckdienlichen Infor-
mationen und legen von sich aus alle wesentlichen Informationen vor, ein-
schließlich solcher über die Einhaltung der Voraussetzungen nach Artikel 11
Absatz 3 durch das Zahlungsinstitut.
(4) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsinstituten, die in ihrem Hoheits-

gebiet über Agenten auf Grundlage des Niederlassungsrechts tätig sind und
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deren Sitz sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, vorschreiben, eine
zentrale Kontaktstelle in ihrem Hoheitsgebiet zu benennen, um – unbescha-
det aller Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung – eine angemessene Kommunikation und Berichterstattung über
die Einhaltung der Titel III und IV sicherzustellen, und um die Beaufsichti-
gung durch die zuständigen Behörden des Herkunfts- und der Aufnahme-
mitgliedstaaten zu erleichtern, wozu auch die Übermittlung von Unterlagen
und Informationen an die zuständigen Behörden auf Verlangen gehört.
(5) Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards, in

denen die Kriterien bestimmt werden, die bei der Festlegung – in Einklang
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – der Umstände, unter denen die
Benennung einer zentralen Kontaktstelle angebracht ist, und bei der Fest-
legung der Aufgaben dieser Kontaktstellen gemäß Absatz 4 anzuwenden sind.

1 Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards berücksichtigen ins-
besondere:
a) Gesamtvolumen und Wert der von dem Zahlungsinstitut im Aufnahme-
mitgliedstaat ausgeführten Zahlungsvorgänge,

b)Art der erbrachten Zahlungsdienste und
c) Gesamtzahl der im Aufnahmemitgliedstaat ansässigen Agenten.
2 Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-
rungsstandards bis zum 13. Januar 2017.
(6) 1 Die EBA erarbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur

Festlegung der Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit und den Infor-
mationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden des Herkunftsmit-
gliedstaats und den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats gemäß
diesem Titel und für die Überwachung der Einhaltung der nationalen
Rechtsvorschriften, die zur Umsetzung der Titel III und IV erlassen werden.
2 In den Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden die Verfahren,
Instrumente und Einzelheiten der Zusammenarbeit bei der Beaufsichtigung
grenzüberschreitend tätiger Zahlungsinstitute und insbesondere der Umfang
und die Verarbeitung der auszutauschenden Informationen festgelegt, um die
Kohärenz und Effizienz der Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten, die
Zahlungsdienste grenzübergreifend erbringen, zu gewährleisten.
In den Entwürfen technischer Regulierungsstandards werden ferner die

Instrumente und Einzelheiten der Meldungen festgelegt, die die Aufnahme-
mitgliedstaaten von den Zahlungsinstituten über die in ihrem Hoheitsgebiet
erbrachten Zahlungsdiensttätigkeiten nach Absatz 2 verlangen, einschließlich
der Häufigkeit solcher Meldungen.
Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulie-

rungsstandards bis zum 13. Januar 2018.
(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in den Absätzen 5

und 6 genannten technischen Regulierungsstandards gemäß dem Verfahren
der Artikel 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

Art. 30 Maßnahmen bei Nichteinhaltung, einschließlich Sicherungs-
maßnahmen. (1) Stellt die zuständige Behörd des Aufnahmemitgliedstaats
fest, dass ein Zahlungsinstitut, das Agenten oder Zweigniederlassungen in
ihrem Hoheitsgebiet hat, diesen Titel oder die zur Umsetzung der Titel III
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oder IV erlassenen nationalen Rechtsvorschriften nicht einhält, so setzt sie die
zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats unverzüglich davon in
Kenntnis; die Zuständigkeit der zuständigen Behörden des Herkunftsmit-
gliedstaats bleibt hiervon unberührt.

1 Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats trifft nach Bewertung
der gemäß Unterabsatz 1 erhaltenen Informationen unverzüglich alle geeig-
neten Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass das betreffende Zahlungsinstitut
seine vorschriftswidrige Situation beendet. 2 Sie teilt diese Maßnahmen der
zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats und den zuständigen Be-
hörden jedes anderen betroffenen Mitgliedstaats unverzüglich mit.
(2) In Notfallsituationen, in denen Sofortmaßnahmen erforderlich sind,

um eine ernste Bedrohung der kollektiven Interessen der Zahlungsdienst-
nutzer im Aufnahmemitgliedstaat abzuwenden, können die zuständigen Be-
hörden des Aufnahmemitgliedstaats parallel zu der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und solange die zu-
ständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats noch keine Maßnahmen
nach Artikel 29 ergriffen haben, Sicherungsmaßnahmen treffen.
(3) 1 Sicherungsmaßnahmen nach Absatz 2 müssen zweckmäßig und dem

mit ihnen verfolgten Zweck, eine ernste Bedrohung für die kollektiven
Interessen der Zahlungsdienstnutzer im Aufnahmemitgliedstaat abzuwenden,
angemessen sein. 2 Sie dürfen nicht zu einer Bevorzugung der Zahlungs-
dienstnutzer des Zahlungsinstituts im Aufnahmemitgliedstaat gegenüber den
Zahlungsdienstnutzern von Zahlungsinstituten in anderen Mitgliedstaaten
führen.
Die Sicherungsmaßnahmen sind befristet und werden beendet, wenn die

festgestellte ernste Bedrohung, auch mit Hilfe der zuständigen Behörden des
Herkunftsmitgliedstaats oder der EBA gemäß Artikel 27 Absatz 1 oder in
Zusammenarbeit mit diesen, abgewendet wurde.
(4) Sofern es mit der Notfallsituation vereinbar ist, unterrichten die zu-

ständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats die zuständigen Behörden
des Herkunftsmitgliedstaats und die jedes anderen betroffenen Mitgliedstaats
sowie die Kommission und die EBA vorab, in jedem Fall aber unverzüglich,
über die nach Absatz 2 ergriffenen Sicherungsmaßnahmen und die Gründe
hierfür.

Art. 31 Begründung und Mitteilung. (1) Jede gemäß den Artikeln 23,
28, 29 oder 30 von einer zuständigen Behörde ergriffene Maßnahme, die
Sanktionen oder Einschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs oder der
Niederlassungsfreiheit umfasst, wird ordnungsgemäß begründet und dem
betroffenen Zahlungsinstitut mitgeteilt.
(2) Die Artikel 28 bis 30 gelten unbeschadet der Verpflichtung der zustän-

digen Behörden gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849, insbesondere ihres
Artikels 48 Absatz 1, und der Verordnung (EU) 2015/847, insbesondere ihres
Artikels 22 Absatz 1, die Einhaltung der Anforderungen jener Rechtsinstru-
mente zu beaufsichtigen oder zu überwachen.

Abschnitt 4. Ausnahme

Art. 32 Bedingungen. (1) Die Mitgliedstaaten können natürliche oder ju-
ristische Personen, die Zahlungsdienste nach Anhang I Nummern 1 bis 6
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erbringen, von der Anwendung des Verfahrens und der Bedingungen nach
den Abschnitten 1 bis 3 mit Ausnahme der Artikel 14, 15, 22, 24, 25 und 26
ganz oder teilweise ausnehmen oder ihren zuständigen Behörden gestatten,
sie ganz oder teilweise auszunehmen, wenn
a) der Gesamtwert der Zahlungsvorgänge, die von der betreffenden Person,
einschließlich der Agenten, für die sie unbeschränkt haftet, ausgeführt
werden, im Monatsdurchschnitt der vorangegangenen 12 Monate die von
dem Mitgliedstaat festgesetzte Obergrenze, in jeden Fall aber höchstens
3 Mio. EUR nicht überschreitet. Diese Anforderung wird unter Zugrun-
delegung des im Geschäftsplan vorgesehenen Gesamtbetrags der Zahlungs-
vorgänge bewertet, sofern die zuständigen Behörden nicht eine Anpassung
dieses Plans verlangen, und

b) keine der für die Leitung oder den Betrieb des Unternehmens verantwort-
lichen natürlichen Personen wegen Verstößen im Zusammenhang mit
Geldwäsche oder mit Terrorismusfinanzierung oder wegen anderer Finanz-
straftaten verurteilt wurde.
(2) Natürliche oder juristische Personen, die nach Absatz 1 registriert sind,

sind zu verpflichten, ihre Hauptverwaltung oder den Wohnort in dem Mit-
gliedstaat zu haben, in dem sie ihre Tätigkeit tatsächlich ausüben.
(3) Die Personen nach Absatz 1 werden wie Zahlungsinstitute behandelt;

Artikel 11 Absatz 9 sowie die Artikel 28, 29 und 30 gelten jedoch nicht für
sie.
(4) Die Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass natürliche oder juris-

tische Personen, die gemäß Absatz 1 registriert sind, nur bestimmte der in
Artikel 18 genannten Tätigkeiten ausüben dürfen.
(5) 1 Die Personen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels melden den

zuständigen Behörden jede Änderung ihrer Verhältnisse, die für die Bedin-
gungen des genannten Absatzes von Bedeutung sind. 2 Die Mitgliedstaaten
ergreifen die Maßnahmen, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die
betroffenen Personen binnen 30 Kalendertagen eine Zulassung nach dem
Verfahren des Artikels 11 beantragen, wenn die Bedingungen der Absätze 1,
2 oder 4 des vorliegenden Artikels nicht mehr erfüllt sind.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht in Bezug auf die Richtlinie (EU)

2015/849 oder nationales Recht zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Art. 33 Kontoinformationsdienstleister. (1) 1 Natürliche oder juristische
Personen, die ausschließlich den in Anhang I Nummer 8 genannten Zah-
lungsdienst erbringen, sind von der Anwendung des Verfahrens und der
Bedingungen nach den Abschnitten 1 und 2 mit Ausnahme des Artikels 5
Absatz 1 Buchstaben a, b, e bis h, j, l, n, p und q und Absatz 3 sowie der
Artikel 14 und 15 ausgenommen. 2 Abschnitt 3 findet mit Ausnahme des
Artikels 23 Absatz 3 Anwendung.
(2) Die Personen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels werden wie

Zahlungsinstitute behandelt; Titel III und IV gelten jedoch mit Ausnahme
der Artikel 41, 45 und 52 sowie – soweit anwendbar – der Artikel 67, 69
und 95 bis 98 nicht für sie.

Art. 34 Mitteilung und Angaben. 1Macht ein Mitgliedstaat von der Aus-
nahmeregelung nach Artikel 32 Gebrauch, so übermittelt er der Kommission
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seine Entscheidung bis zum 13. Januar 2018 und setzt sie von allen nach-
folgenden Änderungen unverzüglich in Kenntnis. 2 Des Weiteren teilt er der
Kommission die Zahl der betroffenen natürlichen und juristischen Personen
sowie jährlich den Gesamtwert der zum 31. Dezember jedes Kalenderjahres
ausgeführten Zahlungsvorgänge im Sinne des Artikels 32 Absatz 1 Buchsta-
be a mit.

Kapitel 2. Gemeinsame Bestimmungen

Art. 35 Zugang zu Zahlungssystemen. (1) Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, dass die Vorschriften für den Zugang zugelassener oder registrierter
Zahlungsdienstleister, die juristische Personen sind, zu Zahlungssystemen
objektiv, nicht diskriminierend und verhältnismäßig sind und dass diese Vor-
schriften den Zugang zu diesen Systemen nicht stärker einschränken, als es für
die Absicherung bestimmter Risiken, wie beispielsweise Erfüllungsrisiko,
operationelles Risiko und unternehmerisches Risiko, sowie den Schutz der
finanziellen und operativen Stabilität des Zahlungssystems nötig ist.
Zahlungssysteme dürfen Zahlungsdienstleistern, Zahlungsdienstnutzern

oder anderen Zahlungssystemen keine der folgenden Beschränkungen auf-
erlegen:
a) restriktive Regelungen über die effektive Teilnahme an anderen Zahlungs-
systemen;

b)Regelungen, die zugelassene Zahlungsdienstleister oder registrierte Zah-
lungsdienstleister untereinander in Bezug auf Rechte, Pflichten und An-
sprüche der Teilnehmer des Zahlungssystems unterschiedlich behandeln;

c) Beschränkungen, die auf den institutionellen Status des Instituts abstellen.
(2) 1 Absatz 1 gilt nicht für

a) die gemäß der Richtlinie 98/26/EG1) benannten Zahlungssysteme;
b)Zahlungssysteme, die ausschließlich aus einer einzigen Unternehmensgrup-
pe angehörenden Zahlungsdienstleistern bestehen.

2 Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe a stellen die Mitgliedstaaten
sicher, dass ein Teilnehmer eines benannten Systems, der einem zugelassenen
oder registrierten Zahlungsdienstleister, der kein Teilnehmer des Systems ist,
gestattet, Überweisungsaufträge über das System zu erteilen, anderen zugelas-
senen oder registrierten Zahlungsdienstleistern auf Antrag dieselbe Möglich-
keit gemäß Absatz 1 in objektiver, verhältnismäßiger und nichtdiskriminie-
render Weise gewährt.
Der Teilnehmer teilt dem beantragenden Zahlungsdienstleister für eine

etwaige Ablehnung eine umfassende Begründung mit.

Art. 36 Zugang zu Konten, die bei einem Kreditinstitut geführt wer-
den. 1 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsinstitute auf objektiver,
nichtdiskriminierender und verhältnismäßiger Grundlage Zugang zu Zah-
lungskontodiensten von Kreditinstituten haben. 2 Ein solcher Zugang muss so
umfassend sein, dass Zahlungsinstitute Zahlungsdienste ungehindert und effi-
zient erbringen können.
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Das Kreditinstitut teilt der zuständigen Behörde für jede Ablehnung eine
nachvollziehbare Begründung mit.

Art. 37 Verbot des Erbringens von Zahlungsdiensten durch andere
Personen als Zahlungsdienstleister und Meldepflicht. (1) Die Mitglied-
staaten untersagen natürlichen oder juristischen Personen, die weder Zah-
lungsdienstleister noch ausdrücklich vom Anwendungsbereich dieser Richt-
linie ausgenommen sind, Zahlungsdienste zu erbringen.
(2) Die Mitgliedstaaten verpflichten Dienstleister, die eine der Tätigkeiten

nach Artikel 3 Buchstabe k Ziffer i und ii oder beide Tätigkeiten ausüben,
wobei der Gesamtwert der Zahlungsvorgänge der vorangegangenen 12 Mo-
nate den Betrag von 1 Mio. EUR überschreitet, diese Tatsache den zuständi-
gen Behörden anzuzeigen und in einer Beschreibung der angebotenen
Dienstleistungen anzugeben, welche Ausnahme nach Artikel 3 Buchstabe k
Ziffern i und ii für die Ausübung der Tätigkeit in Anspruch genommen wird.
Auf der Grundlage dieser Anzeige trifft die zuständige Behörde eine ord-

nungsgemäß begründete, auf die Kriterien des Artikels 3 Buchstabe k ge-
stützte Entscheidung, falls die Tätigkeit nicht als begrenztes Netz anerkannt
wird, und setzt den Dienstleister hiervon in Kenntnis.
(3) Die Mitgliedstaaten verpflichten Dienstleister, die eine Tätigkeit nach

Artikel 3 Buchstabe l ausüben, diese Tatsache den zuständigen Behörden
anzuzeigen und ihnen einen jährlichen Bestätigungsvermerk mitzuteilen, aus
dem hervorgeht, dass die Tätigkeit mit den in Artikel 3 Buchstabe l fest-
gesetzten Obergrenzen vereinbar ist.
(4) Ungeachtet des Absatzes 1 unterrichten die zuständigen Behörden die

EBA über die nach den Absätzen 2 oder 3 angezeigten Dienstleistungen und
geben an, im Rahmen welcher Ausnahme sie erbracht werden.
(5) Die Beschreibung der nach den Absätzen 2 oder 3 des vorliegenden

Artikels angezeigten Dienstleistungen wird in den Registern gemäß den
Artikeln 14 und 15 öffentlich zugänglich gemacht.

Titel III. Transparenz der Vertragsbedingungen und
Informationspflichten der Zahlungsdienste

Kapitel 1. Allgemeine Vorschriften

Art. 38 Anwendungsbereich. (1) 1 Dieser Titel gilt für Einzelzahlungen
sowie für Rahmenverträge und die von ihnen erfassten Zahlungsvorgänge.
2 Die Parteien können vereinbaren, dass dieser Titel insgesamt oder teilweise
keine Anwendung findet, wenn es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht
um einen Verbraucher handelt.
(2) Die Mitgliedstaaten können die Bestimmungen dieses Titels auf

Kleinstunternehmen in gleicher Weise anwenden wie auf Verbraucher.
(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 2008/48/EG1), anderes

einschlägiges Unionsrecht oder mit dem Unionsrecht vereinbare nationale
Maßnahmen im Zusammenhang mit den durch die vorliegende Richtlinie
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nicht harmonisierten Bedingungen für die Gewährung von Krediten an Ver-
braucher.

Art. 39 Andere Bestimmungen des Unionsrechts. Dieser Titel lässt
sonstiges Unionsrecht, das zusätzliche Anforderungen an die vorvertragliche
Unterrichtung enthält, unberührt.
Jedoch werden in den Fällen, in denen auch die Richtlinie 2002/65/EG1)

Anwendung findet, die Informationsbestimmungen des Artikels 3 Absatz 1
jener Richtlinie mit Ausnahme von Nummer 2 Buchstaben c bis g, Num-
mer 3 Buchstaben a, d und e sowie Nummer 4 Buchstabe b jenes Absatzes
durch die Artikel 44, 45, 51 und 52 der vorliegenden Richtlinie ersetzt.

Art. 40 Entgelte für Informationen. (1) Der Zahlungsdienstleister darf
dem Zahlungsdienstnutzer die Bereitstellung von Informationen nach diesem
Titel nicht in Rechnung stellen.
(2) Der Zahlungsdienstleister und der Zahlungsdienstnutzer können Ent-

gelte für darüber hinausgehende Informationen oder für deren häufigere
Bereitstellung oder für ihre Übermittlung über andere als die im Rahmenver-
trag vorgesehenen Kommunikationsmittel vereinbaren, sofern die betreffen-
den Leistungen auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers erbracht werden.
(3) Darf ein Zahlungsdienstleister für die Bereitstellung von Informationen

nach Absatz 2 ein Entgelt in Rechnung stellen, so muss es angemessen und an
den tatsächlichen Kosten des Zahlungsdienstleisters ausgerichtet sein.

Art. 41 Beweislast hinsichtlich der Informationsanforderungen. Die
Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister den Nachweis zu
erbringen hat, dass er den Informationspflichten dieses Titels nachgekommen
ist.

Art. 42 Ausnahmen von den Informationsanforderungen für Klein-
betragszahlungsinstrumente und E-Geld. (1) Im Falle von Zahlungs-
instrumenten, die gemäß dem entsprechenden Rahmenvertrag nur einzelne
Zahlungsvorgänge bis höchstens 30 EUR betreffen oder die entweder eine
Ausgabenobergrenze von 150 EUR haben oder Geldbeträge speichern, die
zu keiner Zeit 150 EUR übersteigen,
a) teilt der Zahlungsdienstleister dem Zahler abweichend von den Arti-
keln 51, 52 und 56 nur die wesentlichen Merkmale des Zahlungsdienstes,
einschließlich der Nutzungsmöglichkeiten des Zahlungsinstruments, Haf-
tungshinweise sowie anfallende Entgelte und andere wesentliche Informa-
tionen mit, die notwendig sind, um in Kenntnis der Sachlage entscheiden
zu können; ferner gibt er an, wo die weiteren nach Artikel 52 vorgeschrie-
benen Informationen und Vertragsbedingungen in leicht zugänglicher
Form verfügbar sind;

b) kann vereinbart werden, dass der Zahlungsdienstleister abweichend von
Artikel 54 Änderungen der Bedingungen des Rahmenvertrags nicht in der
in Artikel 51 Absatz 1 vorgesehenen Weise vorschlagen muss,
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c) kann abweichend von den Artikeln 57 und 58 vereinbart werden, dass der
Zahlungsdienstleister nach Ausführung eines Zahlungsvorgangs
i) dem Zahlungsdienstnutzer nur eine Referenz mitteilt oder zugänglich
macht, die diesem die Identifizierung des betreffenden Zahlungsvor-
gangs, des Betrags des Zahlungsvorgangs und der entsprechenden Ent-
gelte ermöglicht und/oder im Falle mehrerer gleichartiger Zahlungsvor-
gänge an den gleichen Zahlungsempfänger nur Informationen über den
Gesamtbetrag und die entsprechenden Entgelte für diese Zahlungsvor-
gänge bereitstellt;

ii)die unter Ziffer i genannten Informationen nicht mitteilen bzw. zugäng-
lich machen muss, wenn das Zahlungsinstrument anonym genutzt wird
oder der Zahlungsdienstleister ansonsten technisch nicht in der Lage ist,
diese Informationen mitzuteilen. Der Zahlungsdienstleister bietet dem
Zahler jedoch die Möglichkeit zur Überprüfung der gespeicherten Be-
träge.

(2) 1 Für innerstaatliche Zahlungsvorgänge können die Mitgliedstaaten
oder ihre zuständigen Behörden die in Absatz 1 genannten Beträge verrin-
gern oder verdoppeln. 2 Für Zahlungsinstrumente auf Guthabenbasis können
die Mitgliedstaaten diese Beträge auf bis zu 500 EUR erhöhen.

Kapitel 2. Einzelzahlungen

Art. 43 Anwendungsbereich. (1) Dieses Kapitel gilt für Einzelzahlungen,
die nicht Gegenstand eines Rahmenvertrags sind.
(2) Wird ein Zahlungsauftrag für eine Einzelzahlung über ein rahmenver-

traglich geregeltes Zahlungsinstrument übermittelt, so ist der Zahlungsdienst-
leister nicht verpflichtet, Informationen, mitzuteilen oder zugänglich zu ma-
chen, die der Zahlungsdienstnutzer aufgrund eines Rahmenvertrags mit ei-
nem anderen Zahlungsdienstleister bereits erhalten hat oder noch erhalten
wird.

Art. 44 Allgemeine vorvertragliche Unterrichtung. (1) 1 Die Mitglied-
staaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienstnut-
zer die Informationen und Vertragsbedingungen gemäß Artikel 45 für seine
eigenen Dienste in leicht zugänglicher Form verfügbar macht, bevor der
Zahlungsdienstnutzer durch einen Vertrag oder ein Angebot über eine Einzel-
zahlung gebunden ist. 2 Auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers teilt ihm der
Zahlungsdienstleister die Informationen und Vertragsbedingungen in Papier-
form oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger mit. 3 Die Informatio-
nen und Vertragsbedingungen sind in einer Amtssprache des Mitgliedstaats, in
dem der Zahlungsdienst angeboten wird, oder in einer anderen zwischen den
Parteien vereinbarten Sprache in leicht verständlichen Worten und in klarer
und verständlicher Form abzufassen.
(2) Wurde der Vertrag über eine Einzelzahlung auf Verlangen des Zah-

lungsdienstnutzers mittels eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, das
es dem Zahlungsdienstleister nicht erlaubt, seinen Verpflichtungen nach Ab-
satz 1 nachzukommen, so erfüllt der Zahlungsdienstleister diese Pflichten
unverzüglich nach Ausführung des Zahlungsvorgangs.
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(3) Die Pflichten gemäß Absatz 1 können auch erfüllt werden, indem eine
Kopie des Entwurfs für einen Vertrag über eine Einzelzahlung bzw. des
Entwurfs für einen Zahlungsauftrag, der die nach Artikel 45 erforderlichen
Informationen und Vertragsbedingungen enthält, zur Verfügung gestellt wird.

Art. 45 Informationen und Vertragsbedingungen. (1) Die Mitglied-
staaten stellen sicher, dass dem Zahlungsdienstnutzer vom Zahlungsdienst-
leister folgende Informationen und Vertragsbedingungen mitgeteilt oder zu-
gänglich gemacht werden:
a) die vom Zahlungsdienstnutzer mitzuteilenden Informationen oder Kunde-
nidentifikatoren, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung
eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;

b) die maximale Ausführungsfrist für den zu erbringenden Zahlungsdienst;
c) alle Entgelte, die der Zahlungsdienstnutzer an den Zahlungsdienstleister zu
entrichten hat, und gegebenenfalls eine Aufschlüsselung dieser Entgelte;

d) gegebenenfalls der dem Zahlungsvorgang zugrunde zu legende tatsächliche
Wechselkurs oder Referenzwechselkurs.
(2) Zudem stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Zahlungsauslösedienst-

leister dem Zahler vor der Auslösung die folgenden klaren und umfassenden
Informationen mitteilen oder zugänglich machen:
a) den Namen des Zahlungsauslösedienstleisters, die Anschrift seiner Haupt-
verwaltung und gegebenenfalls die Anschrift seines Agenten oder seiner
Zweigniederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst an-
geboten wird, sowie alle anderen Kontaktdaten einschließlich der E-Mail-
Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsauslösedienstleister
von Belang sind, und

b) die Kontaktdaten der zuständigen Behörde.
(3) Die anderen in Artikel 52 genannten einschlägigen Informationen und

Vertragsbedingungen sind dem Zahlungsdienstnutzer gegebenenfalls in einer
leicht zugänglichen Form zur Verfügung zu stellen.

Art. 46 Informationen für Zahler und Zahlungsempfänger nach
Auslösung eines Zahlungsauftrags. Wird ein Zahlungsauftrag über einen
Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so teilt der Zahlungsauslösedienstleister
zusätzlich zu den Informationen und Vertragsbedingungen nach Artikel 45
dem Zahler und gegebenenfalls dem Zahlungsempfänger unmittelbar nach
der Auslösung alle nachstehenden Daten mit oder macht sie ihnen zugäng-
lich:
a) eine Bestätigung der erfolgreichen Auslösung des Zahlungsauftrags beim
kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers;

b) eine Referenz, die dem Zahler und dem Zahlungsempfänger die Identifi-
zierung des Zahlungsvorgangs und dem Zahlungsempfänger gegebenenfalls
die Identifizierung des Zahlers ermöglicht, sowie jede weitere mit dem
Zahlungsvorgang übermittelte Angabe;

c) den Betrag des Zahlungsvorgangs;
d) gegebenenfalls die Höhe aller an den Zahlungsauslösedienstleister für den
Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte sowie gegebenenfalls eine Auf-
schlüsselung der Beträge dieser Entgelte.
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Art. 47 Informationen für den kontoführenden Zahlungsdienstleis-
ter des Zahlers im Falle eines Zahlungsauslösedienstes. Erfolgt die
Auslösung eines Zahlungsauftrags durch einen Zahlungsauslösedienstleister,
so macht dieser dem kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers die
Referenz des Zahlungsvorgangs zugänglich.

Art. 48 Informationen an den Zahler nach Eingang des Zahlungs-
auftrags. Unverzüglich nach Eingang des Zahlungsauftrags teilt der Zah-
lungsdienstleister des Zahlers dem Zahler nach Maßgabe des Artikels 44
Absatz 1 alle nachstehenden Daten in Bezug auf seine eigenen Dienste mit
oder macht sie ihm zugänglich:
a) eine Referenz, die dem Zahler die Identifizierung des betreffenden Zah-
lungsvorgangs ermöglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum Zahlungs-
empfänger;

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs in der im Zahlungsauftrag verwendeten
Währung;

c) die Höhe der vom Zahler für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden
Entgelte, sowie gegebenenfalls eine Aufschlüsselung der Beträge dieser
Entgelte;

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlers
dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, oder einen Verweis darauf,
sofern dieser Kurs von dem in Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe d genannten
Kurs abweicht, und den Betrag des Zahlungsvorgangs nach dieser Wäh-
rungsumrechnung;

e) das Datum des Eingangs des Zahlungsauftrags.

Art. 49 Informationen an den Zahlungsempfänger nach Ausführung
des Zahlungsvorgangs. Unverzüglich nach Ausführung des Zahlungsvor-
gangs teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem Zahlungs-
empfänger nach Maßgabe des Artikels 44 Absatz 1 alle nachstehenden Daten
in Bezug auf seine eigenen Dienste mit oder macht sie ihm zugänglich:
a) eine Referenz, die dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des betref-
fenden Zahlungsvorgangs und gegebenenfalls des Zahlers ermöglicht, sowie
jede weitere mit dem Zahlungsvorgang übermittelte Angabe;

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs, in der Währung, in der er dem Zah-
lungsempfänger zur Verfügung steht;

c) die Höhe aller vom Zahlungsempfänger für den Zahlungsvorgang zu ent-
richtenden Entgelte, und gegebenenfalls die Aufschlüsselung der Beträge
dieser Entgelte;

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den Be-
trag des Zahlungsvorgangs vor dieser Währungsumrechnung;

e) das Wertstellungsdatum der Gutschrift.

Kapitel 3. Rahmenverträge

Art. 50 Anwendungsbereich. Dieses Kapitel gilt für Zahlungsvorgänge,
die von einem Rahmenvertrag erfasst sind.
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Art. 51 Allgemeine Vorabunterrichtung. (1) 1 Die Mitgliedstaaten
schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister dem Zahlungsdienstnutzer die
Informationen und Vertragsbedingungen gemäß Artikel 52 in Papierform
oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger rechtzeitig mitteilt, bevor
der Zahlungsdienstnutzer durch einen Rahmenvertrag oder ein Vertragsange-
bot gebunden ist. 2 Die Informationen und Vertragsbedingungen sind in einer
Amtssprache des Mitgliedstaats, in dem der Zahlungsdienst angeboten wird,
oder in einer anderen zwischen den Parteien vereinbarten Sprache in leicht
verständlichen Worten und in klarer und verständlicher Form abzufassen.
(2) Wurde der Rahmenvertrag auf Verlangen des Zahlungsdienstnutzers

mittels eines Fernkommunikationsmittels geschlossen, das es dem Zahlungs-
dienstleister nicht erlaubt, seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 nachzukom-
men, so erfüllt der Zahlungsdienstleister diese Pflichten unverzüglich nach
Abschluss des Rahmenvertrags.
(3) Die Pflichten gemäß Absatz 1 können auch erfüllt werden, indem eine

Kopie des Rahmenvertragsentwurfs, der die nach Artikel 52 erforderlichen
Informationen und Vertragsbedingungen enthält, übermittelt wird.

Art. 52 Informationen und Vertragsbedingungen. Die Mitgliedstaaten
stellen sicher, dass dem Zahlungsdienstnutzer folgende Informationen und
Bedingungen mitgeteilt werden:
1. über den Zahlungsdienstleister:
a) der Name des Zahlungsdienstleisters, die Anschrift seiner Hauptverwal-
tung und gegebenenfalls die Anschrift seines Agenten oder seiner Zweig-
niederlassung in dem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst angebo-
ten wird, sowie alle anderen Anschriften einschließlich der E-Mail-
Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von
Belang sind;

b) die Angaben über die zuständigen Aufsichtsbehörden und das Register
nach Artikel 14 oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das
der Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Re-
gisternummer oder eine gleichwertige in dem betreffenden Register ver-
wendete Kennung;

2. über die Nutzung des Zahlungsdienstes:
a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden
Zahlungsdienstes;

b) die vom Zahlungsdienstnutzer mitzuteilenden Informationen oder Kun-
denidentifikatoren, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausfüh-
rung eines Zahlungsauftrags erforderlich sind;

c) die Form und das Verfahren für die Zustimmung zur Auslösung eines
Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs bzw. des
Widerrufs dieser Zustimmung gemäß den Artikeln 64 und 80;

d) der Zeitpunkt des Eingangs eines Zahlungsauftrags gemäß Artikel 78
und gegebenenfalls der vom Zahlungsdienstleister festgelegte Annahme-
schluss;

e) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste;
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f) die Angabe, ob die Möglichkeit besteht, gemäß Artikel 68 Absatz 1
Ausgabenobergrenzen für die Nutzung des Zahlungsinstruments zu ver-
einbaren;

g) im Fall von kartengebundenen Zahlungsinstrumenten, die durch Co-
Badging mehrere Zahlungsmarken tragen, die Rechte des Zahlungs-
dienstnutzers gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/751;

3. über Entgelte, Zinsen und Wechselkurse:
a) alle Entgelte, die der Zahlungsdienstnutzer an den Zahlungsdienstleister
zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich danach richten, wie
und wie oft die nach dieser Richtlinie geforderten Informationen mit-
geteilt oder zugänglich gemacht werden, sowie gegebenenfalls die Auf-
schlüsselung der Beträge dieser Entgelte;

b) gegebenenfalls die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder –
bei Anwendung von Referenzzinssätzen bzw. -wechselkursen – die Me-
thode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeb-
lichen Stichtag und den maßgeblichen Index oder die maßgebliche
Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes bzw. -wechsel-
kurses;

c) soweit vereinbart, die unmittelbare Anwendung von Änderungen des
Referenzzinssatzes bzw. -wechselkurses und die Informationspflichten in
Bezug auf diese Änderungen gemäß Artikel 54 Absatz 2;

4. über die Kommunikation:
a) gegebenenfalls die Kommunikationsmittel, die zwischen den Parteien für
die Übermittlung von Informationen und Anzeigen nach Maßgabe die-
ser Richtlinie vereinbart werden, einschließlich der technischen Anfor-
derungen an die Ausstattung und die Software des Zahlungsdienstnut-
zers;

b)Angaben dazu, wie und wie oft die nach dieser Richtlinie geforderten
Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen sind;

c) die Sprache oder Sprachen, in der bzw. denen der Rahmenvertrag ge-
schlossen wird und in der bzw. denen die Kommunikation für die Dauer
des Vertragsverhältnisses erfolgen soll;

d) ein Hinweis auf das Recht des Zahlungsdienstnutzers, Informationen
und die Vertragsbedingungen des Rahmenvertrags nach Maßgabe des
Artikels 53 zu erhalten;

5. über Schutz- und Abhilfemaßnahmen:
a) gegebenenfalls eine Beschreibung der Vorkehrungen, die der Zahlungs-
dienstnutzer für die sichere Aufbewahrung eines Zahlungsinstruments zu
treffen hat, und wie der Anzeigepflicht gegenüber dem Zahlungsdienst-
leister nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b nachzukommen ist;

b) eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Zah-
lungsdienstnutzers durch den Zahlungsdienstleister im Falle vermuteten
oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken;

c) sofern vereinbart, die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungs-
dienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument nach Maßgabe
des Artikels 68 zu sperren;
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d) Informationen zur Haftung des Zahlers nach Artikel 74 einschließlich
Angaben zum relevanten Betrag;

e) Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Zahlungsdienstnut-
zer dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgelös-
te oder ausgeführte Zahlungsvorgänge gemäß Artikel 71 anzeigen muss,
sowie Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei
nicht autorisierten Zahlungsvorgängen gemäß Artikel 73;

f) Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei der Aus-
lösung oder Ausführung von Zahlungsvorgängen gemäß Artikel 89;

g) die Bedingungen für Erstattungen nach den Artikeln 76 und 77;
6. über Änderungen und Kündigung des Rahmenvertrags:
a) soweit vereinbart, die Angabe, dass die Zustimmung des Zahlungsdienst-
nutzers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen nach Artikel 54 als
erteilt gilt, außer der Zahlungsdienstnutzer zeigt dem Zahlungsdienst-
leister seine Ablehnung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der geänderten Bedingungen an;

b) die Laufzeit des Rahmenvertrags;
c) ein Hinweis auf das Recht des Zahlungsdienstnutzers, den Rahmenver-
trag zu kündigen, sowie auf sonstige kündigungsrelevante Vereinbarun-
gen nach Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 55;

7. über den Rechtsbehelf:
a) die Vertragsklauseln über das auf den Rahmenvertrag anwendbare Recht
und/oder die zuständigen Gerichte;

b) ein Hinweis auf die dem Zahlungsdienstnutzer gemäß den Artikeln 99
bis 102 offenstehenden außergerichtlichen Beschwerde- und Rechts-
behelfsverfahren.

Art. 53 Zugänglichkeit der Informationen und der Vertragsbedin-
gungen des Rahmenvertrags. Der Zahlungsdienstnutzer hat jederzeit wäh-
rend der Vertragslaufzeit Anspruch darauf, auf seine Aufforderung hin die
Vertragsbedingungen des Rahmenvertrags sowie die in Artikel 52 genannten
Informationen und Vertragsbedingungen in Papierform oder auf einem ande-
ren dauerhaften Datenträger zu erhalten.

Art. 54 Änderungen der Vertragsbedingungen. (1) 1 Der Zahlungs-
dienstleister schlägt Änderungen des Rahmenvertrags oder der in Artikel 52
genannten Informationen und Vertragsbedingungen in der in Artikel 51 Ab-
satz 1 vorgesehenen Weise spätestens zwei Monate vor dem geplanten Tag
ihrer Anwendung vor. 2 Der Zahlungsdienstnutzer kann den Änderungen vor
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen
oder sie ablehnen.

1 Sofern gemäß Artikel 52 Nummer 6 Buchstabe a vereinbart, setzt der
Zahlungsdienstleister den Zahlungsdienstnutzer davon in Kenntnis, dass des-
sen Zustimmung zu den Änderungen als erteilt gilt, wenn er dem Zahlungs-
dienstleister seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Tag des Inkraft-
tretens der geänderten Bedingungen angezeigt hat. 2 Der Zahlungsdienstleis-
ter setzt den Zahlungsdienstnutzer ferner davon in Kenntnis, dass der Zah-
lungsdienstnutzer, wenn er diese Änderungen ablehnt, das Recht hat, den
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Rahmenvertrag jederzeit bis zum Tag der Anwendung der Änderungen
kostenlos zu kündigen.
(2) 1 Änderungen der Zinssätze oder der Wechselkurse können unmittelbar

und ohne vorherige Benachrichtigung angewandt werden, sofern dieses
Recht im Rahmenvertrag vereinbart wurde und die Änderungen der Zins-
sätze oder Wechselkurse auf den gemäß Artikel 52 Nummer 3 Buchstaben b
und c vereinbarten Referenzzinssätzen oder -wechselkursen beruhen. 2 Der
Zahlungsdienstnutzer ist so rasch wie möglich in der in Artikel 51 Absatz 1
vorgesehenen Weise von jeder Änderung des Zinssatzes zu unterrichten, es
sei denn, die Parteien haben eine besondere Vereinbarung darüber getroffen,
wie oft und wie die Informationen mitzuteilen oder zugänglich zu machen
sind. 3 Änderungen der Zinssätze oder Wechselkurse, die für den Zahlungs-
dienstnutzer günstiger sind, können jedoch ohne Benachrichtigung ange-
wandt werden.
(3) Die den Zahlungsvorgängen zugrunde gelegten geänderten Zinssätze

oder Wechselkurse sind neutral anzuwenden und so zu berechnen, dass
Zahlungsdienstnutzer nicht benachteiligt werden.

Art. 55 Kündigung. (1) 1 Der Zahlungsdienstnutzer kann den Rahmenver-
trag jederzeit kündigen, sofern die Parteien nicht eine Kündigungsfrist ver-
einbart haben. 2 Die Kündigungsfrist darf einen Monat nicht überschreiten.
(2) 1 Die Kündigung des Rahmenvertrags muss für den Zahlungsdienst-

nutzer kostenlos sein, es sei denn, der Vertrag war weniger als sechs Monate
in Kraft. 2 Sofern Entgelte für die Kündigung des Rahmenvertrags anfallen,
müssen sie angemessen und an den Kosten ausgerichtet sein.
(3) Sofern im Rahmenvertrag vereinbart, kann der Zahlungsdienstleister

einen auf unbestimmte Zeit geschlossenen Rahmenvertrag unter Einhaltung
einer Zweimonatsfrist nach Maßgabe des Artikels 51 Absatz 1 kündigen.
(4) 1Regelmäßig erhobene Zahlungsdienstentgelte sind nur anteilmäßig bis

zur Kündigung des Vertrags durch den Zahlungsdienstnutzer zu entrichten.
2 Im Voraus gezahlte Entgelte sind anteilmäßig zu erstatten.
(5) Dieser Artikel berührt nicht die Rechts- und Verwaltungsvorschriften

der Mitgliedstaaten über das Recht der Parteien, den Rahmenvertrag für
aufgehoben oder nichtig zu erklären.
(6) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften erlassen, die für Zahlungs-

dienstnutzer vorteilhafter sind.

Art. 56 Information vor Ausführung einzelner Zahlungsvorgänge.
Im Fall eines einzelnen Zahlungsvorgangs innerhalb eines Rahmenvertrags,
der durch den Zahler ausgelöst wurde, teilt der Zahlungsdienstleister auf
Verlangen des Zahlers für diesen bestimmten Zahlungsvorgang genaue Infor-
mationen über alles Folgende mit:
a) die maximale Ausführungsfrist;
b) die dem Zahler in Rechnung gestellten Entgelte;
c) gegebenenfalls eine Aufschlüsselung der Beträge aller Entgelte.

Art. 57 Informationen an den Zahler bei einzelnen Zahlungsvorgän-
gen. (1) Nach Belastung des Kontos des Zahlers mit dem Betrag eines

24 ZDiensteRL Art. 55–57 Zahlungsdienste-RL 2018

74 Palandt-Archiv - Teil I. Abschnitt B22.9.2016 09:21 LBL APP



24_EWG_RL_2015_2366_2016_09_22_NLB_201609220919   Seite 75/112   22.09.2016

einzelnen Zahlungsvorgangs oder – falls der Zahler kein Zahlungskonto ver-
wendet – nach Eingang des Zahlungsauftrags teilt der Zahlungsdienstleister
des Zahlers dem Zahler unverzüglich und nach Maßgabe des Artikels 51
Absatz 1 alle nachstehenden Informationen mit:
a) eine Referenz, die dem Zahler die Identifizierung des betreffenden Zah-
lungsvorgangs ermöglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum Zahlungs-
empfänger;

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs, in der Währung, in der das Zahlungs-
konto des Zahlers belastet wird, oder in der Währung, die im Zahlungs-
auftrag verwendet wird;

c) die für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und gegebenenfalls
eine Aufschlüsselung der Beträge dieser Entgelte oder die vom Zahler zu
entrichtenden Zinsen;

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zahlers
dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den Betrag des Zahlungs-
vorgangs nach dieser Währungsumrechnung;

e) das Wertstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Eingangs des
Zahlungsauftrags.
(2) Der Rahmenvertrag enthält eine Klausel, der zufolge der Zahler ver-

langen kann, dass die Informationen nach Absatz 1 mindestens einmal monat-
lich kostenlos und nach einem vereinbarten Verfahren so mitgeteilt oder
zugänglich gemacht werden, dass der Zahler die Informationen unverändert
aufbewahren und reproduzieren kann.
(3) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsdienstleistern jedoch vorschrei-

ben, dass die Informationen in Papierform oder auf einem anderen dauer-
haften Datenträger mindestens einmal monatlich kostenlos mitgeteilt werden.

Art. 58 Informationen an den Zahlungsempfänger bei einzelnen
Zahlungsvorgängen. (1) Nach Ausführung eines einzelnen Zahlungsvor-
gangs teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem Zahlungs-
empfänger unverzüglich alle nachstehenden Angaben nach Maßgabe des
Artikels 51 Absatz 1 alle folgenden Informationen mit:
a) eine Referenz, die dem Zahlungsempfänger die Identifizierung des Zah-
lungsvorgangs und des Zahlers ermöglicht, sowie alle weiteren mit dem
Zahlungsvorgang übermittelten Angaben;

b) den Betrag des Zahlungsvorgangs, in der Währung, in der der Betrag dem
Zahlungskonto des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird;

c) die für den Zahlungsvorgang zu entrichtenden Entgelte und gegebenenfalls
eine Aufschlüsselung dieser Entgelte oder die vom Zahlungsempfänger zu
entrichtenden Zinsen;

d) gegebenenfalls den Wechselkurs, den der Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegt hat, und den Be-
trag des Zahlungsvorgangs vor dieser Währungsumrechnung;

e) das Wertstellungsdatum der Gutschrift.
(2) Der Rahmenvertrag kann eine Klausel enthalten, wonach die Informa-

tionen nach Absatz 1 mindestens einmal monatlich und nach einem verein-
barten Verfahren so mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden, dass der
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Zahlungsempfänger die Informationen unverändert aufbewahren und repro-
duzieren kann.
(3) Die Mitgliedstaaten können Zahlungsdienstleistern jedoch vorschrei-

ben, dass die Informationen in Papierform oder auf einem anderen dauer-
haften Datenträger mindestens einmal monatlich kostenlos mitgeteilt werden.

Kapitel 4. Gemeinsame Bestimmungen

Art. 59 Währung und Währungsumrechnung. (1) Die Zahlungen erfol-
gen in der zwischen den Parteien vereinbarten Währung.
(2) Wird vor Auslösung eines Zahlungsvorgangs eine Währungsumrech-

nung angeboten, und zwar an einem Geldautomaten, an der Verkaufsstelle
oder vom Zahlungsempfänger, so muss der Anbieter dieser Währungsumrech-
nung dem Zahler alle damit verbundenen Entgelte sowie den der Währungs-
umrechnung zugrunde gelegten Wechselkurs offen legen.
Der Zahler muss der auf dieser Grundlage angebotenen Währungsumrech-

nung zustimmen.

Art. 60 Informationen über zusätzliche Entgelte oder Ermäßigun-
gen. (1) Verlangt der Zahlungsempfänger für die Nutzung eines bestimmten
Zahlungsinstruments ein Entgelt oder bietet er eine Ermäßigung an, so teilt
er das dem Zahler vor Auslösung des Zahlungsvorgangs mit.
(2) Verlangt der Zahlungsdienstleister oder eine andere, an dem Zahlungs-

vorgang beteiligte Partei für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstru-
ments ein Entgelt, so teilt der Zahlungsdienstleister oder die andere Partei das
dem Zahlungsdienstnutzer vor der Auslösung des Zahlungsvorgangs mit.
(3) Der Zahler ist nur dann zur Zahlung der Entgelte nach den Absätzen 1

und 2 verpflichtet, wenn deren volle Höhe vor der Auslösung des Zahlungs-
vorgangs bekannt gemacht wurde.

Titel IV. Rechte und Pflichten bei der Erbringung und Nutzung
von Zahlungsdiensten

Kapitel 1. Gemeinsame Bestimmungen

Art. 61 Anwendungsbereich. (1) 1 Handelt es sich bei dem Zahlungs-
dienstnutzer nicht um einen Verbraucher, können der Zahlungsdienstnutzer
und der Zahlungsdienstleister vereinbaren, dass Artikel 62 Absatz 1, Arti-
kel 64 Absatz 3 sowie die Artikel 72, 74, 76, 77, 80 und 89 ganz oder teil-
weise nicht angewandt werden. 2 Der Zahlungsdienstnutzer und der Zah-
lungsdienstleister können auch andere als die in Artikel 71 vorgesehenen
Fristen vereinbaren.
(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Artikel 102 keine Anwen-

dung findet, wenn es sich bei dem Zahlungsdienstnutzer nicht um einen
Verbraucher handelt.
(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Bestimmungen dieses

Titels auf Kleinstunternehmen in gleicher Weise angewandt werden wie auf
Verbraucher.
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(4) Diese Richtlinie berührt nicht die Richtlinie 2008/48/EG1), anderes
einschlägiges Unionsrecht oder mit dem Unionsrecht vereinbare nationale
Maßnahmen im Zusammenhang mit den durch die vorliegende Richtlinie
nicht harmonisierten Bedingungen für die Gewährung von Krediten an Ver-
braucher.

Art. 62 Entgelte. (1) 1 Der Zahlungsdienstleister darf dem Zahlungsdienst-
nutzer für die Erfüllung seiner Informationspflichten oder für Berichtigungs-
und Schutzmaßnahmen nach diesem Titel nur dann Entgelte in Rechnung
stellen, wenn das in Artikel 79 Absatz 1, Artikel 80 Absatz 5 und Artikel 88
Absatz 2 ausdrücklich vorgesehen ist. 2 Diese Entgelte müssen zwischen dem
Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungsdienstleister vereinbart werden; sie
müssen angemessen und an den tatsächlichen Kosten des Zahlungsdienstleis-
ters ausgerichtet sein.
(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass bei Zahlungsvorgängen inner-

halb der Union, bei denen sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als
auch der des Zahlungsempfängers in der Union ansässig ist oder – falls nur ein
einziger Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang beteiligt ist – dieser
in der Union ansässig ist, Zahlungsempfänger und Zahler die von ihrem
jeweiligen Zahlungsdienstleister erhobenen Entgelte tragen.
(3) 1 Der Zahlungsdienstleister darf dem Zahlungsempfänger nicht verweh-

ren, vom Zahler für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsinstruments ein
Entgelt zu verlangen, ihm eine Ermäßigung anzubieten oder ihm anderweitig
einen Anreiz zur Nutzung dieses Instruments zu geben. 2 Entgelte dürfen
nicht höher sein als die direkten Kosten, die dem Zahlungsempfänger für die
Nutzung des betreffenden Zahlungsinstruments entstehen.
(4) Die Mitgliedstaaten stellen in jedem Fall sicher, dass der Zahlungsemp-

fänger keine Entgelte für die Nutzung von Zahlungsinstrumenten verlangt,
für die mit Kapitel II der Verordnung (EU) 2015/751 Interbankenentgelte
festgelegt geregelt werden, und für die Zahlungsdienstleistungen, auf die die
Verordnung (EU) Nr. 260/20122) anwendbar ist.
(5) Die Mitgliedstaaten können dem Zahlungsempfänger die Erhebung

von Entgelten untersagen oder dieses Recht begrenzen; dabei tragen sie der
Notwendigkeit Rechnung, den Wettbewerb und die Nutzung effizienter
Zahlungsinstrumente zu fördern.

Art. 633) Ausnahmeregelung für Kleinbetragszahlungsinstrumente
und E-Geld. (1) Im Falle von Zahlungsinstrumenten, die gemäß dem Rah-
menvertrag nur einzelne Zahlungsvorgänge bis höchstens 30 EUR betreffen
oder die entweder eine Ausgabenobergrenze von 150 EUR haben oder Geld-
beträge speichern, die zu keiner Zeit 150 EUR übersteigen, können die
Zahlungsdienstleister mit ihren Zahlungsdienstnutzern vereinbaren, dass
a) Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 70 Absatz 1 Buchstaben c und d
sowie Artikel 74 Absatz 3 keine Anwendung finden, wenn das Zahlungs-
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instrument nicht gesperrt werden oder eine weitere Nutzung nicht ver-
hindert werden kann;

b) die Artikel 72 und 73 sowie Artikel 74 Absätze 1 und 3 keine Anwendung
finden, wenn das Zahlungsinstrument anonym genutzt wird oder der Zah-
lungsdienstleister aus anderen Gründen, die dem Zahlungsinstrument im-
manent sind, nicht nachweisen kann, dass ein Zahlungsvorgang autorisiert
war;

c) abweichend von Artikel 79 Absatz 1 der Zahlungsdienstleister nicht ver-
pflichtet ist, den Zahlungsdienstnutzer von einer Ablehnung des Zahlungs-
auftrags zu unterrichten, wenn die Nichtausführung aus dem Zusammen-
hang hervorgeht;

d) abweichend von Artikel 80 der Zahler den Zahlungsauftrag nach dessen
Übermittlung bzw. nachdem er dem Zahlungsempfänger seine Zustim-
mung zum Zahlungsauftrag erteilt hat, nicht widerrufen kann;

e) abweichend von den Artikeln 83 und 84 andere Ausführungsfristen gelten.
(2) 1 Für innerstaatliche Zahlungsvorgänge können die Mitgliedstaaten

oder ihre zuständigen Behörden die in Absatz 1 genannten Beträge verrin-
gern oder verdoppeln. 2 Für Zahlungsinstrumente auf Guthabenbasis können
diese Beträge auf bis zu 500 EUR erhöht werden.
(3) 1 Die Artikel 73 und 74 gelten auch für E-Geld im Sinne des Artikels 2

Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG, außer in dem Fall, in dem der
Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht die Möglichkeit hat, das Zahlungs-
konto, auf dem das E-Geld gespeichert ist, oder das Zahlungsinstrument zu
sperren. 2 Die Mitgliedstaaten können diese Ausnahmeregelung auf Zahlungs-
konten, auf denen das E-Geld gespeichert ist, oder auf Zahlungsinstrumente
mit einem gewissen Wert beschränken.

Kapitel 2. Autorisierung von Zahlungsvorgängen

Art. 64 Zustimmung und Widerruf der Zustimmung. (1) 1 Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahlungsvorgang nur dann als autorisiert
gilt, wenn der Zahler der Ausführung des Zahlungsvorgangs zugestimmt hat.
2 Der Zahler kann einen Zahlungsvorgang entweder vor oder – sofern zwi-
schen dem Zahler und dem Zahlungsdienstleister so vereinbart – nach der
Ausführung autorisieren.
(2) 1 Die Zustimmung zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs oder meh-

rerer Zahlungsvorgänge wird in der zwischen dem Zahler und dem Zahlungs-
dienstleister vereinbarten Form erteilt. 2 Die Zustimmung zur Ausführung
eines Zahlungsvorgangs kann auch über den Zahlungsempfänger oder den
Zahlungsauslösedienstleister erteilt werden.
Fehlt diese Zustimmung, gilt der Zahlungsvorgang als nicht autorisiert.
(3) 1 Die Zustimmung kann vom Zahler jederzeit widerrufen werden,

jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem nach Artikel 80 die Unwiderruf-
lichkeit eintritt. 2 Auch die Zustimmung zur Ausführung mehrerer Zahlungs-
vorgänge kann widerrufen werden; in diesem Fall gilt jeder nachfolgende
Zahlungsvorgang als nicht autorisiert.
(4) Das Verfahren für die Erteilung der Zustimmung wird zwischen dem

Zahler und dem (den) betroffenen Zahlungsdienstleister(n) vereinbart.
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Art. 65 Bestätigung der Verfügbarkeit eines Geldbetrags. (1) Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass ein kontoführender Zahlungsdienstleister auf
Ersuchen eines Zahlungsdienstleisters, der kartengebundene Zahlungsinstru-
mente ausgibt, unverzüglich bestätigt, ob ein für die Ausführung eines karten-
gebundenen Zahlungsvorgangs erforderlicher Betrag auf dem Zahlungskonto
des Zahlers verfügbar ist, sofern alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt
sind:
a) das Zahlungskonto des Zahlers ist zum Zeitpunkt des Ersuchens online
zugänglich;

b) der Zahler hat dem kontoführenden Zahlungsdienstleister seine ausdrück-
liche Zustimmung erteilt, den Ersuchen eines bestimmten Zahlungsdienst-
leisters um Bestätigung der Verfügbarkeit des Betrags, der einem bestimm-
ten kartengebundenen Zahlungsvorgang entspricht, auf dem Zahlungskon-
to des Zahlers nachzukommen;

c) die Zustimmung nach Buchstabe b ist erteilt worden, bevor das erste Er-
suchen um Bestätigung ergeht.
(2) Der Zahlungsdienstleister kann um die Bestätigung nach Absatz 1 er-

suchen, wenn alle nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a) der Zahler hat dem Zahlungsdienstleister seine ausdrückliche Zustimmung
erteilt, um die Bestätigung nach Absatz 1 zu ersuchen;

b) der Zahler hat den kartengebundenen Zahlungsvorgang für den betreffen-
den Betrag unter Verwendung eines vom Zahlungsdienstleister ausgegebe-
nen kartengebundenen Zahlungsinstruments ausgelöst;

c) der Zahlungsdienstleister authentifiziert sich gegenüber dem kontoführen-
den Zahlungsdienstleister vor jedem einzelnen Ersuchen um Bestätigung
und kommuniziert mit dem kontoführenden Zahlungsdienstleister gemäß
Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d auf sichere Weise.
(3) 1 Die Bestätigung nach Absatz 1 besteht im Einklang mit der Richtlinie

95/46/EG ausschließlich aus „Ja“ oder „Nein“, nicht jedoch in der Mittei-
lung des Kontostands. 2 Diese Antwort darf nicht gespeichert oder für andere
Zwecke als für die Ausführung des kartengebundenen Zahlungsvorgangs ver-
wendet werden.
(4) Die Bestätigung nach Absatz 1 gestattet dem kontoführenden Zah-

lungsdienstleister nicht, einen Geldbetrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers
zu blockieren.
(5) Der Zahler kann den kontoführenden Zahlungsdienstleister ersuchen,

ihm die Identifizierungsdaten des Zahlungsdienstleisters und die erteilte Ant-
wort mitzuteilen.
(6) Dieser Artikel gilt nicht für Zahlungsvorgänge, die durch kartengebun-

dene Zahlungsinstrumente ausgelöst wurden, auf denen E-Geld im Sinne des
Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG gespeichert ist.

Art. 66 Vorschriften für den Zugang zum Zahlungskonto im Fall
von Zahlungsauslösediensten. (1) 1 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
ein Zahler das Recht hat, die in Anhang I Nummer 7 genannten Zahlungs-
dienste über einen Zahlungsauslösedienstleister zu nutzen. 2 Das Recht, einen
Zahlungsauslösedienstleister zu nutzen, besteht nicht, wenn das Zahlungs-
konto nicht online zugänglich ist.
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(2) Erteilt der Zahler seine ausdrückliche Zustimmung zur Ausführung
einer Zahlung gemäß Artikel 64, so nimmt der kontoführende Zahlungs-
dienstleister die Handlungen gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels vor,
um das Recht des Zahlers, den Zahlungsauslösedienst zu nutzen, zu gewähr-
leisten.
(3) Der Zahlungsauslösedienstleister:

a) darf zu keiner Zeit Geldbeträge des Zahlers im Zusammenhang mit der
Bereitstellung des Zahlungsauslösedienstes halten;

b)muss sicherstellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale des Zah-
lungsdienstnutzers keiner anderen Partei als dem Nutzer und dem Emitten-
ten der personalisierten Sicherheitsmerkmale zugänglich sind und dass sie
vom Zahlungsauslösedienstleister über sichere und effiziente Kanäle über-
mittelt werden;

c) muss sicherstellen, dass alle anderen Informationen über den Zahlungs-
dienstnutzer, die er bei der Bereitstellung von Zahlungsauslösediensten
erlangt hat, nur dem Zahlungsempfänger und nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmung des Zahlungsdienstnutzers mitgeteilt werden;

d)muss sich gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d gegenüber dem konto-
führenden Zahlungsdienstleister des Zahlers jedes Mal, wenn eine Zahlung
ausgelöst wird, identifizieren und mit dem kontoführenden Zahlungs-
dienstleister, dem Zahler und dem Zahlungsempfänger auf sichere Weise
kommunizieren;

e) darf keine sensiblen Zahlungsdaten des Zahlungsdienstnutzers speichern;
f) darf vom Zahlungsdienstnutzer keine anderen als die für das Erbringen des
Zahlungsauslösedienstes erforderlichen Daten verlangen;

g) darf Daten nicht für andere Zwecke als für das Erbringen des vom Zahler
ausdrücklich geforderten Zahlungsauslösedienstes verwenden, darauf zu-
greifen und speichern;

h)darf den Betrag, den Zahlungsempfänger oder ein anderes Merkmal des
Zahlungsvorgangs nicht ändern.
(4) Der kontoführende Zahlungsdienstleister muss

a) gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d mit Zahlungsauslösedienstleistern
auf sichere Weise kommunizieren;

b) unmittelbar nach Eingang des Zahlungsauftrags von einem Zahlungsaus-
lösedienstleister diesem alle Informationen über die Auslösung des Zah-
lungsvorgangs und alle ihm selbst zugänglichen Informationen hinsichtlich
der Ausführung des Zahlungsvorgangs mitteilen oder zugänglich machen;

c) Zahlungsaufträge, die über die Dienste eines Zahlungsauslösedienstleisters
übermittelt werden, insbesondere in Bezug auf zeitliche Abwicklung, Prio-
ritäten oder Entgelte, in derselben Weise behandeln wie Zahlungsaufträge,
die der Zahler direkt übermittelt hat, es sei denn, es liegen objektive
Gründe für eine Andersbehandlung vor.
(5) Das Erbringen von Zahlungsauslösediensten ist nicht vom Bestehen

einer vertraglichen Beziehung zu diesem Zweck zwischen den Zahlungsaus-
lösedienstleistern und den kontoführenden Zahlungsdienstleistern abhängig.
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Art. 67 Vorschriften für den Zugang zu Zahlungskontoinformatio-
nen und deren Nutzung im Fall von Kontoinformationsdiensten.
(1) 1 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Zahlungsdienstnutzer das

Recht hat, Dienste, die den Zugang zu Zahlungskontoinformationen gemäß
Anhang I Nummer 8 ermöglichen, zu nutzen. 2 Dieses Recht besteht nicht,
wenn das Zahlungskonto nicht online zugänglich ist.
(2) Der Kontoinformationsdienstleister:

a) darf die Dienstleistungen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des
Zahlungsdienstnutzers erbringen;

b)muss sicherstellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale des Zah-
lungsdienstnutzers keiner anderen Partei als dem Nutzer und dem Emitten-
ten der personalisierten Sicherheitsmerkmale zugänglich sind und dass die
Übermittlung durch den Kontoinformationsdienstleister über sichere und
effiziente Kanäle erfolgt;

c) muss sich gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d gegenüber dem (den)
kontoführenden Zahlungsdienstleister(n) des Zahlungsdienstnutzers bei je-
dem Kommunikationsvorgang identifizieren und mit dem (den) konto-
führenden Zahlungsdienstleister(n) und dem Zahlungsdienstnutzer auf si-
chere Weise kommunizieren;

d) darf nur auf Informationen von bezeichneten Zahlungskonten und damit in
Zusammenhang stehenden Zahlungsvorgängen zugreifen;

e) darf keine sensiblen Zahlungsdaten anfordern, die mit den Zahlungskonten
in Zusammenhang stehen;

f) darf im Einklang mit den Datenschutzvorschriften Daten nicht für andere
Zwecke als für den vom Zahlungsdienstnutzer ausdrücklich geforderten
Kontoinformationsdienst verwenden, darauf zugreifen oder speichern.
(3) Der kontoführende Zahlungsdienstleister muss in Bezug auf Zahlungs-

konten
a) gemäß Artikel 98 Absatz 1 Buchstabe d mit den Zahlungsauslösedienstleis-
tern auf sichere Weise kommunizieren und

b)Datenanfragen, die über die Dienste eines Kontoinformationsdienstleisters
übermittelt werden, ohne Diskriminierung behandeln, es sei denn, es
liegen objektive Gründe für eine Andersbehandlung vor.
(4) Das Erbringen von Kontoinformationsdiensten ist nicht vom Bestehen

einer vertraglichen Beziehung zu diesem Zweck zwischen den Kontoinfor-
mationsdienstleistern und den kontoführenden Zahlungsdienstleistern abhän-
gig.

Art. 68 Begrenzung der Nutzung des Zahlungsinstruments und des
Zugangs von Zahlungsdienstleistern zu Zahlungskonten. (1) Wenn
eine Zustimmung mittels eines bestimmten Zahlungsinstruments erteilt wird,
können der Zahler und sein Zahlungsdienstleister Ausgabenobergrenzen für
Zahlungsvorgänge, die durch dieses Zahlungsinstrument ausgeführt werden,
vereinbaren.
(2) Bei einer entsprechenden Vereinbarung im Rahmenvertrag kann der

Zahlungsdienstleister sich das Recht vorbehalten, ein Zahlungsinstrument zu
sperren, wenn objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des
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Zahlungsinstruments es rechtfertigen, der Verdacht einer nicht autorisierten
oder betrügerischen Nutzung des Zahlungsinstruments besteht oder im Fall
eines Zahlungsinstruments mit einer Kreditlinie ein beträchtlich erhöhtes
Risiko besteht, dass der Zahler seiner Zahlungspflicht nicht nachkommen
kann.
(3) In diesen Fällen unterrichtet der Zahlungsdienstleister den Zahler mög-

lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung des Zahlungs-
instruments in einer vereinbarten Form von der Sperrung und den Gründen
hierfür, es sei denn, das würde objektiv gerechtfertigten Sicherheitserwägun-
gen zuwiderlaufen oder gegen sonstiges einschlägiges Recht der Union oder
der Mitgliedstaaten verstoßen.
(4) Der Zahlungsdienstleister hebt die Sperrung des Zahlungsinstruments

auf oder ersetzt es durch ein neues Zahlungsinstrument, wenn die Gründe für
die Sperrung nicht mehr gegeben sind.
(5) 1 Ein kontoführender Zahlungsdienstleister kann einem Kontoinforma-

tionsdienstleister oder einem Zahlungsauslösedienstleister den Zugang zu
einem Zahlungskonto verweigern, wenn objektive und gebührend nach-
gewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht autorisierten oder
betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zah-
lungsauslösedienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der nicht auto-
risierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es rechtfer-
tigen. 2 In diesen Fällen unterrichtet der kontoführende Zahlungsdienstleister
den Zahler in einer vereinbarten Form über die Verweigerung des Zugangs
und die Gründe hierfür. 3 Diese Information wird dem Zahler möglichst vor,
spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs zum
Zahlungskonto gegeben, es sei denn, das würde objektiv begründeten Sicher-
heitserwägungen zuwiderlaufen oder gegen sonstiges einschlägiges Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten verstoßen.
Der kontoführende Zahlungsdienstleister gewährt Zugang zu dem Zah-

lungskonto, sobald die Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr
bestehen.
(6) 1 In den Fällen nach Absatz 5 meldet der kontoführende Zahlungs-

dienstleister der zuständigen Behörde unverzüglich den Vorfall im Zusam-
menhang mit dem Kontoinformationsdienstleister oder dem Zahlungsauslöse-
dienstleister. 2 Die gemeldeten Informationen umfassen die einschlägigen
Einzelheiten des Vorfalls und die Gründe für das Tätigwerden. 3 Die zuständi-
ge Behörde bewertet den Fall und ergreift erforderlichenfalls geeignete Maß-
nahmen.

Art. 69 Pflichten des Zahlungsdienstnutzers in Bezug auf Zahlungs-
instrumente und personalisierte Sicherheitsmerkmale. (1) Der zur
Nutzung eines Zahlungsinstruments berechtigte Zahlungsdienstnutzer
a) hält bei der Nutzung des Zahlungsinstruments die Bedingungen für dessen
Ausgabe und Nutzung ein, die objektiv, nichtdiskriminierend und verhält-
nismäßig sein müssen;

b) zeigt dem Zahlungsdienstleister oder der von diesem benannten Stelle den
Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die nicht
autorisierte Nutzung des Zahlungsinstruments unverzüglich an, sobald er
davon Kenntnis erhält.
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a trifft der Zahlungsdienst-
nutzer unmittelbar nach Erhalt eines Zahlungsinstruments alle zumutbaren
Vorkehrungen, um seine personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefug-
tem Zugriff zu schützen.

Art. 70 Pflichten des Zahlungsdienstleisters in Bezug auf Zahlungs-
instrumente. (1) Der Zahlungsdienstleister, der ein Zahlungsinstrument aus-
gibt:
a) muss unbeschadet der Pflichten des Zahlungsdienstnutzers nach Artikel 69
sicherstellen, dass die personalisierten Sicherheitsmerkmale keiner anderen
Person als dem zur Nutzung des Zahlungsinstruments berechtigten Zah-
lungsdienstnutzer zugänglich sind;

b) darf dem Zahlungsdienstnutzer nicht unaufgefordert ein Zahlungsinstru-
ment zusenden, es sei denn, ein bereits an den Zahlungsdienstnutzer aus-
gegebenes Zahlungsinstrument muss ersetzt werden;

c) muss sicherstellen, dass der Zahlungsdienstnutzer durch geeignete Mittel
jederzeit die Möglichkeit hat, eine Anzeige gemäß Artikel 69 Absatz 1
Buchstabe b vorzunehmen oder die Aufhebung der Sperrung des Zah-
lungsinstruments gemäß Artikel 68 Absatz 4 zu verlangen; er stellt dem
Zahlungsdienstnutzer auf Verlangen die Mittel zur Verfügung, mit denen
dieser bis zu 18 Monate nach der Anzeige nachweisen kann, dass der
Zahlungsdienstnutzer seiner Anzeigepflicht nachgekommen ist;

d) bietet dem Zahlungsdienstnutzer die Möglichkeit, eine Anzeige gemäß
Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b kostenlos vorzunehmen, und darf allen-
falls, ausschließlich die direkt mit dem Zahlungsinstrument verbundenen
Ersatzkosten anrechnen;

e) muss jede Nutzung des Zahlungsinstruments verhindern, sobald eine An-
zeige nach Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b erfolgt ist.
(2) Der Zahlungsdienstleister trägt das Risiko der Versendung eines Zah-

lungsinstruments oder personalisierter Sicherheitsmerkmale des Zahlungs-
instruments an den Zahlungsdienstnutzer.

Art. 711) Anzeige und Korrektur nicht autorisierter oder fehlerhaft
ausgeführter Zahlungsvorgänge. (1) Der Zahlungsdienstnutzer kann nur
dann eine Korrektur eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgangs durch den Zahlungsdienstleister erwirken, wenn der Zah-
lungsdienstnutzer unverzüglich nach Feststellung eines solchen Zahlungsvor-
gangs, der zur Entstehung eines Anspruchs – einschließlich eines solchen nach
Artikel 89 – geführt hat, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der
Belastung seinen Zahlungsdienstleister hiervon unterrichtet.
Die in Unterabsatz 1 festgelegten Fristen gelten nicht, wenn der Zahlungs-

dienstleister die Angaben nach Titel III zu dem betreffenden Zahlungsvor-
gang nicht mitgeteilt oder nicht zugänglich gemacht hat.
(2) Ist ein Zahlungsauslösedienstleister beteiligt, erwirkt der Zahlungs-

dienstnutzer unbeschadet des Artikels 73 Absatz 2 und des Artikels 89 Ab-
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satz 1 eine Korrektur von dem kontoführenden Zahlungsdienstleister gemäß
Absatz 1.

Art. 72 Nachweis der Authentifizierung und Ausführung von Zah-
lungsvorgängen. (1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass ein Zahlungs-
dienstleister in dem Fall, dass ein Zahlungsdienstnutzer bestreitet, einen aus-
geführten Zahlungsvorgang autorisiert zu haben, oder geltend macht, dass der
Zahlungsvorgang nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde, nachweisen muss,
dass der Zahlungsvorgang authentifiziert war, ordnungsgemäß aufgezeichnet
und verbucht und nicht durch eine technische Panne oder einen anderen
Mangel des von dem Zahlungsdienstleister erbrachten Dienstes beeinträchtigt
wurde.
Wird der Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister aus-

gelöst, so muss der Zahlungsauslösedienstleister nachweisen, dass der Zah-
lungsvorgang – innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs – authentifiziert, ord-
nungsgemäß aufgezeichnet und nicht durch eine technische Panne oder einen
anderen Mangel im Zusammenhang mit dem von ihm verantworteten Zah-
lungsdienst beeinträchtigt wurde.
(2) 1 Bestreitet ein Zahlungsdienstnutzer, einen ausgeführten Zahlungsvor-

gang autorisiert zu haben, so reicht die vom Zahlungsdienstleister, gegebe-
nenfalls einschließlich des Zahlungsauslösedienstleisters aufgezeichnete Nut-
zung eines Zahlungsinstruments für sich gesehen nicht notwendigerweise aus,
um nachzuweisen, dass der Zahler entweder den Zahlungsvorgang autorisiert
oder aber in betrügerischer Absicht gehandelt oder eine oder mehrere seiner
Pflichten nach Artikel 69 vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 2 Der
Zahlungsdienstleister, gegebenenfalls einschließlich des Zahlungsauslöse-
dienstleisters, muss unterstützende Beweismittel vorlegen, um Betrug oder
grobe Fahrlässigkeit des Zahlungsdienstnutzers nachzuweisen.

Art. 73 Haftung des Zahlungsdienstleisters für nicht autorisierte
Zahlungsvorgänge. (1) 1 Die Mitgliedstaaten stellen unbeschadet des Arti-
kels 71 sicher, dass im Falle eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs der
Zahlungsdienstleister des Zahlers diesem den Betrag des nicht autorisierten
Zahlungsvorgangs unverzüglich, auf jeden Fall spätestens bis zum Ende des
folgenden Geschäftstags erstattet, nachdem er von dem Zahlungsvorgang
Kenntnis erhalten hat oder dieser ihm angezeigt wurde, es sei denn, er hat
berechtigte Gründe für den Verdacht, dass Betrug vorliegt, und teilt der
zuständigen nationalen Behörde diese Gründe schriftlich mit. 2 Der Zahlungs-
dienstleister des Zahlers bringt gegebenenfalls das belastete Zahlungskonto
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungs-
vorgang befunden hätte. 3 Dabei wird sichergestellt, dass der Betrag auf dem
Zahlungskonto des Zahlers spätestens zum Datum der Belastung des Kontos
wertgestellt wird.
(2) Wird der Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister aus-

gelöst, so erstattet der kontoführende Zahlungsdienstleister unverzüglich, auf
jeden Fall spätestens bis zum Ende des folgenden Geschäftstags den Betrag des
nicht autorisierten Zahlungsvorgangs und bringt das belastete Zahlungskonto
gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht auto-
risierten Zahlungsvorgang befunden hätte.
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1 Haftet der Zahlungsauslösedienstleister für den nicht autorisierten Zah-
lungsvorgang, so entschädigt er den kontoführenden Zahlungsdienstleister auf
dessen Verlangen unverzüglich für die infolge der Erstattung an den Zahler
erlittenen Verluste oder gezahlten Beträge, einschließlich des Betrags des nicht
autorisierten Zahlungsvorgangs. 2 Im Einklang mit Artikel 72 Absatz 1 muss
der Zahlungsauslösedienstleister nachweisen, dass der Zahlungsvorgang –
innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs – authentifiziert, ordnungsgemäß auf-
gezeichnet und nicht durch eine technische Panne oder einen anderen Man-
gel im Zusammenhang mit dem von ihm verantworteten Zahlungsdienst
beeinträchtigt wurde.
(3) Eine darüber hinausgehende finanzielle Entschädigung kann nach dem

auf den Vertrag zwischen dem Zahler und dem Zahlungsdienstleister oder
gegebenenfalls auf den Vertrag zwischen dem Zahler und dem Zahlungsaus-
lösedienstleister anwendbaren Recht festgelegt werden.

Art. 74 Haftung des Zahlers für nicht autorisierte Zahlungsvorgän-
ge. (1) Abweichend von Artikel 73 kann der Zahler dazu verpflichtet wer-
den, Schäden, die infolge eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs unter
Nutzung eines verlorenen oder gestohlenen Zahlungsinstruments oder infol-
ge der missbräuchlichen Verwendung eines Zahlungsinstruments entstehen,
bis höchstens 50 EUR zu tragen.

1 Unterabsatz 1 findet keine Anwendung, wenn
a) der Verlust, der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung des Zah-
lungsinstruments für den Zahler vor einer Zahlung nicht bemerkbar war, es
sei denn, der Zahler hat selbst in betrügerischer Absicht gehandelt oder

b) der Verlust durch Handlungen oder Unterlassungen eines Angestellten oder
eines Agenten, einer Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder
einer Stelle, an den bzw. die Tätigkeiten ausgelagert werden, verursacht
wurde.

2 Der Zahler trägt alle Verluste, die in Verbindung mit nicht autorisierten
Zahlungsvorgängen entstanden sind, wenn er sie in betrügerischer Absicht
oder durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung einer oder mehrerer
der Pflichten nach Artikel 69 herbeigeführt hat.
In diesen Fällen findet der Höchstbetrag nach Unterabsatz 1 keine Anwen-

dung.
Wenn der Zahler weder in betrügerischer Absicht gehandelt hat noch

seinen Pflichten nach Artikel 69 vorsätzlich nicht nachgekommen ist, können
die Mitgliedstaaten die Haftung nach dem vorliegenden Absatz einschränken,
wobei sie insbesondere der Art der personalisierten Sicherheitsmerkmale
sowie den besonderen Umständen Rechnung tragen, unter denen der Verlust,
der Diebstahl oder die missbräuchliche Verwendung des Zahlungsinstruments
stattgefunden hat.
(2) 1 Verlangt der Zahlungsdienstleister des Zahlers keine starke Kundenau-

thentifizierung, so trägt der Zahler einen finanziellen Verlust nur, wenn der
Zahler in betrügerischer Absicht gehandelt hat. 2 Akzeptiert der Zahlungs-
empfänger oder der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eine starke
Kundenauthentifizierung nicht, muss er dem Zahlungsdienstleister des Zah-
lers den finanziellen Schaden ersetzen.
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(3) Nach einer Anzeige gemäß Artikel 69 Absatz 1 Buchstabe b trägt der
Zahler keine finanziellen Folgen der Nutzung des verlorenen, gestohlenen
oder missbräuchlich verwendeten Zahlungsinstruments, es sei denn, er hat in
betrügerischer Absicht gehandelt.
Stellt der Zahlungsdienstleister nicht nach Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe c

geeignete Mittel bereit, um jederzeit den Verlust, Diebstahl oder die miss-
bräuchliche Verwendung eines Zahlungsinstruments anzeigen zu können, so
haftet der Zahler nicht für die finanziellen Folgen der Nutzung dieses Zah-
lungsinstruments, es sei denn, er hat in betrügerischer Absicht gehandelt.

Art. 75 Zahlungsvorgänge, bei denen der Betrag nicht im Voraus
bekannt ist. (1) Wird ein Zahlungsvorgang im Zusammenhang mit einem
kartengebundenen Zahlungsvorgang von dem oder über den Zahlungsemp-
fänger ausgelöst, und ist dabei der genaue Betrag zu dem Zeitpunkt, zu dem
der Zahler seine Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs erteilt,
nicht bekannt, so darf der Zahlungsdienstleister des Zahlers einen Geldbetrag
auf dem Zahlungskonto des Zahlers nur blockieren, wenn der Zahler der
genauen Höhe des zu blockierenden Geldbetrags, zugestimmt hat.
(2) Der Zahlungsdienstleister des Zahlers gibt den Geldbetrag, der gemäß

Absatz 1 auf dem Zahlungskonto des Zahlers blockiert ist, unverzüglich nach
Eingang der Information über den genauen Betrag des Zahlungsvorgangs,
spätestens jedoch unverzüglich nach Eingang des Zahlungsauftrags frei.

Art. 76 Erstattung eines von einem oder über einen Zahlungsemp-
fänger ausgelösten Zahlungsvorgangs. (1) 1 Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, dass ein Zahler gegen den Zahlungsdienstleister einen Anspruch auf
Erstattung eines autorisierten, von einem oder über einen Zahlungsempfänger
ausgelösten und bereits ausgeführten Zahlungsvorgangs hat, wenn beide der
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a) Bei der Autorisierung wurde der genaue Betrag des Zahlungsvorgangs
nicht angegeben,

b) der Betrag des Zahlungsvorgangs, übersteigt den Betrag, den der Zahler
entsprechend dem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des
Rahmenvertrags und den jeweiligen Umständen des Einzelfalls vernünfti-
gerweise hätte erwarten können.

2 Auf Verlangen des Zahlungsdienstleisters muss der Zahler nachweisen, dass
diese Bedingungen erfüllt sind.

1 Erstattet wird der vollständige Betrag des ausgeführten Zahlungsvorgangs.
2 Der Betrag wird auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens zum Datum
der Belastung des Kontos wertgestellt.
Unbeschadet des Absatzes 3 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der

Zahler bei Lastschriften nach Artikel 1 der Verordnung (EU) Nr. 260/20121)
zusätzlich zu dem Anspruch nach dem vorliegenden Absatz einen bedin-
gungslosen Anspruch auf Erstattung innerhalb der Fristen des Artikels 77 der
vorliegenden Richtlinie hat.
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(2) Jedoch darf der Zahler für die Zwecke des Absatzes 1 Unterabsatz 1
Buchstabe b keine mit dem Währungsumtausch zusammenhängenden Grün-
de geltend machen, wenn der mit seinem Zahlungsdienstleister nach Maß-
gabe des Artikels 45 Absatz 1 Buchstabe d und des Artikels 52 Absatz 3
Buchstabe b vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.
(3) In einem Rahmenvertrag zwischen dem Zahler und dem Zahlungs-

dienstleister kann vereinbart werden, dass der Zahler keinen Anspruch auf
Erstattung hat, wenn
a) er die Zustimmung zur Ausführung des Zahlungsvorgangs dem Zahlungs-
dienstleister direkt erteilt hat und

b) ihm gegebenenfalls die Informationen über den anstehenden Zahlungsvor-
gang in einer vereinbarten Form mindestens vier Wochen vor dem Fäl-
ligkeitstermin vom Zahlungsdienstleister oder vom Zahlungsempfänger
mitgeteilt oder zugänglich gemacht wurden.
(4) Für Lastschriften in anderen Währungen als dem Euro können die

Mitgliedstaaten ihren Zahlungsdienstleistern vorschreiben, im Rahmen ihrer
Lastschriftverfahren günstigere Erstattungsrechte anzubieten, sofern diese für
den Zahler vorteilhafter sind.

Art. 77 Verlangen der Erstattung eines von einem oder über einen
Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsvorgangs. (1) Die Mitglied-
staaten stellen sicher, dass der Zahler die Erstattung eines autorisierten und
von einem oder über einen Zahlungsempfänger ausgelösten Zahlungsvor-
gangs nach Artikel 76 innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der
Belastung des betreffenden Geldbetrags verlangen kann.
(2) Der Zahlungsdienstleister erstattet innerhalb von zehn Geschäftstagen

nach Erhalt eines Erstattungsbegehrens entweder den vollständigen Betrag des
Zahlungsvorgangs, oder er teilt dem Zahler die Gründe für die Ablehnung
der Erstattung unter Angabe der Stellen mit, an die sich der Zahler nach den
Artikeln 99 bis 102 wenden kann, wenn er diese Begründung nicht akzep-
tiert.
Das Recht des Zahlungsdienstleisters nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes,

eine Erstattung abzulehnen, erstreckt sich nicht auf den Fall nach Artikel 76
Absatz 1 Unterabsatz 4.

Kapitel 3. Ausführung von Zahlungsvorgängen

Abschnitt 1. Zahlungsaufträge und transferierte Beträge

Art. 78 Eingang von Zahlungsaufträgen. (1) Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, dass als Zeitpunkt des Eingangs der Zeitpunkt gilt, an dem der
Zahlungsauftrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlers eingeht.

1 Das Konto des Zahlers darf nicht vor dem Eingang des Zahlungsauftrags
belastet werden. 2 Fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäfts-
tag des Zahlungsdienstleisters des Zahlers, so gilt der Zahlungsauftrag als am
darauf folgenden Geschäftstag eingegangen. 3 Der Zahlungsdienstleister kann
festlegen, dass Zahlungsaufträge die nach einem bestimmten Zeitpunkt nahe
dem Ende des Geschäftstages eingehen, als am darauf folgenden Geschäftstag
eingegangen gelten.
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(2) 1 Vereinbaren der Zahlungsdienstnutzer, der einen Zahlungsauftrag aus-
löst, und der Zahlungsdienstleister, dass die Ausführung des Zahlungsauftrags
zu einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an
dem Tag, an dem der Zahler dem Zahlungsdienstleister den Geldbetrag zur
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin für die
Zwecke des Artikels 83 als Zeitpunkt des Eingangs. 2 Fällt der vereinbarte
Termin nicht auf einen Geschäftstag des Zahlungsdienstleisters, so gilt der
eingegangene Zahlungsauftrag als am darauf folgenden Geschäftstag einge-
gangen.

Art. 79 Ablehnung von Zahlungsaufträgen. (1) Lehnt der Zahlungs-
dienstleister es ab, einen Zahlungsauftrag auszuführen oder einen Zahlungs-
vorgang auszulösen, so zeigt er das dem Zahlungsdienstnutzer, sofern möglich
unter Angabe der Gründe, an und teilt ihm mit, nach welchem Verfahren
sachliche Fehler, die zur Ablehnung des Auftrags geführt haben, berichtigt
werden können, sofern das nicht gegen sonstiges einschlägiges Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten verstößt.
Der Zahlungsdienstleister hat diese Unterrichtung so rasch wie möglich,

auf jeden Fall aber innerhalb der Fristen gemäß Artikel 83, vorzunehmen
oder in einer vereinbarten Form zugänglich zu machen.
Der Rahmenvertrag kann vorsehen, dass der Zahlungsdienstleister für diese

Ablehnung ein angemessenes Entgelt in Rechnung stellen darf, sofern die
Ablehnung sachlich gerechtfertigt ist.
(2) Sind alle im Rahmenvertrag des Zahlers festgelegten Bedingungen

erfüllt, so darf der kontoführende Zahlungsdienstleister des Zahlers die Aus-
führung eines autorisierten Zahlungsauftrages, unabhängig davon, ob der
Zahlungsauftrag von einem Zahler, auch durch einen Zahlungsauslösedienst-
leister, oder von einem Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst wurde,
nicht ablehnen, sofern das nicht gegen sonstiges einschlägiges Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten verstößt.
(3) Für die Zwecke der Artikel 83 und 89 gilt ein Zahlungsauftrag, dessen

Ausführung abgelehnt wurde, als nicht eingegangen.

Art. 80 Unwiderruflichkeit eines Zahlungsauftrags. (1) Die Mitglied-
staaten stellen sicher, dass der Zahlungsdienstnutzer einen Zahlungsauftrag
nach dem Eingang beim Zahlungsdienstleister des Zahlers nicht mehr wider-
rufen kann, sofern dieser Artikel nichts anderes vorsieht.
(2) Wurde der Zahlungsvorgang von einem Zahlungsauslösedienstleister

oder vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst, darf der Zahler den
Zahlungsauftrag nicht mehr widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslöse-
dienstleister die Zustimmung zur Auslösung des Zahlungsvorgangs erteilt
oder dem Zahlungsempfänger die Zustimmung zur Ausführung des Zah-
lungsauftrags erteilt hat.
(3) Im Fall einer Lastschrift kann der Zahler den Zahlungsauftrag jedoch

unbeschadet etwaiger Erstattungsansprüche spätestens bis zum Ende des Ge-
schäftstages vor dem vereinbarten Belastungstag widerrufen.
(4) In dem Fall von Artikel 78 Absatz 2 kann der Zahlungsdienstnutzer

einen Zahlungsauftrag spätestens bis zum Ende des Geschäftstages vor dem
vereinbarten Tag widerrufen.
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(5) 1Nach Ablauf der Fristen der Absätze 1 bis 4 kann der Zahlungsauftrag
nur widerrufen werden, wenn der Zahlungsdienstnutzer und die betreffenden
Zahlungsdienstleister es vereinbart haben. 2 In den Fällen der Absätze 2 und 3
ist zudem die Zustimmung des Zahlungsempfängers erforderlich. 3Wenn das
im Rahmenvertrag vereinbart ist, kann der betreffende Zahlungsdienstleister
den Widerruf in Rechnung stellen.

Art. 81 Transferierte und eingegangene Beträge. (1) Die Mitgliedstaa-
ten verpflichten den/die Zahlungsdienstleister des Zahlers, den/die Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers und alle zwischengeschalteten Stellen,
den Betrag in voller Höhe zu transferieren und keine Entgelte davon abzuzie-
hen.
(2) 1 Der Zahlungsempfänger und der Zahlungsdienstleister können jedoch

vereinbaren, dass der betreffende Zahlungsdienstleister seine Entgelte von
dem transferierten Betrag abziehen darf, bevor er ihn dem Zahlungsempfän-
ger gutschreibt. 2 In diesem Fall werden der vollständige Betrag des Zahlungs-
vorgangs und die Entgelte in den Informationen für den Zahlungsempfänger
getrennt ausgewiesen.
(3) 1Werden andere Entgelte als die in Absatz 2 genannten von dem trans-

ferierten Betrag abgezogen, stellt der Zahlungsdienstleister des Zahlers sicher,
dass der Zahlungsempfänger den Betrag des vom Zahler ausgelösten Zah-
lungsvorgangs in voller Höhe erhält. 2Wird der Zahlungsvorgang von dem
Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst, stellt der Zahlungsdienstleister
des Zahlungsempfängers sicher, dass der Zahlungsempfänger den Betrag des
Zahlungsvorgangs, in voller Höhe erhält.

Abschnitt 2. Ausführungsfrist und Wertstellungsdatum

Art. 82 Anwendungsbereich. (1) Dieser Abschnitt gilt für
a) Zahlungsvorgänge in Euro,
b) innerstaatliche Zahlungsvorgänge in der Währung des Mitgliedstaats, der
nicht dem Euro-Währungsgebiet angehört,

c) Zahlungsvorgänge, bei denen nur eine Währungsumrechnung zwischen
dem Euro und der Währung eines nicht dem Euro-Währungsgebiet ange-
hörenden Mitgliedstaats stattfindet, sofern die erforderliche Währungs-
umrechnung in dem nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mit-
gliedstaat durchgeführt wird und – im Falle von grenzüberschreitenden
Zahlungsvorgängen – der grenzüberschreitende Transfer in Euro stattfin-
det.
(2) 1 Dieser Abschnitt findet auf in Absatz 1 nicht genannte Zahlungsvor-

gänge Anwendung, sofern nicht zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und
dem Zahlungsdienstleister etwas anderes vereinbart wurde; hiervon aus-
genommen ist Artikel 87, den die Parteien nicht vertraglich abbedingen
können. 2 Vereinbaren der Zahlungsdienstnutzer und der Zahlungsdienstleis-
ter jedoch für Zahlungsvorgänge innerhalb der Union eine längere Frist als
die nach Artikel 83, so darf diese längere Frist vier Geschäftstage ab dem in
Artikel 78 genannten Zeitpunkt des Eingangs nicht überschreiten.
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Art. 83 Zahlungsvorgängemit Übertragung auf ein Zahlungskonto.
(1) 1 Die Mitgliedstaaten schreiben dem Zahlungsdienstleister des Zahlers

vor, sicherzustellen, dass nach Eingang im Sinne des Artikels 78 der Betrag
des Zahlungsvorgangs bis Ende des folgenden Geschäftstags dem Konto des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird. 2 Diese
Frist kann für in Papierform ausgelöste Zahlungsvorgänge um einen weiteren
Geschäftstag verlängert werden.
(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister des

Zahlungsempfängers den Betrag des Zahlungsvorgangs dem Zahlungskonto
des Zahlungsempfängers gemäß Artikel 87 wertstellt und verfügbar macht,
nachdem er seinerseits den Geldbetrag erhalten hat.
(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Zahlungsdienstleister des

Zahlungsempfängers dem Zahlungsdienstleister des Zahlers einen vom Zah-
lungsempfänger oder über diesen ausgelösten Zahlungsauftrag innerhalb der
zwischen dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsdienstleister vereinbar-
ten Fristen übermittelt, um im Falle von Lastschriften die Verrechnung am
vereinbarten Fälligkeitstermin zu ermöglichen.

Art. 84 Fehlen eines Zahlungskontos des Zahlungsempfängers beim
Zahlungsdienstleister. Hat der Zahlungsempfänger beim Zahlungsdienst-
leister kein Zahlungskonto, so macht der Zahlungsdienstleister, bei dem Geld-
beträge zugunsten des Zahlungsempfängers eingegangen sind, diese Geld-
beträge für den Zahlungsempfänger innerhalb der Frist des Artikels 83 ver-
fügbar.

Art. 85 Auf ein Zahlungskonto eingezahltes Bargeld. 1 Zahlt ein Ver-
braucher Bargeld auf ein Zahlungskonto bei einem Zahlungsdienstleister in
der Währung des betreffenden Zahlungskontos ein, so stellt dieser Zahlungs-
dienstleister sicher, dass der Betrag unverzüglich nach der Entgegennahme
verfügbar gemacht und wertgestellt wird. 2 Ist der Zahlungsdienstnutzer kein
Verbraucher, muss der Geldbetrag spätestens an dem auf die Entgegennahme
folgenden Geschäftstag auf dem Konto des Zahlungsempfängers verfügbar
gemacht und wertgestellt sein.

Art. 86 Innerstaatliche Zahlungsvorgänge. Für innerstaatliche Zah-
lungsvorgänge können die Mitgliedstaaten kürzere Ausführungsfristen als
nach diesem Abschnitt festlegen.

Art. 87 Wertstellungsdatum und Verfügbarkeit von Geldbeträgen.
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Datum der Wertstellung

einer Gutschrift auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätestens
der Geschäftstag ist, an dem der Betrag des Zahlungsvorgangs, dem Konto des
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wird.
(2) 1 Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers stellt sicher, dass

der Betrag des Zahlungsvorgangs dem Zahlungsempfänger unverzüglich zur
Verfügung steht, nachdem er dem Konto seines Zahlungsdienstleisters gut-
geschrieben wurde, wenn auf Seiten des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs-
empfängers
a) keine Währungsumrechnung erfolgt oder
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b) eine Währungsumrechnung zwischen dem Euro und einer Währung eines
Mitgliedstaats oder zwischen den Währungen zweier Mitgliedstaaten er-
folgt.

2 Die Verpflichtung nach diesem Absatz gilt auch für Zahlungen innerhalb
eines Zahlungsdienstleisters.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Datum der Wertstellung

einer Belastung auf dem Zahlungskonto des Zahlers frühestens der Zeitpunkt
ist, an dem dieses Zahlungskonto mit dem Betrag des Zahlungsvorgangs
belastet wird.

Abschnitt 3. Haftung

Art. 88 Fehlerhafte Kundenidentifikatoren. (1) Wird ein Zahlungsauf-
trag in Übereinstimmung mit dem Kundenidentifikator ausgeführt, gilt der
Zahlungsauftrag gegenüber dem durch den Kundenidentifikator bezeichneten
Zahlungsempfänger als korrekt ausgeführt.
(2) Ist der vom Zahlungsdienstnutzer angegebene Kundenidentifikator feh-

lerhaft, haftet der Zahlungsdienstleister nicht gemäß Artikel 89 für die nicht
erfolgte oder fehlerhafte Ausführung des Zahlungsvorgangs.
(3) 1 Der Zahlungsdienstleister des Zahlers bemüht sich jedoch im Rahmen

des Zumutbaren, den Geldbetrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs war,
wiederzuerlangen. 2 Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers betei-
ligt sich an diesen Bemühungen auch dadurch, dass er dem Zahlungsdienst-
leister des Zahlers alle für die Wiedererlangung des Geldbetrags maßgeblichen
Informationen mitteilt.
Ist die Einziehung des Geldbetrags nach Unterabsatz 1 nicht möglich, so

teilt der Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler auf schriftlichen Antrag
alle Informationen mit, über die der Zahlungsdienstleister des Zahlers verfügt,
und die für den Zahler relevant sind, damit dieser seinen Anspruch auf Rück-
erstattung des Betrags auf dem Rechtsweg geltend machen kann.
(4) Der Zahlungsdienstleister kann dem Zahlungsdienstnutzer für die Wie-

derbeschaffung ein Entgelt in Rechnung stellen, wenn das im Rahmenvertrag
vereinbart wurde.
(5) Macht der Zahlungsdienstnutzer weitergehende Angaben als die nach

Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 52 Nummer 2 Buchstabe b,
haftet der Zahlungsdienstleister nur für die Ausführung von Zahlungsvorgän-
gen in Übereinstimmung mit dem vom Zahlungsdienstnutzer angegebenen
Kundenidentifikator.

Art. 89 Haftung der Zahlungsdienstleister für nicht erfolgte, fehler-
hafte oder verspätete Ausführung von Zahlungsvorgängen. (1) 1Wird
ein Zahlungsauftrag vom Zahler direkt ausgelöst, so haftet der Zahlungs-
dienstleister des Zahlers unbeschadet des Artikels 71, des Artikels 88 Absät-
ze 2 und 3 sowie des Artikels 93 gegenüber dem Zahler für die ordnungs-
gemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs, es sei denn, er kann gegenüber
dem Zahler und gegebenenfalls dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers nachweisen, dass der Betrag des Zahlungsvorgangs gemäß Artikel 83
Absatz 1 beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.
2 In diesem Fall haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
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gegenüber dem Zahlungsempfänger für die ordnungsgemäße Ausführung des
Zahlungsvorgangs.
Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers nach Unterabsatz 1, so erstattet

er dem Zahler unverzüglich den Betrag des nicht oder fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgangs und bringt das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten
Zahlungsvorgang befunden hätte.
Der Betrag wird auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens zu dem

Datum der Belastung des Kontos wertgestellt.
Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach Unter-

absatz 1, so stellt er dem Zahlungsempfänger den Betrag des Zahlungsvor-
gangs unverzüglich zur Verfügung und schreibt gegebenenfalls dem Zahlungs-
konto des Zahlungsempfängers den entsprechenden Betrag gut.
Der Betrag wird auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätes-

tens zu dem Datum wertgestellt, zu dem der Betrag bei korrekter Ausführung
gemäß Artikel 87 wertgestellt worden wäre.
Wird ein Zahlungsvorgang verspätet ausgeführt, stellt der Zahlungsdienst-

leister des Zahlungsempfängers auf Verlangen des für den Zahler auftretenden
Zahlungsdienstleisters des Zahlers sicher, dass der Betrag auf dem Zahlungs-
konto des Zahlungsempfängers spätestens zu dem Datum wertgestellt wird, zu
dem der Betrag bei korrekter Ausführung wertgestellt worden wäre.

1 Im Falle eines nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, bei
dem der Zahlungsauftrag durch den Zahler ausgelöst wurde, bemüht sich der
Zahlungsdienstleister des Zahlers auf Verlangen – ungeachtet der Haftung
nach diesem Absatz – unverzüglich darum, den Zahlungsvorgang zurück-
zuverfolgen und den Zahler über das Ergebnis zu unterrichten. 2 Dem Zahler
wird dafür kein Entgelt in Rechnung gestellt.
(2) 1Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über diesen

ausgelöst, haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers unbescha-
det des Artikels 71, des Artikels 88 Absätze 2 und 3 sowie des Artikels 93
gegenüber dem Zahlungsempfänger für die ordnungsgemäße Übermittlung
des Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des Zahlers gemäß Arti-
kel 88 Absatz 3. 2 Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
nach diesem Unterabsatz, muss er den fraglichen Zahlungsauftrag unverzüg-
lich zurück an den Zahlungsdienstleister des Zahlers übermitteln.
Bei verspäteter Übermittlung des Zahlungsauftrags wird der Betrag auf

dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätestens zu dem Datum wert-
gestellt, zu dem der Betrag bei korrekter Ausführung wertgestellt worden
wäre.

1 Darüber hinaus haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers
unbeschadet des Artikels 71, des Artikels 88 Absätze 2 und 3 sowie des Ar-
tikels 93 gegenüber dem Zahlungsempfänger für die Bearbeitung des Zah-
lungsvorgangs entsprechend seinen Pflichten nach Artikel 87. 2 Haftet der
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nach diesem Unterabsatz, stellt
er sicher, dass der Betrag des Zahlungsvorgangs dem Zahlungsempfänger
unverzüglich zur Verfügung steht, nachdem er dem Zahlungskonto des Zah-
lungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gutgeschrieben wurde. 3 Der Be-
trag wird auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätestens zu dem
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Datum wertgestellt, zu dem der Betrag bei korrekter Ausführung wertgestellt
worden wäre.

1 Im Falle eines nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, für
den der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers nicht nach den Unter-
absätzen 1 und 2 haftet, haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers gegen-
über dem Zahler. 2 Haftet der Zahlungsdienstleister des Zahlers wie vor-
genannt, erstattet er dem Zahler gegebenenfalls unverzüglich den Betrag des
nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs und bringt das belastete
Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne
den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. 3 Der Betrag
wird auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens zu dem Datum der
Belastung des Kontos wertgestellt.
Die Verpflichtung des Zahlungsdienstleisters des Zahlers gemäß Unter-

absatz 4 besteht nicht, wenn der Zahlungsdienstleister des Zahlers nachweist,
dass der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den Betrag des Zah-
lungsvorgangs, erhalten hat, auch wenn die Zahlung lediglich mit einer
geringfügigen Verzögerung ausgeführt wurde.
In diesem Fall wird der Betrag vom Zahlungsdienstleister des Zahlungs-

empfängers auf dem Zahlungskonto des Zahlungsempfängers spätestens zu
dem Datum wertgestellt, zu dem der Betrag bei korrekter Ausführung wert-
gestellt worden wäre.

1 Im Falle eines nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs, bei
dem der Zahlungsauftrag vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelöst
wurde, bemüht sich der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers auf
dessen Verlangen – ungeachtet der Haftung nach diesem Absatz – unverzüg-
lich darum, den Zahlungsvorgang zurückzuverfolgen und den Zahlungsemp-
fänger über das Ergebnis zu unterrichten. 2 Dem Zahlungsempfänger wird
dafür kein Entgelt in Rechnung gestellt.
(3) Zahlungsdienstleister haften darüber hinaus gegenüber ihren jeweiligen

Zahlungsdienstnutzern für alle von ihnen zu verantwortenden Entgelte und
für Zinsen, die dem Zahlungsdienstnutzer infolge einer nicht erfolgten oder
fehlerhaften oder verspäteten Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung
gestellt werden.

Art. 90 Haftung im Fall von Zahlungsauslösediensten für nicht er-
folgte, fehlerhafte oder verspätete Ausführung von Zahlungsvorgän-
gen. (1) Wird ein Zahlungsauftrag vom Zahler über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister ausgelöst, so erstattet der kontoführende Zahlungsdienstleister
unbeschadet des Artikels 71 und des Artikels 88 Absätze 2 und 3 dem Zahler
den Betrag des nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgangs und
bringt das belastete Zahlungskonto gegebenenfalls wieder auf den Stand, auf
dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden
hätte.
Der Zahlungsauslösedienstleister muss nachweisen, dass der Zahlungsauf-

trag gemäß Artikel 78 beim kontoführenden Zahlungsdienstleister des Zahlers
eingegangen ist und dass der Zahlungsvorgang innerhalb seines Zuständig-
keitsbereichs authentifiziert, ordnungsgemäß aufgezeichnet und nicht durch
ein technisches Versagen oder einen anderen Mangel im Zusammenhang mit
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der nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung des Vorgangs
beeinträchtigt wurde.
(2) Haftet der Zahlungsauslösedienstleister für die nicht erfolgte, fehlerhafte

oder verspätete Ausführung des Zahlungsvorgangs, so entschädigt er den
kontoführenden Zahlungsdienstleister auf dessen Verlangen unverzüglich für
die infolge der Erstattung an den Zahler erlittenen Verluste oder gezahlten
Beträge.

Art. 91 Zusätzliche Entschädigung. Eine etwaige über die Bestimmun-
gen dieses Abschnitts hinausgehende finanzielle Entschädigung kann nach
dem auf den Vertrag zwischen dem Zahlungsdienstnutzer und dem Zahlungs-
dienstleister anwendbaren Recht festgelegt werden.

Art. 92 Regressanspruch. (1) 1 Kann in Bezug auf die Haftung eines Zah-
lungsdienstleisters nach den Artikeln 73 und 89 ein anderer Zahlungsdienst-
leister oder eine zwischengeschaltete Stelle in Regress genommen werden,
entschädigt dieser Zahlungsdienstleister oder diese Stelle den erstgenannten
Zahlungsdienstleister für alle nach den Artikeln 73 und 89 erlittenen Verluste
oder gezahlten Beträge. 2 Das umfasst Entschädigungen in dem Falle, dass
einer der Zahlungsdienstleister keine starke Kundenauthentifizierung ver-
langt.
(2) Eine darüber hinausgehende finanzielle Entschädigung kann nach den

Vereinbarungen zwischen Zahlungsdienstleistern und/oder zwischengeschal-
teten Stellen und gemäß dem auf diese Vereinbarungen anwendbaren Recht
festgelegt werden.

Art. 93 Ungewöhnliche und unvorhersehbare Ereignisse. Die Haftung
nach den Kapiteln 2 oder 3 entsteht nicht für ungewöhnliche und unvorher-
sehbare Ereignisse, auf die die Partei, die sich darauf beruft, keinen Einfluss
hat und deren Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten
vermieden werden können, oder auf Fälle, in denen ein Zahlungsdienstleister
durch andere rechtliche Verpflichtungen nach dem Recht der Union oder
nach nationalem Recht gebunden ist.

Kapitel 4. Datenschutz

Art. 94 Datenschutz. (1) 1 Die Mitgliedstaaten gestatten die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Zahlungssysteme und Zahlungsdienstleister,
sofern das zur Verhütung, Ermittlung und Feststellung von Betrugsfällen im
Zahlungsverkehr notwendig ist. 2 Die Unterrichtung natürlicher Personen
über die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Verarbeitung sol-
cher personenbezogener Daten und jede andere Verarbeitung personenbezo-
gener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie erfolgt gemäß der Richtlinie
95/46/EG, den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/
46/EG und gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001.
(2) Zahlungsdienstleister dürfen die für das Erbringen ihrer Zahlungsdiens-

te notwendigen personenbezogenen Daten nur mit der ausdrücklichen Zu-
stimmung des Zahlungsdienstnutzers abrufen, verarbeiten und speichern.
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Kapitel 5. Operationelle und sicherheitsrelevante Risiken und
Authentifizierung

Art. 95 Management operationeller und sicherheitsrelevanter Risi-
ken. (1) 1 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsdienstleister einen
Rahmen angemessener Risikominderungsmaßnahmen und Kontrollmecha-
nismen zur Beherrschung der operationellen und der sicherheitsrelevanten
Risiken im Zusammenhang mit den von ihnen erbrachten Zahlungsdiensten
schaffen. 2 Als Teil dieses Rahmens müssen die Zahlungsdienstleister wirksame
Verfahren für das Management von Vorfällen – auch zur Aufdeckung und
Klassifizierung schwerer Betriebs- und Sicherheitsvorfälle – festlegen und
anwenden.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsdienstleister der zustän-

digen Behörde jährlich oder in den von den zuständigen Behörden festgeleg-
ten kürzeren Abständen eine aktualisierte und umfassende Bewertung der
operationellen und sicherheitsrelevanten Risiken im Zusammenhang mit den
von ihnen erbrachten Zahlungsdiensten und der Angemessenheit der zur
Beherrschung dieser Risiken ergriffenen Risikominderungsmaßnahmen und
Kontrollmechanismen übermitteln.
(3) Die EBA gibt bis zum 13. Juli 2017 in enger Zusammenarbeit mit der

EZB und nach Anhörung aller maßgeblichen Akteure, einschließlich der des
Zahlungsverkehrsmarktes, unter Berücksichtigung der Interessen aller Betei-
ligten Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 für
die Festlegung, Anwendung und Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen,
gegebenenfalls unter Einbeziehung von Zertifizierungsverfahren, heraus.
Die EBA überprüft die in Unterabsatz 1 genannten Leitlinien in enger

Zusammenarbeit mit der EZB regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre.
(4) Unter Berücksichtigung der bei der Anwendung der Leitlinien nach

Absatz 3 gewonnenen Erfahrung erstellt die EBA, wenn von der Kommission
darum ersucht, einen Entwurf von technischen Regulierungsstandards zu den
Kriterien und den Bedingungen für die Festlegung und Überwachung von
Sicherheitsmaßnahmen.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-

rungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verord-
nung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.
(5) Die EBA fördert die Zusammenarbeit, einschließlich des Austauschs

von Informationen, zwischen den zuständigen Behörden untereinander sowie
zwischen den zuständigen Behörden und der EZB und gegebenenfalls der
Agentur der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit im
Bereich der operationellen und sicherheitsrelevanten Risiken im Zusammen-
hang mit Zahlungsdiensten.

Art. 96 Meldung von Vorfällen. (1) Im Falle eines schwerwiegenden Be-
triebs- oder eines Sicherheitsvorfalls unterrichten die Zahlungsdienstleister
unverzüglich die zuständige Behörde in dem Herkunftsmitgliedstaat des Zah-
lungsdienstleisters.
Wenn sich der Vorfall auf die finanziellen Interessen seiner Zahlungsdienst-

nutzer auswirkt oder auswirken könnte, benachrichtigt der Zahlungsdienst-
leister unverzüglich seine Zahlungsdienstnutzer über den Vorfall und über alle
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Maßnahmen, die sie ergreifen können, um die negativen Auswirkungen des
Vorfalls zu begrenzen.
(2) 1Nach Eingang der Meldung nach Absatz 1 unterrichtet die zuständige

Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die EBA und die EZB unverzüglich über
die maßgeblichen Einzelheiten des Vorfalls. 2 Nachdem die genannte zustän-
dige Behörde die Relevanz des Vorfalls für die maßgeblichen Behörden des
betreffenden Mitgliedstaats geprüft hat, unterrichtet sie auch diese entspre-
chend.

1 Die EBA und die EZB prüfen in Zusammenarbeit mit der zuständigen
Behörde des Herkunftsmitgliedstaats die Relevanz des Vorfalls für andere
maßgebliche Behörden der Union und der Mitgliedstaaten und informieren
diese entsprechend. 2 Die EZB unterrichtet die Mitglieder des Europäischen
Systems der Zentralbanken über die für das Zahlungssystem relevanten As-
pekte.
Auf der Grundlage der Unterrichtung treffen die zuständigen Behörden

gegebenenfalls alle für die unmittelbare Sicherheit des Finanzsystems notwen-
digen Schutzvorkehrungen.
(3) Bis zum 13. Januar 2018 gibt die EBA in enger Zusammenarbeit mit

der EZB und nach Anhörung aller maßgeblichen Akteure, einschließlich des
Zahlungsverkehrsmarktes, unter Berücksichtigung der Interessen aller Betei-
ligten Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 für
jeden der folgenden Akteure heraus:
a) Zahlungsdienstleister: Klassifizierung der schwerwiegenden Vorfälle im
Sinne des Absatzes 1 sowie Inhalt, Format – einschließlich Standardform-
blättern für die Meldungen – und Verfahren für die Meldung solcher
Vorfälle;

b) die zuständigen Behörden: Kriterien für die Bewertung der Relevanz eines
Vorfalls und Einzelheiten der Meldung von Vorfällen an andere nationale
Behörden.
(4) Die EBA überprüft die in Absatz 3 genannten Leitlinien in enger

Zusammenarbeit mit der EZB regelmäßig, mindestens aber alle zwei Jahre.
(5) Bei der Ausarbeitung und Überprüfung der Leitlinien nach Absatz 3

berücksichtigt die EBA die von der Agentur der Europäischen Union für
Netz- und Informationssicherheit entwickelten und veröffentlichten Stan-
dards und/oder Spezifikationen für Branchen, in denen andere Tätigkeiten als
Zahlungsdienstleistungen ausgeübt werden.
(6) 1 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Zahlungsdienstleister den für

sie zuständigen Behörden mindestens einmal jährlich statistische Daten zu
Betrugsfällen in Verbindung mit den unterschiedlichen Zahlungsmitteln vor-
legen. 2 Die betreffenden zuständigen Behörden stellen der EBA und der EZB
diese Daten in aggregierter Form zur Verfügung.

Art. 97 Authentifizierung. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein
Zahlungsdienstleister eine starke Kundenauthentifizierung verlangt, wenn der
Zahler
a) online auf sein Zahlungskonto zugreift,
b) einen elektronischen Zahlungsvorgang auslöst,
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c) über einen Fernzugang eine Handlung vornimmt, die das Risiko eines
Betrugs im Zahlungsverkehr oder anderen Missbrauchs birgt.
(2) Im Fall der Einleitung elektronischer Fernzahlungsvorgänge nach Ab-

satz 1 Buchstabe b stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Zahlungsdienst-
leister für elektronische Fernzahlungsvorgänge eine starke Kundenauthentifi-
zierung verlangen, die Elemente umfasst, die den Zahlungsvorgang dyna-
misch mit einem bestimmten Betrag und einem bestimmten Zahlungsemp-
fänger verknüpfen.
(3) Im Fall des Absatzes 1 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Zah-

lungsdienstleister über angemessene Sicherheitsvorkehrungen verfügen, um
die Vertraulichkeit und die Integrität der personalisierten Sicherheitsmerkma-
le der Zahlungsdienstnutzer zu schützen.
(4) 1 Die Absätze 2 und 3 gelten auch, wenn Zahlungen über einen Zah-

lungsauslösedienstleister ausgelöst werden. 2 Die Absätze 1 und 3 gelten auch,
wenn die Informationen über einen Kontoinformationsdienstleister angefor-
dert werden.
(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der kontoführende Zahlungs-

dienstleister dem Zahlungsauslösedienstleister und dem Kontoinformations-
dienstleister gestattet, sich auf die Authentifizierungsverfahren zu stützen, die
er dem Zahlungsdienstnutzer gemäß den Absätzen 1 und 3 sowie – in Fällen,
in denen der Zahlungsauslösedienstleister beteiligt ist – auch gemäß den
Absätzen 1, 2 und 3 bereitstellt.

Art. 98 Technische Regulierungsstandards für die Authentifizierung
und die Kommunikation. (1) Die EBA arbeitet im Einklang mit Artikel 10
der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 in enger Zusammenarbeit mit der EZB
und nach Anhörung aller maßgeblichen Akteure, einschließlich des Zah-
lungsverkehrsmarktes, unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten
für Zahlungsdienstleister im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 dieser Richtlinie
technische Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird:
a) die Erfordernisse des Verfahrens zur starken Kundenauthentifizierung ge-
mäß Artikel 97 Absätze 1 und 2,

b) die Ausnahmen von der Anwendung des Artikels 97 Absätze 1, 2 und 3
unter Zugrundelegung der Kriterien des Absatzes 3 dieses Artikels,

c) die Anforderungen, die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Artikel 97 Absatz 3
erfüllen müssen, um die Vertraulichkeit und die Integrität der personalisier-
ten Sicherheitsmerkmale der Zahlungsdienstnutzer zu schützen, und

d) die Anforderungen an gemeinsame und sichere offene Standards für die
Kommunikation zwischen kontoführenden Zahlungsdienstleistern, Zah-
lungsauslösedienstleistern, Kontoinformationsdienstleistern, Zahlern, Zah-
lungsempfängern und anderen Zahlungsdienstleistern zum Zwecke der
Identifizierung, der Authentifizierung, der Meldung und der Weitergabe
von Informationen sowie der Anwendung von Sicherheitsmaßnahmen.
(2) Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards gemäß Absatz 1 wer-

den von der EBA mit folgender Zielsetzung ausgearbeitet:
a) Sicherstellung eines angemessenen Sicherheitsniveaus für Zahlungsdienst-
nutzer und Zahlungsdienstleister durch die Festlegung wirksamer und
risikobasierter Anforderungen,
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b)Gewährleistung der Sicherheit für die Gelder und die personenbezogenen
Daten der Zahlungsdienstnutzer,

c) Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines fairen Wettbewerbs zwischen
allen Zahlungsdienstleistern,

d)Gewährleistung der Neutralität im Hinblick auf die Technologie und das
Geschäftsmodell,

e) Ermöglichung der Entwicklung benutzerfreundlicher, allgemein zugäng-
licher und innovativer Zahlungsmittel.
(3) Die Ausnahmen nach Absatz 1 Buchstabe b werden unter Zugrundele-

gung folgender Kriterien gewährt:
a) mit der Dienstleistung verbundenes Risikoniveau,
b) der Betrag des Zahlungsvorgangs oder dessen Periodizität, oder beide,
c) für die Ausführung des Zahlungsvorgangs genutzter Zahlungsweg.
(4) Die EBA übermittelt der Kommission diese in Absatz 1 genannten

Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis zum 13. Januar 2017.
Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Regulie-

rungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010 zu erlassen.
(5) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 überprüft und

aktualisiert die EBA – soweit erforderlich – die technischen Regulierungs-
standards regelmäßig, um unter anderem der Innovation und den technologi-
schen Entwicklungen Rechnung zu tragen.

Kapitel 6. Alternative Streitbeilegungsverfahren

Abschnitt 1. Beschwerdeverfahren

Art. 99 Beschwerden. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verfahren
bestehen, nach denen Zahlungsdienstnutzer und andere interessierte Parteien
einschließlich Verbraucherverbänden bei den zuständigen Behörden Be-
schwerde wegen mutmaßlicher Verstöße der Zahlungsdienstleister gegen die-
se Richtlinie einlegen können.
(2) Gegebenenfalls und unbeschadet des Rechts, die Gerichte nach dem

nationalen Verfahrensrecht anrufen zu können, verweist die zuständige Be-
hörde in ihrer Antwort an den Beschwerdeführer auf die nach Artikel 102
eingerichteten alternativen Streitbeilegungsverfahren.

Art. 100 Zuständige Behörden. (1) 1 Die Mitgliedstaaten benennen die
für die Gewährleistung und Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie
zuständigen Behörden. 2 Diese Behörden ergreifen alle geeigneten Maßnah-
men, um die Einhaltung sicherzustellen.

1 Sie sind entweder
a) zuständige Behörden im Sinne des Artikels 4 Nummer 2 der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 oder

b) anerkannte Stellen nach nationalem Recht oder durch Behörden, die nach
nationalem Recht ausdrücklich hierzu befugt sind.
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2 Sie sind keine Zahlungsdienstleister, es sei denn, es handelt sich um nationale
Zentralbanken.
(2) 1 Die Behörden nach Absatz 1 werden mit allen Befugnissen und mit

angemessenen Mitteln ausgestattet, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
erforderlich sind. 2 Ist mehr als eine zuständige Behörde befugt, die Einhal-
tung dieser Richtlinie zu gewährleisten und zu überwachen, so stellen die
Mitgliedstaaten sicher, dass diese Behörden eng zusammenarbeiten, um ihre
Aufgaben effizient wahrnehmen zu können.
(3) Die zuständigen Behörden üben ihre Befugnisse im Einklang mit dem

nationalen Recht wie folgt aus:
a) entweder unmittelbar in eigener Verantwortung oder unter Aufsicht der
Justizbehörden oder

b) durch Anrufen der Gerichte, die für den Erlass der erforderlichen Ent-
scheidung zuständig sind, gegebenenfalls auch durch Einlegen von Rechts-
mitteln, wenn der Antrag auf Erlass der erforderlichen Entscheidung keinen
Erfolg hatte.
(4) Bei Verstößen oder mutmaßlichen Verstößen gegen die zur Umsetzung

der Titel III und IV erlassenen nationalen Rechtsvorschriften sind die zustän-
digen Behörden nach Absatz 1 die Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des
Zahlungsdienstleisters, im Falle von Agenten und Zweigniederlassungen, die
auf Grundlage des Niederlassungsrechts tätig sind, jedoch die Behörden des
Aufnahmemitgliedstaats.
(5) 1 Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission so bald wie möglich, auf

jeden Fall aber bis zum 13. Januar 2018 die gemäß Absatz 1 benannten
zuständigen Behörden mit. 2 Ferner unterrichten sie die Kommission über
eine etwaige Aufgabenteilung zwischen diesen Behörden. 3 Sie teilen der
Kommission unmittelbar jede Änderung der Benennung und der Zuständig-
keiten dieser Behörden mit.
(6) 1 Die EBA gibt nach Anhörung der EZB gemäß Artikel 16 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien für die zuständigen Behörden zu
den Beschwerdeverfahren heraus, die in Betracht zu ziehen sind, um die
Einhaltung gemäß Absatz 1 sicherzustellen. 2 Diese Leitlinien werden bis
13. Januar 2018 herausgegeben und gegebenenfalls regelmäßig aktualisiert.

Abschnitt 2. Alternative Streitbeilegungsverfahren und Sanktionen

Art. 101 Streitbeilegung. (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher und über-
prüfen, dass Zahlungsdienstleister angemessene und wirksame Beschwerde-
verfahren für die Abhilfe bei Beschwerden von Zahlungsdienstnutzern in
Bezug auf aus Titel III und IV dieser Richtlinie erwachsende Rechte und
Pflichten schaffen und anwenden.
Diese Verfahren gelten in jedem Mitgliedstaat, in dem der Zahlungsdienst-

leister die Zahlungsdienste anbietet, und stehen in einer Amtssprache des
betreffenden Mitgliedstaats oder in einer anderen zwischen dem Zahlungs-
dienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer vereinbarten Sprache zur Ver-
fügung.
(2) 1 Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Zahlungsdienstleister jede An-

strengung unternehmen, um Beschwerden der Zahlungsdienstnutzer in Pa-
pierform oder – bei entsprechender Vereinbarung zwischen Zahlungsdienst-

Zahlungsdienste-RL 2018 Art. 101 ZDiensteRL 24

99Palandt-Archiv - Teil I. Abschnitt B 22.9.2016 09:21 LBL APP



24_EWG_RL_2015_2366_2016_09_22_NLB_201609220919   Seite 100/112   22.09.2016

leister und Zahlungsdienstnutzer – auf einem anderen dauerhaften Daten-
träger zu beantworten. 2 In dieser Antwort, die innerhalb einer angemessenen
Frist, spätestens aber innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang der Be-
schwerde zu erfolgen hat, ist auf alle angesprochenen Fragen einzugehen.
3 Kann der Zahlungsdienstleister in Ausnahmefällen aus Gründen, die er nicht
zu verantworten hat, nicht innerhalb von 15 Arbeitstagen antworten, ist er
verpflichtet, ein vorläufiges Antwortschreiben mit eindeutiger Angabe der
Gründe für die Verzögerung bei der Beantwortung der Beschwerde zu ver-
senden und darin einen Zeitpunkt zu nennen, bis zu dem der Zahlungsdienst-
nutzer die endgültige Antwort spätestens erhält. 4 Die Frist für den Erhalt der
endgültigen Antwort darf 35 Arbeitstage in keinem Fall überschreiten.

1 Die Mitgliedstaaten können Vorschriften über Streitbeilegungsverfahren
einführen oder beibehalten, die für den Zahlungsdienstnutzer vorteilhafter
sind als die in Unterabsatz 1 genannten. 2 In diesem Fall gelten jene Vor-
schriften.
(3) Der Zahlungsdienstleister informiert den Zahlungsdienstnutzer über

mindestens eine Stelle zur alternativen Streitbeilegung, die für die Beilegung
von Streitigkeiten über aus Titel III und IV erwachsende Rechte und Pflich-
ten zuständig ist.
(4) 1 Die Informationen nach Absatz 3 müssen klar, umfassend und leicht

zugänglich auf der Website des Zahlungsdienstleisters, sofern vorhanden, in
der Zweigniederlassung sowie in den Allgemeinen Bedingungen des Vertrags
zwischen dem Zahlungsdienstleister und dem Zahlungsdienstnutzer genannt
werden. 2 Dabei ist auch anzugeben, wo weitere Informationen über die
betreffende Stelle zur alternativen Streitbeilegung und über die Bedingungen
für deren Anrufung erhältlich sind.

Art. 102 Alternative Streitbeilegungsverfahren. (1) 1 Die Mitgliedstaa-
ten stellen sicher, dass gemäß der Richtlinie 2013/11/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates1) nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften des
nationalen Rechts und des Unionsrechts angemessene, unabhängige, unpar-
teiische, transparente und wirksame alternative Streitbeilegungsverfahren für
die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Zahlungsdienstnutzern und Zah-
lungsdienstleistern über aus den Titeln III und IV dieser Richtlinie erwach-
sende Rechte und Pflichten geschaffen werden, wobei gegebenenfalls auf
bestehende zuständige Einrichtungen zurückgegriffen wird. 2 Die Mitglied-
staaten stellen sicher, dass die alternativen Streitbeilegungsverfahren auf Zah-
lungsdienstleister anwendbar sind und auch die Tätigkeiten benannter Stell-
vertreter erfassen.
(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Einrichtungen nach Ab-

satz 1 dieses Artikels bei der Beilegung grenzüberschreitender Streitigkeiten
über aus den Titeln III und IV erwachsende Rechte und Pflichten wirksam
zusammenarbeiten.
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Art. 103 Sanktionen. (1) 1 Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften über die
Sanktionen fest, die bei Zuwiderhandlungen gegen nationales Recht zur
Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und treffen alle erforderli-
chen Maßnahmen, um deren Anwendung sicherzustellen. 2 Die Sanktionen
müssen wirksam, angemessen und abschreckend sein.
(2) Die Mitgliedstaaten erlauben ihren zuständigen Behörden, jede Ver-

waltungssanktion, die bei einem Verstoß gegen die zur Umsetzung dieser
Richtlinie erlassenen Vorschriften verhängt wird, bekanntzumachen, sofern
eine solche Bekanntmachung die Stabilität der Finanzmärkte nicht ernstlich
gefährdet oder den Beteiligten unverhältnismäßigen Schaden zufügt.

Titel V. Delegierte Rechtsakte und technische
Regulierungsstandards

Art. 104 Delegierte Rechtsakte. Der Kommission wird die Befugnis
übertragen, gemäß Artikel 105 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Folgen-
des festzulegen:
a) die Anpassung des Verweises auf die Empfehlung 2003/361/EG in Arti-
kel 4 Nummer 36, wenn diese Empfehlung geändert wird;

b) die Anpassung der in Artikel 32 Absatz 1 und in Artikel 74 Absatz 1
genannten Beträge, um der Inflation Rechnung zu tragen.

Art. 105 Ausübung der Befugnisübertragung. (1) Die Befugnis zum
Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem
Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.
(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 104

wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 12. Januar 2016 über-
tragen.
(3) 1 Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 104

kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen wer-
den. 2 Der Beschluss, mit dem der Widerruf ausgesprochen wird, beendet die
Übertragung der in dem Beschluss angegebenen Befugnis. 3 Er wird am Tag
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu
einem im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 4 Die Gültig-
keit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem
Beschluss nicht berührt.
(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt

sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.
(5) 1 Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 104 erlassen wurde, tritt

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb
einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das
Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommis-
sion mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 2 Auf Ini-
tiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um
drei Monate verlängert.
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Art. 106 Verpflichtung zur Belehrung der Verbraucher über ihre
Rechte. (1) Die Kommission erstellt bis zum 13. Januar 2018 ein benutzer-
freundliches elektronisches Merkblatt, in dem die Rechte der Verbraucher
nach dieser Richtlinie und dem einschlägigen Unionsrecht klar und leicht
verständlich aufgeführt sind.
(2) Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten, die europäischen Ver-

bände der Zahlungsdienstleister und die europäischen Verbraucherverbände
über die Veröffentlichung des Merkblatts nach Absatz 1.
Die Kommission, die EBA und die zuständigen Behörden tragen dafür

Sorge, dass das Merkblatt auf ihren jeweiligen Websites leicht zugänglich
gemacht wird.
(3) Die Zahlungsdienstleister stellen sicher, dass das Merkblatt auf ihren

Websites, sofern vorhanden, sowie in Papierform in ihren Zweigniederlassun-
gen, bei ihren Agenten und bei den Stellen, an die sie ihre Tätigkeiten
ausgelagert haben, leicht zugänglich gemacht wird.
(4) Die Zahlungsdienstleister dürfen ihren Kunden keine Kosten dafür in

Rechnung stellen, dass sie ihnen Informationen nach diesem Artikel zugäng-
lich machen.
(5) Auf Menschen mit Behinderungen werden die Bestimmungen dieses

Artikels durch den Einsatz geeigneter alternativer Mittel angewandt, welche
es ermöglichen, ihnen die Informationen in einem zugänglichen Format
zugänglich zu machen.

Titel VI. Schlussbestimmungen

Art. 107 Vollständige Harmonisierung. (1) Unbeschadet des Artikels 2,
des Artikels 8 Absatz 3, des Artikels 32, des Artikels 38 Absatz 2, des Arti-
kels 42 Absatz 2, des Artikels 55 Absatz 6, des Artikels 57 Absatz 3, des
Artikels 58 Absatz 3, des Artikels 61 Absätze 2 und 3, des Artikels 62 Ab-
satz 5, des Artikels 63 Absätze 2 und 3, des Artikels 74 Absatz 1 Unter-
absatz 2 und des Artikels 86 dürfen die Mitgliedstaaten in den Bereichen, in
denen diese Richtlinie harmonisierte Bestimmungen enthält, keine anderen
als die in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen beibehalten oder
einführen.
(2) 1Macht ein Mitgliedstaat von einer der in Absatz 1 genannten Optio-

nen Gebrauch, so teilt er das der Kommission mit und setzt sie von allen
nachfolgenden Änderungen in Kenntnis. 2 Die Kommission veröffentlicht die
Informationen auf einer Website oder auf eine sonstige leicht zugängliche
Weise.
(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zahlungsdienstleister nicht

zum Nachteil der Zahlungsdienstnutzer von den nationalen Vorschriften zur
Umsetzung dieser Richtlinie abweichen, es sei denn, das ist in diesen Vor-
schriften ausdrücklich vorgesehen.
Zahlungsdienstleister können jedoch beschließen, Zahlungsdienstnutzern

günstigere Konditionen einzuräumen.
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Art. 108 Überprüfungsklausel. 1 Die Kommission legt bis zum 13. Januar
2021 dem Europäischen Parlament, dem Rat, der EZB und dem Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung
und die Auswirkungen dieser Richtlinie und insbesondere über folgende
Aspekte vor:
a) die Eignung und Wirkung der Bestimmungen des Artikels 62 Absätze 3, 4
und 5 über Entgelte;

b) die Anwendung des Artikels 2 Absätze 3 und 4, einschließlich einer Prü-
fung, ob Titel III und IV, sofern technisch möglich, in vollem Umfang auf
Zahlungsvorgänge nach jenen Absätzen angewendet werden kann;

c) den Zugang zu Zahlungssystemen, insbesondere im Hinblick auf das Aus-
maß des Wettbewerbs;

d) die Angemessenheit und die Auswirkungen der Schwellenwerte für die
Zahlungsvorgänge nach Artikel 3 Nummer 1;

e) die Angemessenheit und die Auswirkungen der Schwelle für die Ausnahme
nach Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a;

f) die Frage, ob es unter Berücksichtigung der Entwicklungen wünschenswert
wäre, ergänzend zu den Bestimmungen des Artikels 75 über Zahlungsvor-
gänge, bei denen der Betrag nicht im Voraus bekannt ist und Geldbeträge
blockiert werden, Höchstgrenzen für die Beträge einzuführen, die in sol-
chen Situationen auf dem Zahlungskonto des Zahlers blockiert werden
dürfen.

2 Die Kommission legt zusammen mit dieser Überprüfung gegebenenfalls
einen Gesetzgebungsvorschlag vor.

Art. 109 Übergangsbestimmung. (1) Die Mitgliedstaaten gestatten Zah-
lungsinstituten, die bis zum 13. Januar 2018 Tätigkeiten gemäß dem nationa-
len Recht zur Umsetzung der Richtlinie 2007/64/EG1) aufgenommen ha-
ben, diese Tätigkeiten gemäß den Anforderungen der Richtlinie 2007/64/
EG bis zum 13. Juli 2018 fortzusetzen, ohne eine Zulassung gemäß Artikel 5
der vorliegenden Richtlinie beantragen oder die anderen Bestimmungen des
Titels II oder die dort genannten Bestimmungen einhalten zu müssen.
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass diese Zahlungsinstitute den zustän-

digen Behörden alle sachdienlichen Informationen übermitteln, damit die
Letztgenannten bis zum 13. Juli 2018 beurteilen können, ob die betreffenden
Zahlungsinstitute die Anforderungen des Titels II erfüllen und welche Maß-
nahmen andernfalls zu ergreifen sind, um die Erfüllung der Anforderungen
sicherzustellen, oder ob ein Entzug der Zulassung angebracht ist.

1 Zahlungsinstitute, die nach Überprüfung durch die zuständigen Behörden
die Anforderungen des Titels II erfüllen, erhalten eine Zulassung und werden
in die in den Artikeln 14 und 15 genannten Register eingetragen. 2 Erfüllen
die betreffenden Zahlungsinstitute die Anforderungen des Titels II nicht bis
zum 13. Juli 2018, so wird ihnen gemäß Artikel 37 untersagt, Zahlungsdiens-
te zu erbringen.
(2) 1 Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Absatz 1 des vor-

liegenden Artikels genannten Zahlungsinstitute automatisch eine Zulassung
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erhalten und in die in den Artikeln 14 und 15 genannten Register einge-
tragen werden, wenn den zuständigen Behörden bereits nachgewiesen wurde,
dass die Anforderungen der Artikel 5 und 11 erfüllt sind. 2 Die zuständigen
Behörden setzen die betroffenen Zahlungsinstitute in Kenntnis, bevor die
Zulassung erteilt wird.
(3) Dieser Absatz gilt für natürliche oder juristische Personen, die vor dem

13. Januar 2018 in den Genuss einer Ausnahme gemäß Artikel 26 der Richt-
linie 2007/64/EG gekommen sind, und die Zahlungsdienste im Sinne der
Richtlinie 2007/64/EG erbracht haben.
Die Mitgliedstaaten gestatten diesen Personen, diese Tätigkeit in dem

betreffenden Mitgliedstaat nach Maßgabe der Richtlinie 2007/64/EG bis
zum 13. Januar 2019 fortzusetzen, ohne eine Zulassung gemäß Artikel 5 der
vorliegenden Richtlinie beantragen oder eine Ausnahme gemäß Artikel 32
der vorliegenden Richtlinie erlangen oder die anderen Bestimmungen des
Titels II der vorliegenden Richtlinie oder die dort genannten Bestimmungen
einhalten zu müssen.
Alle Personen, auf die in Unterabsatz 1 Bezug genommen wird, denen

nicht bis 13. Januar 2019 eine Zulassung erteilt bzw. eine Ausnahme gemäß
dieser Richtlinie gewährt wurde, wird gemäß Artikel 37 untersagt, Zahlungs-
dienste zu erbringen.
(4) 1 Die Mitgliedstaaten können erlauben, dass natürliche und juristische

Personen, denen eine Ausnahme nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels
gewährt wird, als Institute betrachtet werden, die in den Genuss einer Aus-
nahme kommen und automatisch in die Register der Artikel 14 bzw. 15
eingetragen werden, wenn den zuständigen Behörden nachgewiesen wurde,
dass die Anforderungen des Artikels 32 erfüllt sind. 2 Die zuständigen Behör-
den setzen die betroffenen Zahlungsinstitute in Kenntnis.
(5) Ungeachtet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels behalten Zah-

lungsinstitute, die eine Zulassung für die Erbringung von Zahlungsdiensten
erhalten haben, die unter Nummer 7 des Anhangs der Richtlinie 2007/64/
EG genannt sind, die Zulassung zur Erbringung dieser Zahlungsdienste, die
als Zahlungsdienste im Sinne der Nummer 3 des Anhangs I der vorliegenden
Richtlinie gelten, wenn den zuständigen Behörden spätestens bis zum 13. Ja-
nuar 2020 nachgewiesen wurde, dass den in Artikel 7 Buchstabe c und
Artikel 9 der vorliegenden Richtlinie genannten Anforderungen genügt
wird.

Art. 110 Änderungen der Richtlinie 2002/65/EG.1) (hier nicht wiederge-
geben)

Art. 111 Änderungen der Richtlinie 2009/110/EG. (hier nicht wiederge-
geben)

Art. 112 Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. (hier nicht
wiedergegeben)

Art. 113 Änderung der Richtlinie 2013/36/EG. (hier nicht wiedergegeben)
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Art. 114 Aufhebung. Die Richtlinie 2007/64/EG1) wird mit Wirkung
vom 13. Januar 2018 aufgehoben.
Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf

die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle
in Anhang II der vorliegenden Richtlinie zu lesen.

Art. 115 Umsetzung. (1) 1 Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffent-
lichen bis zum 13. Januar 2018 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 2 Sie setzen die Kom-
mission unverzüglich davon in Kenntnis.
(2) Sie wenden diese Vorschriften ab dem 13. Januar 2018 an.
1Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den

Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffent-
lichung auf diese Richtlinie Bezug. 2 Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel-
heiten dieser Bezugnahme.
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigs-

ten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie
fallenden Gebiet erlassen.
(4) Abweichend von Absatz 2 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in

den Artikeln 65, 66, 67 und 97 genannten Sicherheitsmaßnahmen 18 Mona-
te nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Artikel 98 genannten tech-
nischen Regulierungsstandards angewandt werden.
(5) Die Mitgliedstaaten untersagen juristischen Personen, die vor dem

12. Januar 2016 in ihrem Hoheitsgebiet Tätigkeiten von Zahlungsauslöse-
dienstleistern und Kontoinformationsdienstleistern im Sinne dieser Richtlinie
ausgeübt haben, nicht, dieselben Tätigkeiten in ihrem Hoheitsgebiet während
der Übergangsfrist nach den Absätzen 2 und 4 im Einklang mit dem derzeit
geltenden Rechtsrahmen weiterhin auszuüben.
(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die einzelnen kontoführenden

Zahlungsdienstleister bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie die technischen
Regulierungsstandards nach Absatz 4 einhalten, das Nichteinhalten nicht
dazu missbrauchen, die Nutzung von Zahlungsauslöse- und Kontoinformati-
onsdiensten für die von ihnen geführten Konten zu blockieren oder zu
behindern.

Art. 116 Inkrafttreten. Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach
ihrer Veröffentlichung2) im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Art. 117 Adressaten. Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Anhang I
Zahlungsdienste

(gemäß Artikel 4 Nummer 3)

(1) Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf ein Zahlungskonto ermöglicht werden, sowie alle für
die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge

(2) Dienste, mit denen Barabhebungen von einem Zahlungskonto ermöglicht werden, sowie alle
für die Führung eines Zahlungskontos erforderlichen Vorgänge

(3) Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich des Transfers von Geldbeträgen auf ein
Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienst-
leister:
a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Lastschriften;
b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen In-

struments;
c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen.

(4) Ausführung von Zahlungsvorgängen, wenn die Beträge durch einen Kreditrahmen für einen
Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind:
a) Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Lastschriften;
b) Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen In-

struments;
c) Ausführung von Überweisungen einschließlich Daueraufträgen.

(5) Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und/oder Annahme und Abrechnung („Acquiring“) von
Zahlungsvorgängen

(6) Finanztransfer
(7) Zahlungsauslösedienste
(8) Kontoinformationsdienste

Anhang II

Entsprechungstabelle

Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG1)

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1
Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 2
Artikel 2 Absatz 1 Artikel 2 Absatz 1
Artikel 2 Absatz 2
Artikel 2 Absatz 3
Artikel 2 Absatz 4
Artikel 2 Absatz 5 Artikel 2 Absatz 3
Artikel 3 Artikel 3
Artikel 4 Artikel 4
Nummern 1, 2, 3, 4, 5 und 10 Nummern 1, 2, 3, 4, 5 und 10
Nummer 7 Nummer 6
Nummer 8 Nummer 7
Nummer 9 Nummer 8
Nummer 11 Nummer 9
Nummer 12 Nummer 14
Nummer 13 Nummer 16
Nummer 14 Nummer 23
Nummern 20, 21, 22 Nummern 11, 12, 13
Nummer 23 Nummer 28
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Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG
Nummer 25 Nummer 15
Nummern 26, 27 Nummern 17, 18
Nummer 28 Nummer 20
Nummer 29 Nummer 19
Nummer 33 Nummer 21
Nummern 34, 35, 36, 37 Nummern 24, 25, 26, 27
Nummer 38 Nummer 22
Nummern 39, 40 Nummern 29, 30
Nummern 6, 15–19, 24, 30–32, 41–48 –
Artikel 5 Absatz 1 Artikel 5
Artikel 5 Absatz 2
Artikel 5 Absatz 3
Artikel 5 Absatz 4
Artikel 5 Absatz 5
Artikel 5 Absatz 6
Artikel 5 Absatz 7
Artikel 6 Absatz 1
Artikel 6 Absatz 2
Artikel 6 Absatz 3
Artikel 6 Absatz 4
Artikel 7 Artikel 6
Artikel 8 Absatz 1 Artikel 7 Absatz 1
Artikel 8 Absatz 2 Artikel 7 Absatz 2
Artikel 8 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 3
Artikel 9 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1
Artikel 9 Absatz 2 Artikel 8 Absatz 2
Artikel 9 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 3
Artikel 10 Absatz 1 Artikel 9 Absatz 1
Artikel 10 Absatz 2 Artikel 9 Absatz 2
– Artikel 9 Absätze 3 und 4
Artikel 11 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 1
Artikel 11 Absatz 2 Artikel 10 Absatz 2
Artikel 11 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 3
Artikel 11 Absatz 4 Artikel 10 Absatz 4
Artikel 11 Absatz 5 Artikel 10 Absatz 5
Artikel 11 Absatz 6 Artikel 10 Absatz 6
Artikel 11 Absatz 7 Artikel 10 Absatz 7
Artikel 11 Absatz 8 Artikel 10 Absatz 8
Artikel 11 Absatz 9 Artikel 10 Absatz 9
Artikel 12 Artikel 11
Artikel 13 Absatz 1 Artikel 12 Absatz 1
Artikel 13 Absatz 2 Artikel 12 Absatz 2
Artikel 13 Absatz 3 Artikel 12 Absatz 3
Artikel 14 Absatz 1 Artikel 13
Artikel 14 Absatz 2 Artikel 13
Artikel 14 Absatz 3 –
Artikel 14 Absatz 4 –
Artikel 15 Absatz 1 –
Artikel 15 Absatz 2 –
Artikel 15 Absatz 3 –
Artikel 15 Absatz 4 –
Artikel 15 Absatz 5 –
Artikel 16 Artikel 14
Artikel 17 Absatz 1 Artikel 15 Absatz 1
Artikel 17 Absatz 2 Artikel 15 Absatz 2
Artikel 17 Absatz 3 Artikel 15 Absatz 3
Artikel 17 Absatz 4 Artikel 15 Absatz 4
Artikel 18 Absatz 1 Artikel 16 Absatz 1
Artikel 18 Absatz 2 Artikel 16 Absatz 2
Artikel 18 Absatz 3 Artikel 16 Absatz 2
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Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG
Artikel 18 Absatz 4 Artikel 16 Absatz (3)
Artikel 18 Absatz 5 Artikel 16 Absatz 4
Artikel 18 Absatz 6 Artikel 16 Absatz 5
Artikel 19 Absatz 1 Artikel 17 Absatz 1
Artikel 19 Absatz 2 Artikel 17 Absatz 2
Artikel 19 Absatz 3 Artikel 17 Absatz 3
Artikel 19 Absatz 4 Artikel 17 Absatz 4
Artikel 19 Absatz 5 Artikel 17 Absatz 5
Artikel 19 Absatz 6 Artikel 17 Absatz 7
Artikel 19 Absatz 7 Artikel 17 Absatz 8
Artikel 19 Absatz 8 –
Artikel 20 Absatz 1 Artikel 18 Absatz 1
Artikel 20 Absatz 2 Artikel 18 Absatz 2
Artikel 21 Absatz 1 Artikel 19
Artikel 22 Absatz 1 Artikel 20 Absatz 1
Artikel 22 Absatz 2 Artikel 20 Absatz 2
Artikel 22 Absatz 3 Artikel 20 Absatz 3
Artikel 22 Absatz 4 Artikel 20 Absatz 4
Artikel 22 Absatz 5 Artikel 20 Absatz 5
Artikel 23 Absatz 1 Artikel 21 Absatz 1
Artikel 23 Absatz 2 Artikel 21 Absatz 2

Artikel 24 Absatz 1 Artikel 22 Absatz 1
Artikel 24 Absatz 2 Artikel 22 Absatz 2
Artikel 24 Absatz 3 Artikel 22 Absatz 3
Artikel 25 Absatz 1 Artikel 23 Absatz 1
Artikel 25 Absatz 2 Artikel 23 Absatz 2
Artikel 26 Absatz 1 Artikel 24 Absatz 1
Artikel 26 Absatz 2 Artikel 24 Absatz 2
Artikel 27 Absatz 1 –
Artikel 27 Absatz 2 –
Artikel 28 Absatz 1 Artikel 25 Absatz 1
Artikel 28 Absatz 2
Artikel 28 Absatz 3
Artikel 28 Absatz 4
Artikel 28 Absatz 5
Artikel 29 Absatz 1 Artikel 25 Absatz 2 und Artikel 25 Absatz 3
Artikel 29 Absatz 2
Artikel 29 Absatz 3 Artikel 25 Absatz 4
Artikel 29 Absatz 4
Artikel 29 Absatz 5
Artikel 29 Absatz 6
Artikel 30 Absatz 1
Artikel 30 Absatz 2
Artikel 30 Absatz 3
Artikel 30 Absatz 4
Artikel 31 Absatz 1
Artikel 31 Absatz 2 Artikel 25 Absatz 4
Artikel 32 Absatz 1 Artikel 26 Absatz 1
Artikel 32 Absatz 2 Artikel 26 Absatz 2
Artikel 32 Absatz 3 Artikel 26 Absatz 3
Artikel 32 Absatz 4 Artikel 26 Absatz 4
Artikel 32 Absatz 5 Artikel 26 Absatz 5
Artikel 32 Absatz 6 Artikel 26 Absatz 6
Artikel 33 Absatz 1 –
Artikel 33 Absatz 2 –
Artikel 34 Artikel 27
Artikel 35 Absatz 1 Artikel 28 Absatz 1
Artikel 35 Absatz 2 Artikel 28 Absatz 2
Artikel 36 –
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Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG
Artikel 37 Absatz 1 Artikel 29
Artikel 37 Absatz 2 –
Artikel 37 Absatz 3 –
Artikel 37 Absatz 4 –
Artikel 37 Absatz 5 –
Artikel 38 Absatz 1 Artikel 30 Absatz 1
Artikel 38 Absatz 2 Artikel 30 Absatz 2
Artikel 38 Absatz 3 Artikel 30 Absatz 3
Artikel 39 Artikel 31
Artikel 40 Absatz 1 Artikel 32 Absatz 1
Artikel 40 Absatz 2 Artikel 32 Absatz 2
Artikel 40 Absatz 3 Artikel 32 Absatz 3
Artikel 41 Artikel 33
Artikel 42 Absatz 1 Artikel 34 Absatz 1
Artikel 42 Absatz 2 Artikel 34 Absatz 2
Artikel 43 Absatz 1 Artikel 35 Absatz 1
Artikel 43 Absatz 2 Artikel 35 Absatz 2
Artikel 44 Absatz 1 Artikel 36 Absatz 1
Artikel 44 Absatz 2 Artikel 36 Absatz 2
Artikel 44 Absatz 3 Artikel 36 Absatz 3
Artikel 45 Absatz 1 Artikel 37 Absatz 1
Artikel 45 Absatz 2
Artikel 45 Absatz 3 Artikel 37 Absatz 2
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48 Artikel 38
Artikel 49 Artikel 39
Artikel 50 Artikel 40
Artikel 51 Absatz 1 Artikel 41 Absatz 1
Artikel 51 Absatz 2 Artikel 41 Absatz 2
Artikel 51 Absatz 3 Artikel 41 Absatz 3
Artikel 52 Nummer 1 Artikel 42 Absatz 1
Artikel 52 Nummer 2 Artikel 42 Absatz 2
Artikel 52 Nummer 3 Artikel 42 Absatz 3
Artikel 52 Nummer 4 Artikel 42 Absatz 4
Artikel 52 Nummer 5 Artikel 42 Absatz 5
Artikel 52 Nummer 6 Artikel 42 Absatz 6
Artikel 52 Nummer 7 Artikel 42 Absatz 7
Artikel 53 Artikel 43
Artikel 54 Absatz 1 Artikel 44 Absatz 1
Artikel 54 Absatz 2 Artikel 44 Absatz 2
Artikel 54 Absatz 3 Artikel 44 Absatz 3
Artikel 55 Absatz 1 Artikel 45 Absatz 1
Artikel 55 Absatz 2 Artikel 45 Absatz 2
Artikel 55 Absatz 3 Artikel 45 Absatz 3
Artikel 55 Absatz 4 Artikel 45 Absatz 4
Artikel 55 Absatz 5 Artikel 45 Absatz 5
Artikel 55 Absatz 6 Artikel 45 Absatz 6
Artikel 56 Artikel 46
Artikel 57 Absatz 1 Artikel 47 Absatz 1
Artikel 57 Absatz 2 Artikel 47 Absatz 2
Artikel 57 Absatz 3 Artikel 47 Absatz 3
Artikel 58 Absatz 1 Artikel 48 Absatz 1
Artikel 58 Absatz 2 Artikel 48 Absatz 2
Artikel 58 Absatz 3 Artikel 48 Absatz 3
Artikel 59 Absatz 1 Artikel 49 Absatz 1
Artikel 59 Absatz 2 Artikel 49 Absatz 2
Artikel 60 Absatz 1 Artikel 50 Absatz 1
Artikel 60 Absatz 2 Artikel 50 Absatz 2
Artikel 60 Absatz 3
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Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG
Artikel 61 Absatz 1 Artikel 51 Absatz 1
Artikel 61 Absatz 2 Artikel 51 Absatz 2
Artikel 61 Absatz 3 Artikel 51 Absatz 3
Artikel 61 Absatz 4 Artikel 51 Absatz 4
Artikel 62 Absatz 1 Artikel 52 Absatz 1
Artikel 62 Absatz 2 Artikel 52 Absatz 2
Artikel 62 Absatz 3 Artikel 52 Absatz 3
Artikel 62 Absatz 4
Artikel 62 Absatz 5
Artikel 63 Absatz 1 Artikel 53 Absatz 1
Artikel 63 Absatz 2 Artikel 53 Absatz 2
Artikel 63 Absatz 3 Artikel 53 Absatz 3
Artikel 64 Absatz 1 Artikel 54 Absatz 1
Artikel 64 Absatz 2 Artikel 54 Absatz 2
Artikel 64 Absatz 3 Artikel 54 Absatz 3
Artikel 64 Absatz 4 Artikel 54 Absatz 4
Artikel 65 Absatz 1
Artikel 65 Absatz 2
Artikel 65 Absatz 3
Artikel 65 Absatz 4
Artikel 65 Absatz 5
Artikel 65 Absatz 6
Artikel 66 Absatz 1
Artikel 66 Absatz 2
Artikel 66 Absatz 3
Artikel 66 Absatz 4
Artikel 66 Absatz 5
Artikel 67 Absatz 1
Artikel 67 Absatz 2
Artikel 67 Absatz 3
Artikel 67 Absatz 4
Artikel 68 Absatz 1 Artikel 55 Absatz 1
Artikel 68 Absatz 2 Artikel 55 Absatz 2
Artikel 68 Absatz 3 Artikel 55 Absatz 3
Artikel 68 Absatz 4 Artikel 55 Absatz 4
Artikel 69 Absatz 1 Artikel 56 Absatz 1
Artikel 69 Absatz 2 Artikel 56 Absatz 2
Artikel 70 Absatz 1 Artikel 57 Absatz 1
Artikel 70 Absatz 2 Artikel 57 Absatz 2
Artikel 71 Absatz 1 Artikel 58
Artikel 71 Absatz 2
Artikel 72 Absatz 1 Artikel 59 Absatz 1
Artikel 72 Absatz 2 Artikel 59 Absatz 2
Artikel 73 Absatz 1 Artikel 60 Absatz 1
Artikel 73 Absatz 2
Artikel 73 Absatz 3 Artikel 60 Absatz 2
Artikel 74 Absatz 1 Artikel 61 Absätze 1, 2 und 3
Artikel 74 Absatz 2
Artikel 74 Absatz 3 Artikel 61 Absätze 4 und 5
Artikel 75 Absatz 1
Artikel 75 Absatz 2
Artikel 76 Absatz 1 Artikel 62 Absatz 1
Artikel 76 Absatz 2 Artikel 62 Absatz 2
Artikel 76 Absatz 3 Artikel 62 Absatz 3
Artikel 76 Absatz 4
Artikel 77 Absatz 1 Artikel 63 Absatz 1
Artikel 77 Absatz 2 Artikel 63 Absatz 2
Artikel 78 Absatz 1 Artikel 64 Absatz 1
Artikel 78 Absatz 2 Artikel 64 Absatz 2
Artikel 79 Absatz 1 Artikel 65 Absatz 1
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Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG
Artikel 79 Absatz 2 Artikel 65 Absatz 2
Artikel 79 Absatz 3 Artikel 65 Absatz 3
Artikel 80 Absatz 1 Artikel 66 Absatz 1
Artikel 80 Absatz 2 Artikel 66 Absatz 2
Artikel 80 Absatz 3 Artikel 66 Absatz 3
Artikel 80 Absatz 4 Artikel 66 Absatz 4
Artikel 80 Absatz 5 Artikel 66 Absatz 5
Artikel 81 Absatz 1 Artikel 67 Absatz 1
Artikel 81 Absatz 2 Artikel 67 Absatz 2
Artikel 81 Absatz 3 Artikel 67 Absatz 3
Artikel 82 Absatz 1 Artikel 68 Absatz 1
Artikel 82 Absatz 2 Artikel 68 Absatz 2
Artikel 83 Absatz 1 Artikel 69 Absatz 1
Artikel 83 Absatz 2 Artikel 69 Absatz 2
Artikel 83 Absatz 3 Artikel 69 Absatz 3
Artikel 84 Artikel 70
Artikel 85 Artikel 71
Artikel 86 Artikel 72
Artikel 87 Absatz 1 Artikel 73 Absatz 1
Artikel 87 Absatz 2 Artikel 73 Absatz 1
Artikel 87 Absatz 3 Artikel 73 Absatz 2
Artikel 88 Absatz 1 Artikel 74 Absatz 1
Artikel 88 Absatz 2 Artikel 74 Absatz 2
Artikel 88 Absatz 3 Artikel 74 Absatz 2
Artikel 88 Absatz 4 Artikel 74 Absatz 2
Artikel 88 Absatz 5 Artikel 74 Absatz 3
Artikel 89 Absatz 1 Artikel 75 Absatz 1
Artikel 89 Absatz 2 Artikel 75 Absatz 2
Artikel 89 Absatz 3 Artikel 75 Absatz 3
Artikel 90 Absatz 1
Artikel 90 Absatz 2
Artikel 91 Artikel 76
Artikel 92 Absatz 1 Artikel 77 Absatz 1
Artikel 92 Absatz 2 Artikel 77 Absatz 2
Artikel 93 Artikel 78
Artikel 94 Absatz 1 Artikel 79 Absatz 1
Artikel 94 Absatz 2
Artikel 95 Absatz 1
Artikel 95 Absatz 2
Artikel 95 Absatz 3
Artikel 95 Absatz 4
Artikel 95 Absatz 5
Artikel 96 Absatz 1
Artikel 96 Absatz 2
Artikel 96 Absatz 3
Artikel 96 Absatz 4
Artikel 96 Absatz 5
Artikel 96 Absatz 6
Artikel 97 Absatz 1
Artikel 97 Absatz 2
Artikel 97 Absatz 3
Artikel 97 Absatz 4
Artikel 97 Absatz 5
Artikel 98 Absatz 1
Artikel 98 Absatz 2
Artikel 98 Absatz 3
Artikel 98 Absatz 4
Artikel 98 Absatz 5
Artikel 99 Absatz 1 Artikel 80 Absatz 1
Artikel 99 Absatz 2 Artikel 80 Absatz 2
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Vorliegende Richtlinie Richtlinie 2007/64/EG
Artikel 100 Absatz 1
Artikel 100 Absatz 2
Artikel 100 Absatz 3
Artikel 100 Absatz 4 Artikel 82 Absatz 2
Artikel 100 Absatz 5
Artikel 100 Absatz 6
Artikel 101 Absatz 1
Artikel 101 Absatz 2
Artikel 101 Absatz 3
Artikel 101 Absatz 4
Artikel 102 Absatz 1 Artikel 83 Absatz 1
Artikel 102 Absatz 2 Artikel 83 Absatz 2
Artikel 103 Absatz 1 Artikel 81 Absatz 1
Artikel 103 Absatz 2
Artikel 104
Artikel 105 Absatz 1
Artikel 105 Absatz 2
Artikel 105 Absatz 3
Artikel 105 Absatz 4
Artikel 105 Absatz 5
Artikel 106 Absatz 1
Artikel 106 Absatz 2
Artikel 106 Absatz 3
Artikel 106 Absatz 4
Artikel 106 Absatz 5
Artikel 107 Absatz 1 Artikel 86 Absatz 1
Artikel 107 Absatz 2 Artikel 86 Absatz 2
Artikel 107 Absatz 3 Artikel 86 Absatz 3
Artikel 108 Artikel 87
Artikel 109 Absatz 1 Artikel 88 Absatz 1
Artikel 109 Absatz 2 Artikel 88 Absatz 3
Artikel 109 Absatz 3 Artikel 88 Absätze 2 und 4
Artikel 109 Absatz 4
Artikel 109 Absatz 5
Artikel 110 Artikel 90
Artikel 111 Absatz 1
Artikel 111 Absatz 2
Artikel 112 Nummer 1
Artikel 112 Nummer 2
Artikel 113 Artikel 92
Artikel 114 Artikel 93
Artikel 115 Absatz 1 Artikel 94 Absatz 1
Artikel 115 Absatz 2 Artikel 94 Absatz 2
Artikel 115 Absatz 3
Artikel 115 Absatz 4
Artikel 115 Absatz 5
Artikel 116 Artikel 95
Artikel 117 Artikel 96
ANHANG I Anhang
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